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Buch

Das nach dem Kneg '"on Ih~ \'al~r Ono Frank \"~rriffcnt1Jchl~

T~buch d~r Annc Frank Wh :lls ~IR hlstonsc~ Dokument und
die AUlonn als Symbolfigur für all~ Opfcr der \'~mlchtungspollllk

dcr '\lauonalsozlalislcn.

Anne Frank beschreibt CIR lraumausches Schicksal. das hmslchdich
SCIllCf Aspekte der faktlschen Ausf.,'Cschlossenhcil vom natürlichen
Lcben. der z~rstürtcn Kindheit und dcr immerwährendcn Angst um
seine Ehern. Verwandtc, Frcund~ und sich selbst ~-epriihrt war.

Dlc Suuauon dcr Schcidungs"'2lsen ahndt m brutllst~r \'('~Ise dieser
Alptraum\\'eh, \\'obel das Trauma dieser .\ngst durch dl~ Ilandlun
h~n der Jusuz dcr RrpublJk ÖstcrTClch und ihrer \\'11h~n Hdfer
vorc;ao:lJch '-eru~acht und unbtim fo~fühnwird.

Dlc Anah'~ des \'orgch~ns ,"on Richlcrn. Sta:nsanwi.ltcn. Gutach·
terno Ju~oend\\'ohlfahn SO\loo\c Anwalten uber Jahre hIRwqt z\\"inf.,rt
alle Opfcr nach dcr Strafprozessordnung IR der gehcndcn Fassung
2008 zur Anklaf.,'C f.,'C).,-en Österreich. Der T:nbestllnd, hmsichtlich
auch des Versuches. 10 :>umllldest grobcr Fahrlässigkcll. ISt

~IORD an unseren Kindern und Enkeln.
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I Manifest

AM] .fm't", Ir·~ hll'{lM] - AMI dtn TitJtw tft./ TarlttffU - dtr UntttnlJ!
IlaMI bot the lI"tll - In du the I 'at" kbtn • nun IlfnaS/t1, -" 1s11", l.1btn
anJ!!!ommrn!

b uirrl ßtl./ JxiJe T"ibm dfr I{khltr - dtr GMtofh/tr - dtr Ju,t,tnd-lli'ohl
AmtJ-Zmtortr btr"dtn! I Imin Ist !!k.ommtn:rJI dtl/tn, the Ihn ritjt,,!

•
Dt/S ,\lo1fiftlf dtJ Hades.. .die Jflf"m du I /iif"

1.1 Horror

ßab\- I.UCA H.I.\5 surbt am Schuncltrauma Im So7lalme<hzini·
'lehen Zentrum OSt In Wien :un 3. ovcmbcr 2007 um Ctw:l 10:00
Uhr fruh. LL'C \ F1.1 \5 \nrd nur 17 ;\lonalC all

Er mögc in Fricden ruhcn
diese Welt bot nichts Erstrcbenswerlcs für ihn

Der leibliche Vater liest \'(JIl dem Tod clOes Kindc~. ~Cllle~ S()hncs•
......·ei Tage spater in einer ZcitunJ!; 7.ufalllg.

Die Republik ÖSterreich geht 'Zum .\lItag über. Ennordete Kinder
bcruhren die Rq.,'1Crung rucht, ßundbprisidem Dr. Ilcmz Fischer
pci~nuen sieh den rllem 115 Mon.lzwcrg 10 der Ilo!burg.

Die MJt:ubeller der Hdfersrsteme wollen alles \"cnuschcn, der
Leichnam c;oll nur ganz schndl begraben werden. Kinder zahlen
nldll. Geiz Ist bOCII", heißt dlC Maxune In der neue Zeit, "schnell auf
Kosten zerstörter "mder" reich wcrden, tene der Scheidunb'Smafia.
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•

1.1./ Alls/öser

Am 8. jamlOT 2()()9ftillt sich dtr Sadl im "L'()m Fr/nS/in" in 117im, im Bttfrk
Mflfl,llfrJbtll. Oll VtranslallHng isl ~"" &rslm gtjNllt. dtlJ Moflo·

Ich bin V;I/cr lind kein Bc!mcht:r!

Bi! 11I dm PIIiT dtr Halle Slllx" I /iiJtr, Atüll,r, C"'ßmlilttr ,md Großrfiltr
dit Kind,T - sit - dü IJ'a/)rtlJ Opftr - smd 1"1 "BtJllrhJmbt" fl()(!J Gifimgtnt 
si"d dtm Trrilxn ftm.

I IrkJlsrhts Trribtn Im jll(Jl· ,in ollmr MfIIln bttnlJ d," Podllllll- tr ,mehlel
mUR AI/ar - Hllill! I {mlt/lml' ,in {ti/tI I {o!i!!sltll- ;rh L'(f'lUrht I"irb milz

lieb ZN mal!Jtn - irh blirlu in die ANgt''' t/nU Kmdu • 111 im klfinu eU/fM·
um!· /::r Imbl! - um ist du? - Ir'je ,in Af'lbnn/(lhl blideJ dtr Jllngt itl dm
SIldl· lind t( k,rht! - Sr;" 1111/- tr siti! Hhirj! - Stin MNnd u/ oJItn - als JJ'ill
tr ,tu'as Ja!!" - dot!J (1 bklbl/olmstifl

j\f,;,u J«k bmmt! - "Um GolttS I"'i/kn" • IWI mlbm IP'IR mll Oll'!I"/(Jcbt
- lf'O /1'(1"" lI"/R AUJi dir !rl!(fm J(lh" - lJ'O IllId dir M()/TER - lJ'O

Imd du 11'ATI::'R- Il'ilJ 111 ptl/lurt- /1'(1/ pauitrt mif JJfU! - 1/7aJ machtn die
AUJ: ,m' IInl.'

Nirn/(md hal Ibm f!bolftn - IßcPIJ'JJrdt f!folltrt- JJfU/ tint !.(ln~ Gmluchaft
/(hlJ'ti,gl - trll jtltf btgrtift uh da! JJ"bmlmiblitht AJ/lmaß - I~rsltbe - JJI/d
t't:rsltlx ti,r,tllilieb - .•NICHTS"- doch NJJr - U'(ll1lm In dlm"l riU(/!,t'1I Jaa!
"I,m(/"d Iprichl - AI.JJ-: Ich1JY:W" - kQ,tntn niehl mthr t't'?Pltn-

1/7IR ALLE dürftn niehl I''trgmm - II7/R miimn "AUE /IUFsTE
Hb\'"- ../IILI: Viiltrl/nd MOTfER • dit GROJsEN VAT/iR I/lld
dit CROSSEI\" M(){TER" - beJJle u~rdtll

,,1V'IR mdlich AU,E AUrTIEl rEN!"

"Ich dankt Coltfir dim Kraft.' Sit /sI hitr iN dimm SAAU"
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..Al J 1-;" uNI"IaJIII/1ItIt! - Dit. ait mdJllINhr mim J:ii"",,, lI"d nJ&"
JJE skbnl OIIjt" - bkibm~ J,dwrlN,1Jmt -habtll vrnprwlx" - sit .'tZrl",

Oll! U.':S! - Sn' /CO""", ""t tIut 57SI"" tUthlllNhr SPREQ-If;,X! _ Ibrr
Ir.m nNl '\.td"rxIJf" - sN ullll mU"" U~II'-'

Ir,r s",d ait u't!t", tiit ts "11" ''rnlKbntf

/./.2 Anwesend

!Hil1m im Gtdr,i'lf! sltm irh • blll tiJl!i.r, 1I1X/lmsrh - al/ts islll"" tm T'fflJlm

Irh btgi"ne 1!' IHgrrifm - 01/ MS hitr - ül ll"IRKUCHKh/T - DER
J.(.IIRECKUCHST/:. Tag ,,"'''es ubms.

Jtlt! ersl nht IdJ du ridtll ~ndJl" - !ealllll]tMo"d spmhl - dltu INlrrltllt
SIIiIt - 111ft I 'aler lind Milli" Rllti .7rltJUh,,,/co,,,.,,,-Ut habt" Jell St'f:.\-
dtII Athtroll . libtrsthnllnt - ",JlidJ Mlil !!fassI. alles urlrl - IIltMand
SlldJl Blirlt:-NJIIlllh - tl"t Hai,,] s#Jlllltil .ane Hi1lld lI11d SilJ!.1: "l)o,,/t:tf"
IdJ nillllthl .a,.~- J. ritlt)II~ I 'öl" 1111 JaaI- tJlI I 'aler .7Nkr- "
spntbl1!' ""r- Im kt""t 1/)11 "ühl:

"Irh ko",mt alll DtNllrhlnndt' - ntb", ""r drr BIi't tmts KaHfmllHonnl _
"lth bm ldxm ''fJrl(IJ!!/I lI'rfJ!!'!.ilngm" - .,lth blll Zll FMI/'fJ/I J)mlldJ"md
111"vtr!!!IIN!!!/I.'" - 1)(11 hallt übftr Hftlllm .lohn ttma(!JI.'" "I(h habe 11m
stilJabrtn IIIIM nlthr!tsthlll!" - ,,13.1 islloll.·aJ hitrgmhlthlf"

I,h tk"kt • Jepnn ohtr ktlllt A"'-'(Jf1tn /indtn - üb "ltkt tr anttk! _ne
Hand - dtr I '1Iltr I!hl • jindtl Hllftn NtI't - ".irh ""Ilig rrrtWn1- xnti
mnk.!

I. J(llIllxrnthl tJII, lI11btllhrriblitbt - IIKN urlihlitrbarr JII:.wIJlX~ - hili
btsla"JI!!'" D,ll!« tlllsltN - Jit I 'ul" SI"ti - srholl XIII tl1ft fllilldt fnthtr
trHhItlltll - Pllblih", lI11d BI/hilf ,'tmmr/x" süb - tUtlJlonti .nß ,ut"'und
kmnl 11th - nlir dlt I 'trtrrltr du tln\!'"", 0'lfl"UaIlQIltIl rßt" sirh _ tint
,\lxII" skI/I ,\II/urJjo1ft mljdit Pxllr. - AlltsflitJIt l"tJnandtr.
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Ktintmi Ani!idxn - letint Umnssmhtif - letint gtifalfbartn Darsttllungm 
letint ldto!ogim - aJs Inirt nJlr du Tod ZN Gasl - tint !!balltt IFahmthmung
iibtr die unJassbart IFahrbtit - MS i!"förmsrht und unburbrtib/irbt AuslI/aß
troffnttt sirh in sirh - 1-Itktik sttigtrl sirh aufdON Podium - /e't!e Vorkth
nIlllln II'mlm !!trolfrn - hier und htfltt - in ALLER Öffint/irhktit lind /'Or
kIHjtnrlm Knmtros - lIim das Ausmaß des l,tst/Isrbaft/irhtfl UnttlJ"angs ZJIr
lf/irk/khletit - und dflS jabr rltr IFitdtrkthr troffntt'!

1./.3 Offcnb:mmgseid

Oit Hirhttm/ Ma):" Oons lflubt/-IFtinrtkh btj,mnt {INS lhrtm Lthtn Zu
.. spmhm - sie {Imb/itrl Ersrhm!undti - tnthullt unbt.srhanlt und unt't,Mimt

das l'ÖII~V! Chaos im h"Ni/itflrtrht - d,t UnmÖj!,lirbktity:l,lidJtr Umsä~/"..f,

das Endt)fl!,Jidxr Rrrhtspmkti'{jtrlmrktit.

/1/ J..}-; Ri,httr u'O/"n mus aus dtr Abttilu"..p' - mus {lUS dtIH hJn/i/imrt,ht 
die MlSSlfihldt lfI der ju..t;tndu'Oh!lahrl u'iirtn überbaupt l'Ölli!, immtfls und
IWllm n(xh {lrlilenlitrbar - tin 1I'11RRIF"ARR an • !io'{!a/.ArlNittmllltn.
1/l/eompttmz - ulld bis tN 5 Monaten lind Iä".t,tr lI'ärt dit Om/rr tjlr Obtr
Itt/hmg tmti Aklul'Om ju!!ndamt "ni Grrirht - So'{!a/arbtittr u'idmprrrbtll
lieb i" dm AUSlagt" - Cul(l(btm mittm bis tN /00 Stitm - n"mrhrr Cu/
/lr/)ter u'itdtmm trsttlll tUlI11btflSJl,N!tJrhlm übtr tUII11btn dtr Kindtr in tll/tr
Stunde· ootr in ,in,r Ftmt!i{JgI/olt-

&11 Ftlmilimrtrht Iti fir allt Rühttr! -im"n dit 1-1iJ/1t - Imd 1IJ1r I/(xb tifl
Durr/Jg,utp.IPOltt" - jtdt/r dtr Rirhler/-i""t" lI'arltl lIur {Iuf die lI'tiltrt .ftt!
/tnl'tmlzuII!, in ({I/dtrt Rrrblsgtbitft • im ZlIgt ditl" sltlW" IW,dm/lI'iimm
lIIlrh - /J'lwmld dtr Obsorgt·I'tifi1hrt" • dit Riebttr IMndig IJ'rdm/" - dit
Rid)/tr/imlt" triNllltfl 10 t'Om I 'o'!.lingrr tifltn ritligtn Ale/mbt'l, - tl/I I fi,,·
ItrhlsUII!, • dessm Einsirh/ • Iwum m,b, narhl'O/I:(jtblHJr lI"ärt • //Ild näbtrtl
I 'tl'1trbtn tbmso - das Iwum mthr n(lrh drm/ r Vorgli"ngtnidJltr/in - mdg/i,IJ
ist-

im S(J(l/ htmrllf Tottflili/Ii, nÜH/(lnd kP,mJasstfl, U'tJ1 nirht/llthr tN}lISSen ist
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l],ft'orrl,lIbarr VJnge kom/Htn t!' Tage - letmt ScbimfiirbNng dtr Rllhltnn
Im/ ml l'tr1Ntht- Im Jaal ül u mbil. - tIßlNil hol nit",and hitr!!mhn,t _
alllJ klingl n",h lIit n",b tln,lIt ONting rkr Richtmcbofl- Im tm Hilftf'N!an
dit Öffinllithletit- dOth tS ktJmHlI IIntYmltllbartr-

ZNr .-ahnn BntrttiINIIf, dtr mt~/ntn Fällt I.äbt ts letmtrlti MÖf.lichletiltn
Ittthr aNJltr dü GMMmttr - ,i" RJi3tltY;tsmajt schtinl iN" I", Hintt7f'lnd Z1t
IaMft" - liTt in tkn Tt1?!sHlflii,,, sdxJ" bmcbld - n"trmt GMtachltr IIImbt,,,
schon TtlllHJUit C.I«M,. - lIIa"tht GMt«httr - hört lIIan II1IIIItr iifttr -Ieopit
rtIt tut:t:tblitb t;,tfudJ IIMr dlt C.I(J(hltfl du It~tn I 'alm ."d ä""",, t1ßmt
"Mr dit ,"·amt" rltr I 'altr tIM ßntj1eopf-

t1it CMlochttrjiilJtlt • 1* st!>tlltls • ait .uh"" l'rlnltftr t14s !f1"'! 'l'htliftigr
IJbt" 1'0" I 'altr, MMII" M"d KiIUi - aUu JeJi".t,1 O/JDJe.J,ptigb - "",b tklt
C.lamlmt - ait IID(b~ nthmltrr #ihM • etkr nach MnltndHitIJit'hslt. Tul·
mfahrr" "" sJ:J,mJstt. Ir"*" trJCh4fr" - sith .ichl a.!"nt Basis "'n~(t"
hNt/lt" - .nd IID(h tltrrn u,." nilu,. .1n' mltllttn CMI«hI", - m",,,,1 t1ßn"
Jas Cmehl RJ",j1 . I" tInt ","ül", rltr Pallt • St;,1t l.sricht.1If, .tU! /lr.;jtht
Jattach dit I. 'rtnlt!

Littt r~ .,nt fDt /-rUM Ttlllbtllf""nrrüh #SItI1J; "Fro. Ri{hltm, Ich
btW G·Mlnchl,1I l/Its,., aJi .'arr••Ichl MndNrrbsichtig, SQ""",, nhhib",v,
D( '.\1.\1 s. 1)[ -.\1.\1, titus SOf/lr 111I,.", mifachtr .\!",st/x" IWil tllft",

dMrrhst/'"IIIIi,.hNIl"I,11t1et Jit Il/IOrr 'l' ßtrgt sl,ht".'.'

Jt/tr .irr! mtltfdJs -o./frnllieb Irh."bor 1171 titu , Lid mlsllbl. _ V,t. In.'dl
I, nl'lIrr" dmm nOtb Jas FtMtr-lInd etlJflitßI.71 im unddu Honigs.!

A .. l:."tIt ISI Imm" allts abtr alleb allts • hlplill- Mlilltr, Il'al" IIna Ki"d
- llich/sphrt, lfI lml fASII",g • man fragl sirh JI'tlS l'Or da"n Ikr JfII" fII tIt"
Köpft" {{Ikr Btltilij!,ttn IN Jitstm 1'"fiIh,..",!

- "'/{hllf/al i\ ICI fTj'!
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1.1.4 Quintessenz

Lügen, betrügen, p5)-dusch Kinder schinden, familien zcmören
und nut dem Gesetzbuch In der I hnd das Redll beugen, die P;l;ra
grafen i\.ICHT emhalten, ,nil dJe K2rriere Im RJchterdienst lockt
und genugend andett CharaL.terschweine in Konkurrenz um die
bq;chnen Posten mH der henndinbesctzten Robe stehen_

Dass biS d:lto In den rewerun.....;tttuen Medien alles tot..."Cschwiegen
Wird, ,,'ar zu erv..anen. DIe Richlen-ere:inigung Wird diesem Volk
noch zu erkb.rcn haben, warum das 50 sein muss. Also lassen wir

• dIese Jusuz \\-elter auf dIe Väter WIrken, bIS der letzte Vater es 1.20
plen hat, dass er mem:tls auf Andere: wanen braucht, dIe seine C1b'C
nen Kastanien aus dem Feuer holen. Legl Eure I Linde selbst an I

Spannend WIrd es erst richug werden, wenn es den ersten öffentli
chen Selbstmord emcs Valers geben Wird - dazu h':1b es einen

Hinweis !im $lIizid·!ntercssü:rte

lf'fRlI Ihr JoJrlxs planrtl IMlttt, bittt mnntrt EMd}, dal/ l'Or dtllt
PurlaMtllt rill ßntlllltll Ittht, .'0 Mun EMdJ IHXh Z* liistlxll Iltf1lfdJtn
1t.uII", t'Of',kMJlllti;palastjihlt 10 ri"t "lIUtlfrlidN" Hilft.

P:lssmd dazu - Bcnh:l ...on Sunncr m: ~dJe Waffen meder" I

"U"". dir Opl". Nmt Kbrotrl bDrrtI, N(ht ZWknl /thtrJ unn, tkMIr
t/ obu, UJlkJId trisU Olfßn' St~ Mild HÖ"!tllt "I, I,ltifht,Mlt", isl,
tIu.ss tJ sm",t Mnd !(!KkJ - tkr/dit haJ .'OhJ .'-tn't/l, ob« - Htrt, haJ
tr/lit /lltht.

Besser kann wohl kein Anderer crklare:n, warum die RIChter ihre:
GesIchter ...erbergen, ffemlichkelt und Fotos scheuen WIC der
Teufel das Weihw-asscr oder der V:unplr das Licht.

Das .....ml Sich ändern - versprochen I

18



1.2 Auferstehung

\'('er 2m Schlachtfeld Ikr;. zeigt, hat als Chirurg fast keine Ch2nce
wirklich zu helfen, 'ur wer eiskah dIe F2ktcn bewertet und Leben
zu reiten als höchstes Ziel erkennt, muss dort schneiden, wo d2s
lien es \'erwelboert, muss I:.l.ssen, \\'0 die Prognose es gebietet,

Das gesetzte Ziel höher zu ~'erten heiß!, andere(r) ZIl~le un\\'lch
uger zu sehen. Nur \\' r entscheidet, k:ann Fehler m:.l.chcn - wer zu
~icht <lern Geschehen, ISI \'on \'omeherem schuldIg. Gcmelnum
frw.lbch aufarbeiten, Zlemt rucht clller R~'oluuon.

•
Jet';.! werden sie WCIlet" und Immer mehr \\' rden auf!lo[ehen, \I..ie si
es SC1[ Jahren h2[tcn tun soUen. Bcsch\\1chugen geht Ihnen 30m
\nch \'orbel,

I~ reicht!

LL'CA ISI tOt. Den Mord m LL:CA n:n.nt\l..orten SN: durch Ihre
L' nl:augken. \\ elchen to>lord \ cn.ntworten 5.lC als Nilchsles?

Die ,,:\Ianmfcst:auon" h:liI am 8, Janw.r _,\'om FClnsten" begonnen _
Sie "'lrd f.,'CU'aJ.,ocn \'on V2tern und Großntern, $ecbsch Zer5ton
tnuaten Sie 1m Tamros - II:acles \\'2.r berett, sIe zu retten - und
Orphcus, Sie roll der \\'ahren II~mnc der Sieger zu erwecken _ die
Marselll:usc kbnw. - unler Ihren Kbnf.,oen m:arschleren die anStrn:a)!I
Entrechteten - es Wll, der ( terttlchischen ßundes\'crfassung WIC.
der zu Ihrem Recht zu \'crhclfen - d:as Recht geht yom Volk aus,

Es Rtll d:as Versprechen der cN."3chten Schatten

Ihr bOrt ren "",t Ich »mit!iNrt SII",,," Stln! !rh balK ktmt An,?,ttl
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1.2./ Obrigk~iI

Viel hnn man über Ihn S2b~n, dass er :dlerdmgs obngkettshong SCI,

das wollte lhm \\'Ohl noch kein«=r anWehten. Die entrtthtcten Valer
haben aucb \'on Ihm ~Iemt, du we Robem~rmehl dle gcnngste
.Achrung ptr sc \·crwenm. sondern sICh dtesc Cf11 han er.a.rfx:iten
mU5S(:R. Eine Snc z:lihlrc chronologtseh Aktionen des Jusuzrcbdlen
mncrh:l1b von 50T~ 2uf:

• das Vouer: 120 crOffnetc Verfahren (3. Juli
gesetzloses 1_'1O(lcs~ncht lnnsbruck (28. Juru
erhitlt Hausverbot Im Justlzpalast (28. j\l:u 2(08)
mcns J2bloncr r . h'lcn, I-Icrwlg 2ueh (22. ,\lai 2008)
schalrvcrsuch des 131\1) ~cschcilcn (20. l\l:u 2008).

2008)
2008)

Clc
1\b-

-

Diese Liste zeigt, dass die Akuvlt:ücn ,he Justiz ,"ur Raj.,'C bnnf.,'cn,
anstatt eine Rechtssache korrekt zu erledigen, nuchtcn die Richter in
(he Verschleppun!!: des Vcrf.lhn:ns.

\cht Jahre ohne jede rtthtsgUlugc Entscheidung bc\\'Clscn sowohl
den stnktcn \\ Illen. als auch dlc absolute t:nF.i.hlgkclI der RJchtcr
schaft. Clom mundi~n Stutsburgt:r rechtskonfonn zu betru~n.

KCIn Wundcr. dass der JusuzrcbeU ant der Jusuz es 50 halt, ""e es
emst der Frriherr Johann Wolfgang \'on Goethe SClOcm MClster
.\dcbar In des5CO Verh:almt zur Kjrche In ..Beruf des Storches" gar
dlChtcl(-'

\'\"odurch ~ gesagt mit Revcrenz •
Kann cr scin Recht bewcisen?
Als durch die löblichc Tcndenz
Aufs Kirchendach ..u .

20



1.2.2 Kontrolle

"achdem Inzwischen dif: \\;'eb'wf:isung von unschuldigen Vätern zur
OpumlCrung der Scheidung mit dem gerne bch:l.Uptetcn sexuellen
~Ij~sbr:luch dcr Kindf:r zum l'<ahf:zu·St;lOdard geworden 151, hat
Sich die "Pbz \'('2tch" eublierl, eine Gruppe von Vätern. welchc
..Opfcr"erlreter" wie Mag. E\'2 rial!: in der Gerichtsverhandlung
konsequent auf dlc FinKf:r ..ieht. \\.mn es um solchc Themf:n geht.

Machl brnucht Konlfollf:

Gqnc l:.uscn !lOlche Opfer-Anwaltf: dlc ffemlichkeit au.ssc.hließcn,
ws~ mcht das 2nh'C:blJdw:: Opfer der Lüge überfühn "'·erde.

Dtr J",,, tld Pn,,'fPI tkr OffintlirhJ!.rjt (JicJN AI1 90 Alu. 1 ß·
I 'C, .1'1116 .\lRK) .'nMÜ Jit "I/r.:t_", 1 'NJuojJmt/llbluü1!If«,lrt
1St - lügt ,Ir tkr Nntrol111f1hl-"', Jit '" A/4t-"bnt1!1!"II!Nr Jn
Guuhllbarlull tlJIIN.fI soU." (RJSJMSlit RSOO98J50(17) ;: 12
0156/77 "",.'\'

Ou !f'I"dsutzu{h (,111 90 ·Ihl. 1 8-1 ·C,. A116 Ahl. 1 ,\IRK; 11
22811 J/PO) I!hot",~ Ojft"tlit-hluit tkr Ilallphwbo"d/II".t. sol/li.".
dNrrh Ihn IVmtrollJNflhiDlr N"tI Pro,-mlirftnkJig" Nu I'trlmhlvr
IN".f,lhnutsJlirifl dtr RHhIJp.fk'!!o7f1l't Ilarlwlll"d dmt! daMit /km
tlJI{h I!MOP, ·11110 Abi. 2 MRK t" f!1Iührkilltntft" - rlnuht" tftr
HNhlrpmhJtnl.'" (RJJ-}Jtiht RfOO5J682 ;: 11 0125/9J)

DJtrrb d.u l:rforrkrnis tkr OjfrwllidJktil tftl I"nfnhrr"l .irJ dit
Ht{hlif'jlrgt dtr l 'bmnxhllng dJtrrb dit A1Wf1ltlnhtil Hnfrl"wn
lind Mi I 'trlroufn I" dit G""hlt I/bobtff. Dllrrb "fit trflfupmrnft
RHhlJp.fltgt 1I1rJ (llIjIm/t", dit fia".,uJJ dti V tr!abrtni "jörJ,rl.
(RlJ-}Niflt RJ'0120798),

Nach clnigen Erfolw::n hat cs ~ich inzwischen auch im 1_',"desKe
neht Wien rur SU'afsachen herumh'Csprochen. dass ..Plaz-Watch"
allem dann Im (;ench(s~aal bleibt, wenn bcrcchti!,'le Zweifel :10 der
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OpfersteIlung auftreten, keincswegs jedoch, wenn der Angeklagte
geständig ist ooer zweifelsfrei überfUhn wurde,.

Die teilweise selbst f.i.lschlich beschuldigten Väter habcn es am ei
genen Leib erlcbt, wie juristisch "sauber" plötzlich ein Vcrfahren
nach der $tPO abgchandelt werden kann, wenn nicht dcr Vater
allein der keifenden Weiber Obennacht gcgcniiber steht, sondern
Kontrolle dureh die Volksöffemlichkeit ausgeübt wird.

Daraus ab:rulciten ist, das Fchlurteilc bei kritischen Weh'\\,eisunh"S
Fällen gr:wicrcnd häufig wegen falscher und ungeprüftcr Anschuldi
gungen und offcmichtiichcr Vcrlcumdung \'or allem durch die ln
tef\'cntionsstclle und auch rrauenhaus-r-litarbeiterinncn erfolgen,
denen der meist weibliche Richtcr nahezu immer Glauben schcnkt.

r-Iacht braucht Kontrolle

Unter dem Begriff der r-Iachtkontrolle ist ein Pro:ress zu ,'crstchen,
der herrschcnde l\Iacht.As)'mmetrien innerhalb einer strukturierten
sozialen Be:riehung ausgleichcn oocr zumindest seine Akteurc vor
missbräuchlicher Machtausübung schützen soll.

AUSS:lb'Cll, passend zu den Theorien ,on r-Iax Wcber (..\X1irtschaft
und Gesellschaft", 1922), treffen präzise den Macht-Missbrauch und
die t\lacht-Kontwll:mslrcnb'Ungen \'on "Plaz-Walch"

"M(lrhl henmnl die Chcmrr eintl A!eJeNr1, nicht ibn INftbi,gl, dit
, /,mdllm"!,, ell/u (J/uurm llluh Itfnem IlYillm il' buitiflNISrn btJI" ZN
Imlem, Nm dm 1"lera!eJ;onsgtgtnsland ~ (mtm flir ibn btfritdigmdtn
l:!.'1/bnis ZN flihrrn Viues Polml;ol kill/n dm A!eJmr '1/Iler Umslü"dtn
~ M/SsbraNrb l"trkilrn,"

"Vt/lltbtn Irrlrn Alarhlleonlroll",uhmlismm olifder indJiidNel/tll Hand
INngulN"t, u"tilab 1'tJR tllltr S/ni!eJII,;trttn Form, lind olme öffinllirh
fixierte ugilinltllion dllrth dm Gtst'igtbtr ollf"
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kr.mL:~n \lunerv.iinschcn Fol~ zu ~(tn. zeugt \--onl \'OAau.

IM Str:afbJhc etnn T.uf..l~ • _-.r Sk h~ In eineT '''Jdnhl da F"alk
bnchnc~ I l, beschmbl der

1'69 J lb.c. (J) SICH Hili" TtII Jn, TM tI/In \'I'JUdrr,r'"
sm.m KMpr".,'ltt.../II*R1I' (I ß.I I/tL 1J tlMr "." LW ,..
\ltll'sr4r1l' '!" ,.~ Mw $IU J.rrh., TIIII1~lt .\1,."Hbr. 'II' '"tI/
l'tnt"! unk", s. iJl titr T"',r _1/ rmhnustroft /tJlf 1"".1 /MI t*'
jil1ff::!/''' Jobrt", haJ SI< "IHr J,,, r«l tllI'UK"ißm. 7.4l'" 'VA Mm
sm,1I ""ch SlCb ,f;W ...VJ;<1t, /lnl "mbtiJsslmjt "'" ~h IJU t*' Z-"",,,tJ;(
johmt ftitr.1I ,",,",11.l".f!f" ffrfilnullrajt ~ bulnl{rll

Mn ckn T:lIIhandlunh'CO, _'~k~ dJc Lm1Jhennchrer unlxlm lU~Zu

I '!Jch un I':lmlh~nrttht In (hu;rrclCh ktzen. ynd Ih~ Ilandlungcn
'c"",uhl al~ In FaklC~nmt'hrhctlals auch In I:xdmgu:m Vo"atz durch·
,.,~fiihn zu "'tnen. wrnngloch AAf, In Etnzdf:i1Jcn nur ,.,.robe Fahr·
U ~1,""'OI als .\hennu\ ·$Ztrunc.) bn.-.::ntl ""erden ma~.

In"'"1C\\t:lt letZt SUlztde \nn Iktmlfcncn mll d~ rec:hthchcn Talbc
tand des bcthn~cn \ford,'t'I"5ue:~ bev.cncr oder nur aJ\ h",'ert

auch PS\crusc~ - KOrpcf\crkt7unlo: erbnnl ",-erden mUllo!iCfl.obhCW
Im LmzdfaJl den Gc:.sch",'Orcncn

\ufJtNnd tkr rusumsch 1lC'C.hnl.,'1tn \'telnhl solcher FaUe 1a~~1 ich
die:. QwntCS~ ablcten. du tikm tkr a1Jc:. andtrttl subsummK'
rtndt T:nbcstand 00 \fOROl, 7UUlffl, _-0] auch Im hll tkr l"n·

fttb.Nl~ tSd § 2 ~tGB <kn \~kbf(tcn. tkr RepublJ1 (hlamch
Wc: SChv.-nslt Tadt2ndlunJl; an~ttl _"tttkn muu, anc ~llndtrt

\n~_~ '-~udllan \I"rd t<it \'I)fl "mrs _-q::cn zu marm.

KomlTK'.ßt2I' des AUlOß:

,'.l':iJur .'art - JtqoWJr-t ols -,,1itIN F.i.lnl"~ rks OpJmmrr
Im '!IM Pliidrrrr. .mJ tli~ ,1~lIft1floJiq"s/ifllt flUh! Idlf,,, IWII

r'dd'SO". 'OU I 'OflI 'f1Y/11'0'"""",
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2.1.1 MotHJpo/

Dtt Slaal..S2n~"ahschaft~~ltzt du t\nkl:agl:monopol.. Jedoch gtbt t'.~

1.>nl\lcr<:ndc ;\lanE.oclll1 der realen Slrali;crfolhl'\lng, welche die 2kluell
\'orhandcne ßc!>tt7un!o; du 1..euer·Stellen ZUI:aSSl oder zugunslen
von ~pcndkn 'uttrucßt:m ~~ Ixab<.Khugt \\'Urom.

Ocr \tn~bnuch dJc.t.n \lunupol ....-ud unmer deuilichtt. mn.'
~ hAhe:n Ic:~r \Chon Wc ~Khtthcrsbch..,rdc:o AWm hoeschb
sen. \\cl dx: ubc:tbstl:tc ~IUI ,m,.."2Jlschaft th~ I.:..mmtlungcn 10
bnunlcn raUm ~ und \"crhlOden ms. unmöghch macht.

•
b.nc ßmkltm I:..rld.&run~ der JUSUZ\cN.-:aJtung 1St auch durch deren
\\CI~~ bcd.Jnj.,01. mode.ml: \!tltd der Infomuuonsl hruL. cffi·
:ue:nc etnzU5CtZcn und \crbnJ'lf:CO Hunckn.e \l.JtubCItCT ihre I.t:ll
tUmll. "IRnJc~ \I hnrbatcn durchzufuhrm...--as IR~ durch
schnmlKh ~duhncn Pmatunlcmchmm o;chon Iin~t zur 'iofom~
En~~lJnA~ ,cnntvoonlKhm \'o~und'i~fiihn halte..

2./.2 Komlp,lon

Dtc Ju b2 \cr'V..t1j.,~n cnt'iChlcdc:n jo:k ope:rau\'e. honu'Olk durch
den Gncu....t:bcr. \CN.eI', mixt auf dJC:zu ...--ahn:ndc Ln:l~~.
kot der Jw-uz \Hf' pnhl1~hm bTlJ.t"tTen und \'~K:hen ~rnnuh

1etufUK, dass dtc Hbcv.-ihnC lMtro~~ der JU'f17" durch dIe
wfur elO~nchtn~n I)I~npIIlUI'J.,'Cnchtc"tm ~"2hn bklhe.

DIC bnfuhrung der JU<;U7 Ombuc:lsstdlen h2t aufgrund der Ihncn
lu~<;t:lndencn hnmpctCmcn zur Th m:lUk der "onuulJc der
RcchtSpn:chunp; ab\Olut keine: \nderung t-'C'br.tcht.

'un cr;chctnt n auIkn, elfro.>cnarug. d1.'U d~ 1:m:7.1plllurgenchle
für d.c ner OIG Srmt~1 WIen, Graz. I.&nz und Innsbmck meht
ic\n:il~ mocuunder unabhanw~ uber dlc Iksch.....crocn befinden,
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~nde:m ~)'l"oh1 \t J01 und Gru als auch l..inz und Inn~k SJCh
unmer f(tl(Olo;auR ..knnuollittm" §f.ucn.

~~ KonstdhDnn ISI fUr dm ~D#bel rocht al!o
..crubh~O'I" 1UCh,"ollZJehbar. De<.haJb smd schon } 10000sch
chmll Tur und Tor offCl Sind für nl(~he :\bo;prachm und~"

llJ~ ..L'masrutzunjit" bct 8csch\l~rdcn zu l..a I n des 1ßl2l.,~

cmu vmkJJeh unabh~ R«hn.'prcchung !IO\\'C dcrm ~ubhaf.

ler. IMlrelnl),.'unj;(

Im Sinne ciner crrulCnu:n t-:<Jfllrotlc "''aR: allem Cln h:.on~lrukl IOn"
\1)11. In dem bei h:.H L~l der fC">~lls Belelligten <km Ik\ch\\"cr
'3c Geneht und dem \ob Genent zur Iksch\\"erde auch nur den
gctU1f.,O"II;tcn \"enbcnt der l\!<!f,,.hchkell elllCr ~"CnSC1u ...'Cn \Mpr.lChe
cm~tehcn kann.

1.A.JI-tl\Ch \\-;lr'C C'I. das die OLG Spr'Cn~..d tn elOcr h:.clle. beispiels
\lo"else 111 alphabc:lßChcr RClh<'nfolh"C J,'Cr'Clht (Inn. bruck·Grv l.lflZ"

\X'Jen). 'CtJucnueU furellundcr zU!luodig slnd und dlC\C Zusundlg"
keil auch alUChllclknd um cnnr.kn bkibt. <!amn bl hcns-."C mOCOKi

~'C \"er.lnl\l"Ort1K:hkelten mcht wK."dcr auflebttl konncn.

Ebc:nf:LIls ISI es e1h>OUnl~ dus dJ~ Kontrollen flicht \"on pcno
disch 'eromdenen und unabhanWJ.,"Cn Senaten. sondern '"on den
lC""eili).,'CT1 1)r.l5Identen der OLG's durchgdühn \lenkn. '."ckhe
auch bct anderen .\ufphcn~ zusmunc~narbclten.a1~ ba cUlt"-r
unabhaOf'~ Bcuneilun~ ~lU~r Iksch"adcn \O'\lo"lC Im
"'lrtnC da StPO uncJ ZO 'iChhchl\\C)t schon allem dadurch bef~
=choncn.

~haJb ISt ruch\"OlbJehbar. \l-mJ1 Bc:sc.hv.ndcfuhrcr I~"U~"C
" ch,"crhalte an "\~ncle zum 'ationalnu hcn.nm,..oco. d:u
t1lam ~IlUber eIße A~t1.tlOO der Richtenchaft Im ~ltlnc

der behaUptetCTl ..xlbstn:lru~nIC nJcnt bc:fncdlj.'.'md c.~helßl.
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D~ RCWerun~ U1Jrde: durch d~ bnfiih~ 00 SII)() 2fi)8 id~F

komplett anm:achttt, Wc: :alw>lute: "lonopoJstdlun~ dn Stutun
nhKluft ttmmtxtt, Dcml Fuh~crtudrcn d:adurch ek facto dK
'ln~bc.hkotal zur _\U$hdx:I~da RexhtsSU:ltbchke:ll_

,\ IC pikant und danukrau'iCh fttnsuuu~<bss der y)c)fach slraf:m~

l~e: Dr_ Wnntt Pkt'iChl 2h Haupuutor dioesd G0ct7~N.1Jrfi

tcUt,~~ Dr \\e:mn PUf'"d nach <km LU<: \ 'lORD zum
Gena:aJproKuramr :aufn~ dJc,. kUI7 nachdem die Suche nach der
;rucHen D A Mn LochnMT1 des L.te.\ EU.\S IR tenCf1l s.md Hr

ehble:. dn auch In~ '"crf;lhrm zufiIhg und erfol$.....hcmmcnJ
\Um jwuz·Hlmmd fiel

•

2.1.4 VerboUigt et-z

I)er § -' <k'i "crbut h~17 u:lIt untcr den laoobufi(.,'Cf1 Ikp:nfT der
."\'( IC<krlxuu(.,l'tJRF;", dau n iOO<:rmann UßICtUJ..>t iM. 'ICh, ~I C5
auch :lußcrhalb d~!oCr ()~ruulaoncn, für d~ ~SDt\P odcr Ihre:
!..lek: II'J.~""C LU beuUf.,oeJ1.

Dll: be:1c •.außcrlrllb" ~hrobl der S 3g \'erbo~. "'-ckhcr Ix
Uf!l. u er _ICh auf Afkkrc: ab dk: ln den S§ Ja bts 3f bC70chmtc \\:'0'

un nanonaJso:wJnU\chcn Inn lxuugt. u,rd, sofern dK' Tal ßJcht
nach oncr andcrc:n BesummW\K strenger SU'2.f1»r 1St, mll I rtlhclt~·

ID.fc ,un onan be~ 2U uho jahrm. ba bcsonc:k:rc:r Gcfv,rbchkclt
des Tucr$ oder da Bcun~Ofl:bts 2U 2l.l jmm, halnft.

Der SJa .\bs. (2) '"erbotst. "pe2lfWttt du 111 chescm raU abso!ut
Zutrdt"cndc. ..U"n Ctnc \"erbmc.l~ gründet, dcrm Zuexk 0 15t,
durch Ikti~ thrc:r \lnK~n Im naDOlUlsozubsuschc:n ~lOn d~

IbswKhgkClt und L'nabhan~~kclt dn RcpublJk ()slem-Ich zu
ume:qtr.&bc:n ocJcr dlc offenthchc Ruhe und dal \\ lCdcraufb:m (
ICfTC1Ch'i :lU Slon:n, oder wer sich In Clner Ve:rblndung dieser An
fuhn:nd Ixt:iu~, WIe: die realen II;lndlungen nach dem Verbot"gc
seil bcweis(:f\".
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•

Richter in den Fällen \'on \'('icdenlufnahme \'on Smnrcrf:l.hren, Ihre
Strnfnten vor Gericht zu \'CrnnN,ortcn haben,

I)(: factn mullcn dl~ Ibndlungs\\1::Lscn icne Tatbc:slinde, \\'dche
alle Aspekte der Rcgdun~ cks Verbol"~nes erfüllen und die
Demokl'\111C hinslchdlCh der Rechte jedes Sta:u<I;bür'KCrs auf elne
unabhänglf:,'C Jusuz l\ushebcln,

~"chwelslich li~n hier \'or. der Tatbcst\lnd der \Viedcrnetaugung
tSd Verbou!-,"CSC'tZC'S 10 T\ltemhcll rtUl dem Tatbestand der Bildung
einer Immm lIen Vemntgu"K zur Zc:l'!torung der Republik Im eif,'C
nen Inlt~~sc, l\US Ill~ Oledcnten \fomen.

2,1.6 Delcgierung

\ufbrrund der .\nklagemonopols und der regen ßctcllib'llnA mehr
f;lch an~;ttelgter Suatsanwalte der tA \lU5 Innsbruck, Wien, Dur
J,oenland und NiedcrösterTClch \\'Irc! der

Antrug auf Delcgicrung

des $lr:anerfahrc:ns b'CStcUt, ili es rucht $Cln lunn, dass Dr. \'('emer
Pletschl so elßf:ach mdlfekt \nzetgcn gegen sIch und $Cme Freunderl
emzustellen \"ermag•.

Das Ankbgononopol k::.nn Im Illnbltck auf eme Ideologische ße·
tr:adltunJi!; der SIPO JdgF und des $1llfS.;lm",a1ts·GCSCI7.es meht un
konuolhen In den Iländen nXl \"ter sich abzusprechen bocscubch
ßlcht onmal d2r.l1\ ~hmdenen OSu\-Lellem 10 OSlem:lch hq.,oen,

Deshalb wird anb'Crcgt, dIese Fra§.,'C dem VfGl1 \·or~ulegcl1. weIl C~

verf.as..unh>swidn~ 1St, \\"eRn \'Icr LCllcr der VIER OSt.A's Öster
reichs m Gruppe SIch sclbsl und Ihre Ihnen genehmen Freundc:r1n
reclttskonform ,'or leder Smf\'erfo'h'Ung ",hutzen könnten.
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Di~ elxnf:alls im sdbcn Budgcllxgkitgcsctz verstecktC' i\nderung
d~r Geschworenen- und Schöffen-Gerichtsbarkot odtt zul~(7.t auch
die ÄndC'rung zur iahrclan~ gebuhrenfrelen AU57ugscrstcllung aus
dC'm Grundbuch ohne j«IC' öffentliche Disku$'iion zeugen da\"on,
dass~ Regte:rung hinterrücks ihre \\;-ii.hlcr hlOtcrlisug bctnigt und
dabei, \\'l~ beim ~IORD an unse~ Kindern, allem die InterC''1'iCn
manchcr Lobbys im ubte hat.

Das Bud~tl:q;lcltgesctt 2009 nussbl'2uchu: die Bundc:smlOlSlenn
für Jusuz, Fnau Mit~. Cbudia ßandlon-O"-n~r rur weiteR: gr.wie.
renden J ndcrun~'Cn, 50 :luch mll der Elllruhrunj:; \'on Gebuhren rur

• die FonfUhrun~'1.aOtriihte, \1:enn St2atSoorJ:,"t:r 2ufi,'T\md der ßN-clsla·
~~ dlC' Fonführu~ von ßC'\\"C'ls\'C'mhrcn fordenen.

Die BcarbC',ltun~ dieser Amräw: obla~ bi:oher OIcht nur einem OLG
Semt, "oodem wurden :luch dtc Zustlindi~k~n 'auf einen Etnzdnch·
ler \om l.2nd~,.,>encht fUr Stl'2f~chen iibc~n, und - ef},':ln7.cnd

Gebühren in der Ilöhe von 220,-, 440,-- 660,·· Euro dafUr ~'Cfnr·

d~rt. das!' korruple St-a:ttsanwi.ltC' ihre \mtspflicht zur Stl'2p..erfol
~rung dtt ßcquemlKhkcn h1Ilxr untC'rllllSscn,

2.2 LUCA

Die kur~hch C'1O~rcrclchtc EGto.lR·ßcschwcrde der IkschwerdcfUh·
rcr, Kind(:'I\'atcr Bcmhard Ilt\ASER und des LuCl Kinderschulz
"C'reln. unt~r der

EGMR-Zahl 37.922/09 - "lla:tscr \"5, Austna"

lWw thenumch zunmmen. w. d3.Ssclbc Opfer, LUCA ELlAS. d~n
dahmter hegenden Grund der I:.G~IR-Bcschwerde d:mldlL

Euu~: Zusammcntührung und Verbindung der bciden Verf2hren
",'ire zleltührrod Jm SinOC' d~r Prozcssc>kOOOlnJe am LGMR, dt~s
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Da Ul~Wtbchc: Rcchtn.~ endet but StPO l1l.11 dem Ende des
~'Os,'«f.thrm durd1 den RKhter lß der H2.upneriund.lullfot. SIehe:
SdJC) ~F zu S"'(1 I\"m Si 66. 67 tPO.

r:.Jne LnuchodUJ1R ubtt dJt -\blchn~ des JUchler; I t noch rucht
~tTm. bei ema Zu umm~ der Insanz ZUJ"\bkhnun~ISt but
SIPO das geumte \'erhhrm mll 4 T~ Prozessmuer 7ur Ganze
clb<nlet

J. Fal ehe - bzw. untCrl:tllscne. Anklage

Lme.r1;b~ wurde die. \nk~'\: ~ die Jugend:amlsdame und
.. dc:rt:n Im b"Cltendc:n 4--,\~n Pnnzlp hlu:uchisch Ver.lm'l'onhchen

an der 'tr.lfuL

D.c lk ummunw:"~ S92 \I~. 3 5tGB SO\Io'le dCA S$'I <I> .\t1 1
\nu:G fordern zv..mh"Cf1de\nkl~n gcgc:n die tell r der JUh'Cnd

....-uhlfahn und die behandelnden rLlC

Sov,ohl Stnafm2OJ.,'e als auch ron lZU~nlt:lg hq.,oen nuch unbe·
handelt beim ~r1antks~hl Inn bruck und wurdc dH:SC n:chu
wtdn..: "on der OSL\ W l1.b7ukhncn bczochnet.

Die In tC'ffc.lch libllchc 1:Jn'itdlun~ des Verfahrens durch da
Ol.(i 50\\1 das Lode des mncrswWchen R«hts\l,e,,:cs an oncm
~~ Bet."pld ",-unk dazu nut HIlfe emd ..ndcrt:n OGH
IkschIU!o~zur ~1t:lfanZ~~ Dr.W~ Piet'\Chl bcv.'1OttI,

4. Protol..oU der Hauprv~handJungin lnnsbruck

\ln der ..U':lfrrchdtch tndwcnco \'U\1~ Ihrer ()pferrccbte
\Ind den .\n~hnnw:n auch~ LnciL dJc Protoi.:oIlc der Haup,,'er
lundtu~und 1l1k: Genchts:lllnco un7u~h.

Der FGMR ,,-unk eC"ucht. hJlf.......o5C dieses und andere Dokumen
te und Umerl:l~ der \"Om Vater des LL'CA EUAS glochzClUg
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:-'I~. Ren:lIe B:ilic.lkrwnf/:, dIe damalJge Jugend2.mlS-Chefin. SO\!.,e
OS"- Bn~lIIe 1..mOtt. die heu~'t" Ju~ndanus·Chdin . L"G l:-..LF'I
hllben 'iChon vor 10 Jahm\ bcv.-iesen. 'l;C nun Kinckm am lkslen
zur llJmmdfahn \-erhclfen bnn.. durch Ume:rbssun~aSd § 92 tGB

.\~K:: 1m Fall Lee.\ durch 1..o17etlR'eß und auch durch \e~lru: II
n:Jtk.-'TUn ll'a)C Medlcn dokumrnuen \\"Urde. ISI baondc:n kra ~ zu
bc:ob:achten. d:ns alkln dJc \kuvtuten des leiblichen Nn~\rat

der ,\nlass waren. d2. \ zummde<il aJM:r der Tater \ nr Gcnchl ge
steilt \\'Urde. Cben5C1 nach bnj.,ocr Dcnkp:lUSC' dcr Jumz. :lU h die
lIe1fenn au denl S~ lC01.

I) ..ßaucmoprer"· der ~ hwucr J~ts·'llurbelU:nn.'l'C CI

'ICh rur )eden \\' I ~~ d.1nldlt. hat )c:doch lf11 Prnzcs_ In Inn .
bruck ,mc r~ t:Ck.L&n., \\ckhc bts dalO In \'leim hllcn \f>f1 der
\cnmchunj.t\oncnlkrten. ~Nnj.,"'j.,'tStcucnen St:ut~\\'a!t h.tfl
olfen ~b.!..m ","Unkn.

JUJ.,,'t"nJamb-Mlltater ;m \lunkn \\'1(: 2ß )lE.L\T.... uder a.nJcn:n
durch da-cn Lntcrb»u~ Ihrer \mtspllichten ....unJcn lxs duu \on
der ~ta.J.t aß'l-all."iChaft panell'ulJnsch geschuttt und ;lU" Verfahren
em", teUt. dmul dlCSl.: Bc:honk .JU!o.~-obIf:ahn" mll T,uc:nnnen
\\h; \l~. Raute B~·ßc:nzJ1lJ(. OSA Bngrue ZInner oder ....J.\
.\Icltllh IJmttttls aus der -P( ·1Uq,oc rucht~n'en werden.

,""koIUm 1St. dus IrtzWIM:hc.n dJC Ikhc>rde Jugcndv..-ohlrahn rc: p. das
Ju~odamt ohne l~nd\\dchcMaßtuhmcn von C~nchtm odcr der
Stll:usanwaltsch:aft fun;:htcn .tU musscn. v.'l1lkurliche Il2ndlungc:n In
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odeten Sach\·~undt!i;M. ....·dcht itCh 2JI Ihrm \-on'I otl korrupt
~ Gu1c:ht rc:sp_ Rx:htc:m ~YSmm "-benten btro·
chan, dl~ un F2JIlWmtt'Cht 10 \' ~'SCt1 wn den r~ychlschnt \lORD
an &n Nnckm, "dche Ihre BUDI· Utem bcbm ,,"'(.,ßm.

Cuachtcn Ubtt lnnundJc: ~\n"'tandt~.dtc: "On Ihren~
~hon vor Jahrro bctrirs In oncm Ga1chtr..crbhrm a.b ~ tesge·
Ion Ixuncut ,,"Urnen. ,,"Je MaK. Dr. Gabndc Flint· Pfofcr 'l c:rncn

durch d:I Forum zu GcnrlCf\\-ahn ilffc:mbch ~)tc:llt• ....-ahrmd dlc
lk~a~'1c Olll I hit c:mcr fnh....."UrdlE,ICn \n...."lIlts-~"kl lur ntt"rbs
'un~ dlcscr \'CfÖffcnthchun~ die: \lerlicn kb~ot, ....e1che: Wahmc::uc:n
ubc:r Ihrm fxhhch pc:rwnhche:n Illntergrund 2JI (.Jeht bnnh'Cn.

DI~5 rurum hat 10 dc:n Ict7lc:n Munaten die Aulgabc: der le \·er·
we:th-etTkkn. 'lClI ub\'coUQn honE,"Cn, IU ttz-unknuKhcn Juurn;ullc
ubc:m()mmen und mehr als .. ~lJlh.>nen Le:sc::·()pc:r.auonen ,"tin da
leI( bst 7.000 standlh'Cn Lesern haben denen ~/.tlh'l, dan die d:.l.fur
cI"..c:nilich zusu.ndJge PttSSC \\ ahrhcltC11 un Ku'Chclkun mit den
\Iordhdfem 10 der Rq:;tCNOJ: und den ßchörden \cnuSChen hMt.

Der Tat~und zu S286 tGB durfte daher auf die \IOOlen zUlrc:f
fm, siehe \bs.

(I) 11"". tJ _I Je- t .m.J'V tldl'on.r'tfUh nllr .,, jlrlljr btJrrJiJlt
HO""'II".t. 11tt:t;J"". .ri, IIl1lrrliijJJ, ihn II.Mllrlbar .''fJf'SlthttUk
..sdJo" .1It1It AMjiJmt"t, :"a' ma"'" .Mr I. tinll'iifk",
I. *- n_ 8nudJrul>bc-'VC "" I "''''''If( .. uegifhl. titr Be
Jw,J, f1 /il ,lbI. JI __ Be"'" _ft!tk/n, w. _. JIt
JIi",,"" HnJIIurt. ~1IIiD1 ,,,tabt•••• •1111,. nlltT nlf]"
.bm/h~ 'u FmJ-tsm.lt ."aN w. _I rmM/rrtrtrft Iv tJ'
"'"J- t" __ v.. I.... ""f.Jhld .... ,1" ... 114
lIiJK miH~' 1ft•• Js Pt Ms w_!VitrJi, lIK6I ""Ir;1ftlm, TtzJ.·
',./N.

""mn ;also l\Icdim\"tn:rt'ter die l'nterbs5ungt'n \on Gcnchtcn und
Behörden aus Sub\·ention,·, \bh;l"h'lgkcltSgriinden OIeht benchtcn,
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3 Situation

Ermitdullh"SYcrfahrcn mit Bcwcissicherung findcn hinsichtlich dcr
laufend berichteten und angezeigten Mjssstände in der jugendwohl
fahrt oder nach Strafanzcigcn bei Pflegschaftsyerfahren niemals
Statt, die weisunh"Sgcbundenen Staatsanwälte unterlassen ihre Amts·
pflichten zUb'Ullsten der kriminell ah';erendcn BchÖrden.

3.1 Vorgehen

Solche Strafanzeigen werden kompromisslos ohne Ansehen irgend
welcher Akten oder Untersuchung von Fakten eingestellt, in Erfiil
lung der Tatbestiinde des Verbotsgesetzes wurde sogar die Suche
nach der zweiten DNA am Leichnam des LUC1\ ELiAS unterlas
sen.

Richter und jUbTCndannsbeamte werden der Rechtsspreehung damit
in dieser Art von Wicdcrlx:tätih'lJng entzogen. Die Re&';erung und
insbesondere die justizministerinnen von Gasteiger über Berger bis
Bandion-Ortner sehen seil jahren biltih'Cnd und damit unterstützend
zu, wobei insbesondere die designierte EuGII-Riehterin Dr. Berger
und die Strnfrichterin r-.'1ag. Bandion-Ortner damit den Bestimmun
gen zur Slrafverschiirfung iSd § 313 StGll entsprechen und dcr
Vorsatz zum Amtmissbrauch durch Unterlassung besonders kritisch
zu prüfen sein wird.

3././ Tricks

Der Verteidiger der jugcndwohlfalms-Dame, Rechtsanwalt Dr.
Markus Orgler. hat es in seinem Plädoyers auf den Punkt gebracht.
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Er prangene mehrfach die fragwurdigen Methoden der Staatsan
\\'2ltschaft \X'ienjf'\iooerosterrelchjBurgcnland im l\lordprozc:ss
Komcuburg (tUeA) an, welche sIch ef$l im Folb'C-\'erfahren. ge
gc:n Jugcnd\\'ohl&hn und Kindesmuller "lohnen" würden.

DIe Staatsanw-altschaft packt Inzwischen in Gewohnhellsrecht Ihrc
miesesten Junsdschen Tricks aus, um zu brauchbaren Aussab'Cn
aller ßctcillgtCIl zu kommen. Das gesamte Vorgehen verhöhnt die
g:cllencle Rechtsordnung und die Strnfprozessordnung.

Zuerst werden :llIe möglichen Iletelhgten als Zeub'Cn elll\'ernOffi
men. Anschließend werden viele davon beschuldigt und mit Ihren
früheren Zcugenauss:l!,ocn konfrontiert. Danach werden diese Ver
fahren \'on der St;l3LSanwahschaft wieder emgestellt.

Somit \Cf'Suchcn <he Ermlltlunbrsbehorden. aus elIler Anzahl \'00

Verdächuh'Cll potenueUe Tater mit Ihren eigenen AussllJ.,ocn zu uber
führen oder brauchbare Ueschuldlh'1e zu finden. um der SDatsan
walISChaft StlillSusch wlchub>C AufdcekunRSerfolb'C \'crkunden zu
kannen.

Mn den FortfUhrunb~antriiboc (unentgehlich arbcllcnder) Opferan
wähc beginnen die Probleme der Jusliz zu wachsen. Die Einslellun
b'Cn werden offcllJ.,'Clcj:;t, die i\lcthodel1 bekannt. Das juristische
Ei,!,>cnlOr der miesen Tricks beginnt sich woffenbaren.

Inshcsondere wird Il1zwi:c;chen offen gdC},'t, d:lss diese untersagten
I\lcthoden nrcmals an~,'cwendet werden, wenn es um die Aufde
ckung \'on Straftaten \'on 0'l.r:lnen der politisch besetztcn Stellen 10
der JUSllZ bei C10cm KOnllpuons\'erdachtsmomcnte geht, welcher
den Kamerewcg der Betreffenden und dessen unubhche Ikschlcu
Illgung bclllhalten.
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3.1.2 VCrfusc!lIwg

DIe St22tsanwahschaft '-ertuscht Fakten und behindert Immer
mehr b~Zlclt die I... rmmlungen, wIe Im Fall NatllScha Kampusch
nun öffentlich unter dem ernannten Ausschussleiter, dem ehe
malis.,'Cn VfGH-Prasidemen Dr, Lud\\~g Adamo\'lc bekannt ge
macht wurde.

Weiter Veröffentlichungen Im "Faher", insbesondere aus der
Sekuon 4 Im Jusuzmmlslerium, wo die \X'clsungcn erteil! werden,
empuren di Rcpubllk.

Das Ist die Sekuon, der Dr. \'('erner Pürstl, mzwischen zur
"Belohnung" :-um Gener:tlprokurator cmannt, bis De:-embcr
2006 vorsland, jencr Purstl, der mit Dr, \'('emer Plelschl gc
meinsam den 7WCllen Mürder an I.UG\ EI.J\15 deckt.

E'I ISI auch durch die gcrtchtsmcdizllllsch K1enufizlerte zweite
Dl\; \ am Leichnam slcheq.,'CStcllt. dass der angebliche Morder
I.l'CA5' entwC(kr zumindest emen Komphzen ham~ oder der
Verurtcilte selbsl R:tr nicht der (2110111ge) ~Iörder 151.

Die bisher Ull\·cr5t:mdhche Weigerung des Genchtes, die Ol\jA
und Immer die bch:mpteten Spcrm2-Spuren durch eme Im mau
on21 renommiertes lnsmut auf Kosten der Eltern des gq.,>enpru
fen zu lassen. hat Sich als Vertuschung empuppt.

Das DNA-Gutachten der Genchtsmedizm \'('ien, Scnsenh'lls •
weist ausdnickllch damuf hin, das keme wie immer h>eartete Spur
von Sperma oder PSA etc. in dcr DNA vom ßlut des LeIchnams
gefunden werden konnte.

Das Baby wurdc somit NICllT, wie alle Staalsanw:,lte In Kor
neuburg UND Innsbruck trotZ Vorliegen ehe s sOh':lr eIgens
,"on der Sv\ Korneuburg angeforderten Gutachtens behaupten,
mit einem erigierten männlichen Perus sondern nm am Sieher
hell grenzender Wahrscheililichkell mit einem klinisch ~,'crellllg

teo Gegenstand penetriert und dabei zu Tode geschüttelt.
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Somit wurden dIe Öffentli<:hkelt und ~Ial.ien in Vorsat"J. helro
~, um zu \'erluschen, dass es 7u.-ci ~Iörder gibt, deren einer
nicht gesucht wurde, geschützt von $eme zwei Komphzen, aStA
Dr. "('erner P!C_schl und Dr. "femer Purst!. Sektion IV UM).

3./.3 G(.·stiindllis

Der Artikel "Gestchen Sie endlich!" -lesbar untcr

hllp:!!wwWozcitodc!2009!I 8!DOS-Gcstucndnis?pagc=all

der Gerichlsreponcrm Sabinc Rücken in der WELT III der Zeil
scheint nun bei I.UCA ELiAS und seinem anReblieh alleinigen
\Iörder der Pr:txisfall h'CWorden :-u sein.

DIe Reponer Khncbcn aus dem Genchtssaal KomeubufR' WlIIS

alle gchort haben: Korneubuf'K! r.,; .26. September 200S FnlZ
D. (24) Ix:teuene bis zulet7.l, den kIemen Luca mcht \Ocfh>eU.-aiuw:
und darrut h'Clotet :-u hlllbcn.

hup:!!V.:W'lJo'ooe24.llIl!zeuunwocsterrcieh!ehromk /mederocstcr
releh/l..cbcnslan~fucr_l.Alca,PcJl1lger_366497occc

"NU Ir iIJIIlttrgm'(/lfiglt, INil Jrinnt .l'tößm lY'rlt!zIt', {//9JrlllrIJ
Popo lrblll!, 11",1 J(bli'.ßlirlJ /..Jlffl dllrrh all dim Pli"igll'(~dal
Ltbtn (llIlwlI/rhle.

/)(111 I/ur trftr die Tul injmJ!! Ieolfllllt, btlJY'iJl tint Ivi!Jt l'Oli
GNtlKhlm. I;lRe MiSlh·()N·' aN]um DnukJenop{t1/ ''011 lJ/{1J1
JInHtlpitr 1I11t1- N°aJ tim MiJ/brtlN{h so ell/tUul;" Mt/{h/:

l:i" Prrulalo-F.."v"" tlas IIl1r tnl'tl{lJgllt ,\1ul/l/"proJlI:drrr"
/co"',,,,, ,nm bri dnt", Inal·Abs"';{h Jn ßIlIx" "tII'ht!'Htlt".

Barbaru 1/lliI/. Ttll!f.tt!lllI"!. Oorn~RRJ..:.ICH

http://dicprcssc.com/homc/panornma/ocstcrrclch/417511/in
dex.do
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"uNI D,\JA·GNltKhfrnfant/rn sieb allt Opftr SpNrrn rlRu
lItönnlidxn Til/m - SpNrrn, die aNjSamr".flMsSl.~k"if hindrHlrn. ..
J\l/LYFRJ.:;D JI:I::.H (Dir Prtnt)

3.1.4 Antwort

Ui~ d:no kcin~ \m\1wn hat dcr AUlor von l~n~n Journ:ui~lcn

crhalten, dlc ~r angeschricben hat und welche dlc fol~,.cnde Mall
~ichcrlich \"~rbluffle:

Ir'mn Sit dm AlIht",.( brInKhIrn, dm AHSJth1lill du G'H/(f,hlrllJ
dtr CIc.RIClIT.'i'MfiDIZIN • Tgb-Nr. lJ 3712/07-1 t'Om
IR.I.200s mit Ei'l,gl/f/,/!,JJlfmprl drr .fIA KOrntHIJN?: 100m
22.1.200s, Imd GZ·I 'mNtrk I JI228/07" - 19, Srilt 2 du
GIl/(fthlftlJ mp. Sfilt )43 dn .fIA.Akln, ha"rll Sie tillm
Pm....isfilll, Ilrr i/11th Sir iibe'i!/{pt/J wird.

1:'l1It ~"(ilf DNA.Jpur 'n/rdt jtdOth (1'1 I~U('.A ,~f""dt1l, do
hl/Nm/irrt INI !flwn /)Olt.lIlNtnl: "In dm M,rIem.II,n I 'lI?A
Hnd J)I9J4JJ t'Xi'" sith tin Himl'fi! llIif das I 'or(i",n 'lRtr
»'filrrrn IIIIIi'tbmnltn Ptf1Off. "

DIC angcbhchc Gcisle<;krankh~it des Verunclltcn lautet nämhch
laut GUClchtcn, ZlUcn III 12 ()~ I89/08y \'om 23. \pnl 2009 al~

rein bcdln!.'1c VcnnulUnfoj-

nur für den FilIi seiner Tatbegehung

tlRt Mh»"rt Jo."'illpalholof!lt Nnd P(f1onlithlullsslonllt..f, dir ontr
hiiht'l.mtli•.e:tn "i!hl.-mliJtlJtIl Abart{i,luill.kifhkn",,,", unsons
Im ltI trjfdOth UNS

psychi:un'schcr Sicht :lJS unaufT:i/lig einzustufen"
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Ist dahcr die angebliche GClslcskrankhcit des Vcrunelllcn auf
seinem nachweislichen bercchuh'1cn Leugnen einer analen Vcr
gc'\lo':lltigung durch PcnclratlOn l>q.,rrUndet und das Gutachtcn de'l
Primar Dr. \\:'erner ßrosch nm dcrselben wiMenschafthchcn
.,Qualität" behaftet. wie jenes deslJni\". Prof. Dr. ~1:l.X rriednch
Im Fall Albin K...... es v.-:ar oder sein elgnes der im Fall S···, wo
der \utor persönlich eine Strafan7elb't: gegen Dr. \X'erncr Brosch
crst:mete?

Diese Strafanzelh't: wurde bIS c1,no \\'eder einhrestelh noch bear
bellet, da der aktuelle Kan71er \'('emer Parmann als damaltl; 'er
ant\\'onlicher Verkehrsmimster mitangczeih'1 wurde wehren Vor
sät7hehcr Gemdngcfahrdung un Flugbctricb über Wien.

Ist der medIenwirksame ,.1\1.,ßnahmenvollzug" im Uncll hOCh'<:n
dcn ..schwerst ps}'chlsch h'Cstiirten" Anh'Cklagten eme nur ..mc
diale Absicherun!;" der Justiz gc!;cn ihr Unvennögen, den vcr
mutlieh zweiten Täter zu finden (zu wollen)?

SOWCIt zu Aspekten des Uuches - der analYllschen Dokumcntati
on aus der Gcnchts\'crhandlunl-: In Innsbruck.

~IORD an LUCA I·.LIAS ·!SBN 978·3-8370-8810-6

3.1.5 Unschuldig

Es bco;teht mit ebenso gmlkr Wahrscheinhchkelt die Möghchkelt,
dass Fritz Stefan D·6-", unschuldig am MORD an LUe\ hLiAS Ist,
\l.;e ICne, dass er zu Recht lebenslang wtgb'CSpem blclbt.

Das h'CnchtsmoolZlnlsche Gutachten mit der Internen Ordnunh'S
nummer Tgb-Nr. D-3712/07.' der Dos. S"" stellt cmdeuug fest:

b ..,mk ,mitr NU ", JamtnßNlllj,~ittn/balfmt prol/(I/(Upt':(ffi
I(ht Anfigen (PSA) noth Stmtno/fJlin narbt!u7tJtn, (lUl dimm
Grnnd bUftbf k.tln HtII'tiJ ftir (Itll ["orlifJ!!n I'on SmHtnßüSJit,kttl in
diuer 1JI/{/JjJllr.
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Dennoch behauptel der OGII slclf und fesl:

"Du Ir'tilm" I/NI'{! sirh di, Ta/StKht,,"'!! (I/Ilf di, E...-ptrliu Dm.
5' ", n"mh aNjt,ntnd tlllts bti dtr Obt/N!ehlJn UIII 7. l\IJ'"rlllbtr
2007 ,YJrEtnfml""n,ff /lbllnt/u in fltltr TitJt l'(Jn 4 CJlI im /lfttrbt·
truh du Talopftn ProJltlltUJ1r.i!/iJcbtl /lntt!!n (..mA'~, ,in mrhl
/YJ1/ ,m,m Kind Ilammrndtr &Jlandl,il mannlitlNr Sanmif/llwgletil,
II(Jchg'lIimn u"mlM feon/llt (J 1/0, 1/5/ I 'fII). "

Das bedeutel zusiitzlieh, dass LUe" anal nm anderen i\littcln pe
netriert wurde. Dahc::r ist cs nachbr(,.·wiesen, dass jeder Andere auch
diesen MORD beganh'Cn haben kann, dIe Vcrsion des Frin Slc::fan
D··· , cr h2be nur d2s Kind rcucn wollen, damIt ebenso gbubhaft
iSI, wie ,c::nc, dass alle I)crsoncn, 'welche zuletzt ll1 den letzlen Slun·
den bei tUCA \l,'llteO, ~lclch \"erdachtig smd.

llizu h>chören laut Zeu~,'cnaussa~n der Vater von Fntz 0' 'L und
dlc Kmdennutler cbenso dazu. WlC andcre, wcnn dlC5e drCI elOe
~bubhafle Auss~n dazu gemacht haben odcr machcn wc::rden.

In dcr ~lchtlgkeltsbcschwerde:lmOGII ist U.:I. tU lcsen:

"mlmtbr hai d,r /;;"1'trl, aNsdriicldkb dtponiut, dal! di, V,rltl
,/"wfo(~, alf(h f/(ub ,intr Z,illptJIlflt /'On JJ'tIl{v,tr "IJ /2 SlImd,,,
ulif/l;rlf'tl'" s,ill letmll ('I /5J11/1: "tJlmimlnl m,brm SINlldm, (IIN

,lNsltn 11'0111 ~iJ(l.ltn 12 bis 24 XINnd",", r 101/ 1'.,11: aNeb '11I'''1
kitf'.1!r 'all I Z J/llnd,II"" I."l aNtb J I().III '11:2

"tlft!{!bu SIJlndtll letlnll MaN sielNr nl(/', Mil lIu!t'lSIbaftlic!xr G,
nalll,(ktil tYJn'lna"dtr Ill",rr,,\!n'~.

Ole'iC Nichligkeusbesch\\:erde Icugnct alle Fakte CU! BONO?

OIC Scrlcnrlppcnbrüche, dem Opfcr etwa cine Woche vorher zUb'C:
fugt, beweisen, dass dIese Folterunb'Cn schon vorher begonnen ha
ben müssen, das ßab~' systematlsch zu Tode b'Cm:mcrt wurde.



Die Gcrichtsmedizin hat bis d:lto ;luch keinc Auss;lgc getroffcn,
welcher An der l\Iord~Gcgenst;lndgewcsen sein mag.

Fest stcht für ;lndere Expcnen, dass es ein \·cnnuthch medlzlOisc~

hyglemsch gereimgtes \'<'erkzeug h"cv.cscn sein dürftc, dlc l\IJSsh:md
lunhocn also systematisch und ~Ich steigernd erfolgt sem durftcn.

DOIs Schüucltrauma ....;ar müghehcr\l.eise nur die Reakuon ....uf emen
\'('utanfall eines der f\lurdcr, und wurden d2mlt dlc verdachuh>cn
anderen Mutllcr entlastet.

ZU'iatzhch steht danm auch fest:

sollte die zweite DNA niehl jene der Kindesrnutter scm, so
hat sie das KlClllkmd die letztcn Tage nicht clIllllal beruhrt,
nicht geslrelcheh. nicht mit Ihm gekuschc1t.j das bedeutet,
sie hat es den fo,lördern :Iusgclicfcrt.

3.1.6 ZlIs:uzbcwcis

Zusiit7hches Faktum bcweh'l. dass dic Staatsanwaltschaft III
Vor<;all den zweiten 'Elter nicht \uchl.

Am 29. I I. z007 ia""lt tin an0"7111t Strafan~Jl! bn dm
.\laolsamI'tlIIKboflttt l"nsbntrA: lind Mf7Itllbll'l. ttn, II"tkbt ",il
IItthrtml Chaml:Jtnstilw tttrrtbm, ttntn btlwnnltn f)nlttn als
SI"-," tmliithl,,, tlnrrttllll (GZ:JI' 6471-JObI07, 6J t8..) ""d
.."mt tlit.st UJIf t7.11.ZOO7 ,/er XvI Komt.bll7, 411 Ur
61/07", ('W1'fllllirh /If 57 StIft 87) im Scxbhan" IIbtmtilttll,
..0 sit am 18.11. 2007 Mllt Jltmptl tinlm"lt.

..dass.... Leel (f~rrt miffällif. .... j)tlnik.(Iftig rtrrlöl1 "",/rrtt,
(fIs .... Spilnlsf'llNHI ... btlrnlrn. "

Diese anonyme Anzeige weiSt auf wellere mögliche Tiiler so cindeu~

eig hin, dass fiir normalc Menschen nieht nachvollziehbar 1St., wa
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rum deren ONA nicht untersucht wurde, um absolute Gewissheit
darüber zu erhtnh"en.

\'('eltere Umc"uchunRCn nach Spuren und :lindere Ilm""Clse bei der
Suche nach dem T~ler fanden möglicheN,ci deshalb nlChl St:llU,
weil uberelfngc Knmmalbeamte den muunaßhchen Morder t1lU
dessen eigenen Versmckunb>cn in sclnen Zeugenaussagen "über
fuhrt" haben wolllen und damit befriedigt W2n:n.

Erst 21s die ",'eneren Beweise elRtrafen, die Unschuldsmögllchkcll
Sichere wurde, scheint die SI:l2tsanwaltschaft «ur ßcruhl~,'ung der
emporten Volksseelen nun den vemlelRthchen r-.lorder Isoliert zu
haben und haben die Sta.1tSanwalte die anderen, oben angeführten
Beweise zur "sicheren Verurteilung" des Fr;tz Stefan 0-·+ einfach
umcrschlab'Cn.

Das Volk soll sCillen Tiitcr erhalten, über den ReSI wird das Schwei
gen gepackt., denn Zweifel an der Arbeit der Beamten und Mänb'Cl
bel der l\!ordkonmllsSl{)l1 darf es mchl geben.

Es 151 ein wellerer BewCIS der ßrulalitil, mLl der l..cute wie Dr. \'\ler
ner Pürstl und Or. \'\lerner Pleischl diese Republik Im Goff haben.

Ocr SteU,'cnreter In der Sckuon IV B~lj, Or. Roben jlrO\"sky, Ist
inzwischen \'ennutlich zu deren I....cUer aufb'CStlCKCn, Dr. \'ferner
Purst! ..um Gener:dpmkur.uor, und 211e verdanken Ihre Kamere
dem ,\IORD an LeCA ELiAS und der Umerschb.gung der Beweise

3,1.7 Raub

Der frühere Anwalt Mag. Chmtian Fischer wurde mit elOcm elOgc
schnebcnem Brief vom 30. JUni 2009 des ßemhard Ilaaser \'on
seiner Vertretung Im Fall tUCA - Akt 23 I3s 243/09t OLG \'\lIen
(Erstgcrichl LG Strafsachen Korneuburg) entbunden, das Erslb'C-
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richl und der OGf-I-Scnat 12 mll dcm fngwiirdigcn Scnatspriisidcn
tcn Dr. Günthcr Ilolzv.ebcr g1etehzcitig infonnicrt.

\,\'eder das Gerichts-Une" noch "oplen der Bcrufun~'Cn des Tälers
haue Mag. Chrisuan Fischer dem V:&ler von LUCA ubennineh. alles
in GehelO,hallung aller Fakten gq.,oenul>er dem Vater.

Am 13. Juli 2(X)9 fand die ßcrufun~'SverhandJung am OLG Wien 
Akt 23 Bs 243/09t - unter dem Vorsil% von f',hlg. Amon Ihumb'll.n
ncr St:l.tt, naehdcm der Akt :un 22.Mai 2009 Vi:l LG Korneuburg an
das OLG vorgelcgt wurde.

Der ENTLASSENE Opfervenrclcr ~Iag. Christi:m Fischer hai
OIl:\1E den Vlner von LUCA, Ikmhard IIAASER darüber zu in
fonnlcren den Tennm laul Ruckschelll (01'. 27) vom 10. Juli 2009
trol% scmer ENThIACIITLNG \\'lIh~nom~n. dIe I3erufUllRS
\'erhandJung fllnd daher

OIl1'.E WISSE des VATERS \'on LueA STArr.

LaUI ~hl.g. Fnoorich FORSTIIL:BER (beim Versuch dcr Ak,enem
sicht an OGII und OLC durch den lJcI.'ol1mächtiAlen Opferycnre
ter) ISt SOh'll.r fraglich, ob der "Anwalt" Mag. Chmuan Pischcr über
haupt den Eintritt des Vaters von LueA als PrivatlX:leiligtcr erklärt
hat und damit die %ivilrechtlichcn Schadcncrsat7:tnspriichc dcs Va
ters rechtskonform gewahrt hat.

Der Anwalt .\Iag. Christian Fischer hat damn scmcn uhlenden
Klienten Ikmhard H:l;lscr betfOh'Cn. ihm die Rechte vors:i.t%hch
GER.\UIlT d,e Fra&'C nach dem \'\ \RUM dringt SIch auf.

Welchcn Grund hai der "Anwalt" Mag. Chrislian Fic;cher. \1,·elchcs
Imeres~ daran, wie Dr. Wemer Plelschl und Dr. \l;'cmcr Pursll den
zwciten Morder an LUCA EUAS (2-te DNA am Leichnam) zu
deckcn? Fragen stellcn sich nach ctwaigen "Vefbrunsub'Unl-,ocn" dafür,
den Valer von LUCA weg'L.uh:lltcn, oder aber auch jene.
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inwieweit ist Mag. Christian Fischer in die Causa involviert?

3./.8 Lobby

Aus dem Bt-.IJ entschlüpfen manchmal Informationen, wenn i\lirar
beiter mit sta.'ltsbürgcrlichem ReslßCwissen sich zu Schweinereien
entgegnend äußern und dics von Unbcteili!,>1cn noch dazu zuf.'ilJig
mitgehört wird.

Dic Staatsanwaltschaft sucht bis heutc vcrgcblich nach intcrnen
rvlissctätcrn im Jusdzministcrium, welche weitere Schwcinereicn
durch ihrc Information an Medicn faktisch verhindert haben, wie
dic Absicht, den Prozess um LUCA in lnnsbrllck zu verweigern.

Die Anklab'C ~'Cgcn die beteiligten Arztc im Pali LUCA wegcn der
gmb f:lhrliissigen Unterlassung ihrer Pflicht wurde bis dato vcrwei
gen und sind inzwischen die Vorb'Chcll der Staatanwaltschaft wie
auch dercn Anklagemonopol ohnc jcclwcdc parlamentarische KOll
trolle aktuell in heißer I>olitischer Diskussion, denn

f\bcht ohne Kontrolle verselbständigt sich.

Dr. Werner Pleischl als Ilauptautor des Gesetzesentwurfes StPO
2008 hat sich selbst als Leiter der OSu\ Österreich OSt mit seinen
drei KoliC/,;>'Cn aus Innsbruck, Linz und Graz die Möglichkcit ge
schaffen, mit den jeweils am selben Dtensturt hausenden Kompli
zen aus OLG sowie mit Generalprokuratur und OGH im Justizpa
laSt in Wien jede gewünschte Suaftat zu vertuschcll.

Das Anklagcmonopol ist derzeit nicht zu durchbrechen, wen die
Justizrninisterin, wie aktuell das Richterlobby-Mitglied I\lag. C1audia
Bandion-Ortner im Interesse der korrupten Richterschaft mitspielt.
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Die potentielle Einflussnahme von Lobbys in bris:mten Einzelfallen
und deren Vorkommen liegt auf der Hand. Deshalb scheut die Jus
ti7 jede Kontrolle trotz der üffendichen Diskussion immer noch,

3./.9 Pr.mgcr

DIC Buchse der Pandof':l Ist aber nun geöffnet. Mit dem Forum zu
GendC"""<lhn h:u sich EIOJI;CS \'cmnden, Der Gesct7.gebcr wurde :100

den Pr:lnger gestellt, die Jusli7 und 0'Wtnc cbenso.

Offcn~legt wurde nach dem 13f.,oclan&OCn Verfahren um den l\IORD
2n tUeA EUAS 111 Innsbruck: noch immer bocltcn dieselben mör
deri~chen Richtlinien, somit steht das nächste gefoltene Kind vor
seiner Erlösung durch eine mitleidige Ohnmacht, bevor cs sterben
darf, denn einer der ~Iurder lauft noch immer frei herum.

~lI\LVIN wird nicht weiter stillschweigend begraben bleiben. Die
damals mit\crantworllichen SoZi:ll:lrbdterinnCIl bilden heute die
Splt7.e der Roten R:Lth:IUSpoliuk in Wien. Bngitte Zinner Illl Jugend
amt, l\b.g. Renate ßalic-ßenzmg 111 anderer Position, Momka PlOte
TlLS ISt e~nso als Kinder- und Jugendan\\-alun umragbar h'CWorden.

Zuschen bei MORD renuen steh rucht - rur ruemanden - auch
\\'coo \\'Ie hier fast 'lehn I:mgcJah~ vergehen.

DIl:: Auferstehung der Viuer hat bcKonnen - alle knuschcn Falle
"'·erden wieder aufgerollt. ßchorden und SachverstandlJotC stf':lfanJ.,'C
ze~'1., Gutachten 10 der Lufl zcmssen, Richter wtl,oen Korruption
angezclf.,'1., die dlcsc GUlachter jahrelang bercKhen haben, um Ihre
\uflf':l~gutachtcn, meist 'lugunsten der Kindesmutter zu erhalt n.

Dlc bcrufskundlichen Gutachter rur Private und Unternehmer.
welche Millionen scheffeltcn, um 111 Ihren frab'WÜrdiJ.,oen ..Gutach
ten" die "Anspannung" der abJ.,oczocklen zu "beweisen", stehen seit
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t-,'lonaten auf der Anzeigeliste, welche die Staatsanwaltschaft partout
nicht behandeln will.

Mehrere OGH- und OLG·lkschlüsse zur Vertuschung des gewerb
lichen Belmges liegen bereits im Fall t'.lag. Dr. Ludwig Haber! vor,
der seine "Gutachten" \'on unterbezahlten t-,lut:lrbcitern erstellen
ließ, wobei er selbst nur unterschrieb. jedoch flir das Machwerk
dieser subalternen Kräfte immer noch unbeirrt in Vorsatzbetrug
Stundensätze von 80,·- bis 110,-- Euro verrechnet.

Priv:tte \·on Dr. I [amId Ecker werden trotz der Arbeitsmarktsituati
on auf Berufe "anbtCspannt", welche weder die Anzahl der "AnbtC
spannten" iemals einstellen würde noch überhaupt neues Personal
aufzunehmen in der L<'tge wären.

Auch dafür gibt es Standardpreise ftir eines seiner mehrere Zeilen
langen "Gutachten" in i\lassenkopie, mit schwachsinnigen Erläute
mnb'Cll, hundertfach kopiert.

Somit wird der Seheidungsmafia jenes Geld zugcfUhrt. welches in
Wahrheit die ab:wckenden Kjndesmütler vor allem den schutzlosen
Kindern rauben. Gemeinsam mil ihren aufhetzenden Komplizen
meist allS dem Jllh'Cndamt werden Millionen Euro an Drille wie
Glltachter zu Lasten der in faktischer Geiselhaft stehenden Kjnder
der Familie verschleudert, weil die Richterschaft in Verweigerung
ihrer Ptlichten agien.

Ohne I{ichtcrbcschluss gibt es kein Geld für die Schcidllngsmafia,
denn das AußStrG legt fest, dass jeder seine Kosen selbst bezahlen
muss. Anwälte können, wie sich bereits in mehreren Verhandlungen
gezeigt hat, vom Richter dermafkn ins Eck gestellt werden, dass
ihre Anwesenheit unerwünscht wird und den Eltern "Tacheles"
geboten wird.

JUb'Cndämter hinb'Cgen unterlassen in Vorsatz elen ihnen gebotenen
Schutz von wehrlosen Minderjährigen iSd § 92 StGß, dies in Kom-
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plizcnschaft mit der \\'eisungs~,'ebundenen StaatsanwaltsChaft, wei
che: solche: RC\\"Ohnhcitsm:ißige Stl1lft:ue:n niemals ,·e:rfolgt.

Die AUSWIrkung der Handlun~welse cl J ugendamtc=5 SIcht man
inzwischen bestens formullcrt In der :lIusfiihrlichen ßcgrundung zum
Uneilln Inn5bnlck, Akt 37 Ilv 37/09, durch den Rlcht r Mag. And
reas Mair.

Kurt. j.,>cfassl • monatelangc Unl.ltigkeit trotz besscren Wisscns.

3././0 AJordVt:TSllch

Der Versuch einer Strafr.u Ist e1xn~ strafbar wie (he TIn selbst,
butel die ~la.xlme der slerrelchlschen Strafboesctzhtebung.

.\15 \'crantworthcher Vertreter der Republik Im Fall LUG\ '1.urde
Dr. \'ümcr PleISChI als Leiter der Olxrnaatsan....-altschaft steITClch
O~t berellS mit der Anzeige wegen der Beihilfe zu f\IORD durch
Unterlassung bcschuldi!,rt.

Die nachstehende Sadwerhallsdarslellung wurde \'croffcntJlcht und
mehrcren SI:Wls~lIlwllltschaft suwie dem JusllZmlnlSICflUm zugelCI
let, um eille Vertuschung durch dcn Angezcigten selbst und seine
Umergebenen und t<ornplizen zu \'erhindern.

l\ach dem Tr.agcr dlcsc=r ZUreiten DNA und dallllt emem potentiel
len Kindcnnorder wurde laut Medlenbcnchtcn und dcm KindCS\'a
ter bckanntcn\kten llIcmals geforscht und bestcht wCllcr der don
pe Verd:icht, d:llSS der Leiter der Obcrf\taatsan....-ahschaft Dr.
\'ferner Plelschl :ils erster Adressat des Su\-ubhchen Vomabcnsbc
nehn Im R:ihmen der Anklage·, ,rhebung der Staatsan.....altschaft
Korneubuf)!; dtCSC nach OstcrrelChl~chcm Recht als Slraftat zu quali
fiZierende Unterlassung der Verfolgung eines OffiZIaldeliktes wis
sentlich In Kauf genommcn und/oder absichtlich f.,>cbilligt haben
könnte.
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Der OGH-Senat 12 mit dem mehrfach strafangczeigten, korrupten
I)r. Günther Hol7.weber hat am 23. 04, 2009 die Nichtigkeitsbe
schwerde gegen das Urteil des L'\ndcsgerichts Korneuburg als Ge
schworenengericht vom 26, Scptembcr 2008, GZ 731 Ilv 2/08p in
seiner Entscheidung 12 Os I89/08y von Fritz Stcfan D*** zurück
gewiesen und offenbar ebenfalls die dritte. ebenfalls miinnliche
DNA ignoriert, was die Frage der Beteiligung der Senatsrichter des
aGIl an einer angeordneten Vertuschung und damit auch in diesen
Aspekten der Rechlswidrigkeit des gesamten Verfahrens in Kor
neuburg aufwirft.

Wissentlich 1ÜbTt der Senat - wie vorstehend bewiesen· bei SClller
dokumentierten Aussage:

"lIIdrm er mit seillem Penis in dm After du Cmml1ltrn rind",,,!,
l/fid flll"ll/IS(IIII til/ni Alwlrtrkrhr /'oma/lnl"

Auch auf die Unterlassung der Staatsanwaltschaft gemiiß § 70 StPO
und die betrügerisch anmutende verweigerte ßclehnmg der Opfer
wird ausdrücklich hingewiesen, weil die Verantwortung der Ober
sla:usanwallschaft Wien und damit auch deren Leiters ebenso rur
diese absichtliche Umerlassunb>stat iSd § 302 iVm § 313 StGB b>cge
ben scheint.

WARUM?

Diese Lüb>cn sinti nicht nachvollziehb:u. die benutzte "Ausrede" des
Senates 12 klingt folgend:

I3rwt'isll'iinli.f!,tnde F.m'I{~JIIIgt" ditmifs dtr 5rhwtlle "heb/irhtr Be
dmk}irhkeil silld dt'" Ohmlrn Gm'rhlsbo!somit,'tm'tbrlll"d in ti
fltr Tllts(/rhtflriiy /lirhl SI(llfhllji (RH-jllstiz R50/18780; 14 Os
fSfIO",v·

VOrJirhlshttibtr lI'im d(ls Zillli (I/(J dtr ti,.V,tlltll E"lsrlxidllng /4 Os
15/I 08Z '{flr "J?.erhljerligllllf," t'tnJ.'tfldef.
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Es ging allein d:uum, diesen ,\I:lnn hinter Gilter schmoren zu lassen,
Ihn 7.U entfernen und das Volk zu beruhigen. Sie hoffeen, das Them;l
Lt:CA EUAS damit schließen zu können, bemr du: Kompli7.en
mn Hob~weber, Pürsd und Plelschl \\·eite~ Stntfl":!ten der StA of
fenhoclq,>t erhahen.

Es hat nur mchl funktioniert I

Zu viele Verfahrensmiinbocl wurden gedeckt. Das g.llwe Verfahren
LL;CA stinkt :flun IUmmel. ",lil dem Verfahren Fritzl und der inler
naunnalen Verdammung der I tandelnden wurde der Öffentlichkeit
erstmals die "'Iüglichkelt bocboten, selbst fesl..,uStellen, welche kor
rupter I laufen unscre Jusuz Im Innersten elbocnilich wirklich St.

R«htsanalogl

Die "el"\\'elhocrung der S,PO-konfonnen ßci7Jehung eines Expenen
bei der I",rorterung des Gut":!chtens durch emen Sachvcrsundlbocn
hat Im Verfahren 13 Os 132/08)':des OGII zur hrkenntOls der
'\Ilchugkelt hocfuhrt.

Gemäß § 249 Abs. 3 StPO kann der Anh'Cklagte 1Il der Il:tuplVer
handlung wr Ikfrngung eines Saclwerstiindigen ellle Person mll
besonderem Fachwissen beiziehen, der ein Si,z neben dem Verteidi
ger zu gestatten ist. Diese darf den VerteIdiger bei (ler Fragestellung
uOlerstüt"/en. ohne iedoch selbst Fragen an den Sachverständigen
nchten ;,u durfen.

Damit bq.,'1"Undet In RcchtSanalOh';c die Vel"\\'elgerung der Opfer
ltthte, \\>ic Ikwelsantragc stellen ;,u können, der Fnth'CStclluo!.ocn an
den Anhrckl:agten et. al. und damit dtc Vel"\\·eigcrung der Teilnahme
an der llaupn-erhandlung die l\itchtiboken des Urteils.

\ufgrund des nicht zur.illib'Cn Zusammentreffens dcr VCI"\\'elgerung
der Opferrcchte mll der zusilt;,hchcn Unterlassung der Suche nach
einem potcntiellen Kindcrmorder stcht der Verdacht im Raum, dass
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die Obcrstaalsanwaltschaft und damit deren Leiter in eigenem Inte
resse odcr zumindest im Bewusstsein des Vorsatzes neben dem
Bctrug an dcn Opferrechten auch zur Vertuschung eines Mordes
odcr einer ßetciJib'tmg an einem Mord gehandelt haben könnte.

Deshalb wurde erStauet die

Opfererklärung

Das Opfer erStattet iSd § 65f StPO Opfererklärung Hir sich und
erklärt, sich wiederum iSd § 73 StPO vertreten lassen zu wollcn
resp. ersucht wo cinl-.,'eschr:lnkle juristische Prozessbcglcittlng rur
allerdings nur jene Aspekte, welche eine absolute Anwaltspf1icht
b<.'!lingen.

Opfermddung

Das Opfer crstanc[ wegen des dringenden Verdachts der möglichen
Verluschung des Skandals zusätzlich auch die Opferrncldung rur
sämtliche l3etroffene und I3lutsverwandte laut Gesetzestcxt in der
Auslq.,TlJng nach dem Beispiel des weltbekannten Falles "Kaprun".

Sollte die Obsorgdx:rcchti!-,rte und/oder Kindesmulter nicht in die
Opferrolle resp. die Strafverfolgung Zll GunSten des minderjiihrigen
Kindes clnwillib'Cn, wird iSd § 271 AI3GB die amtlich zu verfügende
Beistcllung eines juristischen Prozessbeglciters als Opfervertreter
des I lalbbmdcrs von LUCA l::LlAS gefordert.

Die gesetzliche vorgegebene Zusammenführung aller Verfahren
gegen potentiellc Täter lallt den Richtlinien der StPO wird höchst
\'orsorglich deshalb beantragt, weil in b>ängib'Cn Internet-Plattformen
deren willkiirliche Umcrlassung 70.13. im Falle Univ. Prof. Dr. J\bx
Friedrich durch den l-eiter der OSu\ Wien, Dr. \X'erner P1cischl,
kolportiert wird und die Auftcilung dcr Verfahren zwischen Inns
bruck und Korneuburg bereits zur Sorge reicht, dass hier ebenfalls
politische Vertuschun1;,'cn geplant sein könnten, wie sich im Falle
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des Täters Frirzl die mternationalen Medien wohl kaum aus den
rin~rn saugen.

3.2 EGMR

Ikschu'erden auf ß2SIS der bcrells dem Conseil dc l'Europe \orlie
f.,'Cnden Beschwerden mehrerer be:uoffener Vater beim EGMR he
gen \-ar mll den GeschaflSl~ahlen

42.026/07,10.999/08, 15.706/08, ;(;.363/08 und 6.908/09

DIese Fälle dokumenueren drastisch die Beihilfe zum psychischen
MORD Im unseren Kindern durch mdikalfemlnlsusch agierenden
Richter wie jene aus dem Senal 43 dcs Landesf.,'Cflchts rur Zi"ll
rechtssachen Wien, Dr. Ileinrich Stum"nll, Dr. Brigiue WaAner, Dr.
Chrisla Lanbocr und Dr. Pelcr Schuch.

Diese beherrschen seil Jahren das Familienrccht und schänden fak
usch Kinder durch dIe brutale Entfremdung ;ru ihrem meist V,ucr
und helfen damit. dlc~ p'rchi~ch ;ru cnnorden.

DIe für diesen Senat als Komplizen a~,'ierenden RJehter Im Oberstcn
Genchtshof sind dlc Senate vor allem unter den Prm:lf.,'tltllsten Dr.
Peter Schmko, Dr. Ronal<! Rohrer und Dr. Joscf Gerstcnccker, wo
bei die bciden unteren \on Dr. I leim: fischer wahrend der Amts
;reit de~ Dr. :'-Iana Ikfbocr als Justizministerin SObrar zu Vi7.epr.i~lden

ten des OG 11 ernannt wurden.

3.2.J Semit

Die BcschwerdefUhrcr rugell die Vcrlel'"Lung der Menschenrechte
(Et\IRK im Verfassunf.,'Sr:lnl; der Republik Österreich) in fortwäh
render Form durch Richtcr dcs Landesgerichts fUr Zivilrechtssachcn
\~'icn ("LG ZRS).
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Dabei insbesondcrc den Sem\! 43 LG ZRS mit den Richtcrn

Or. Hcinrich Stum\'oll, Dr. Petcr Schuch, Or, Christi.
\X':IJ.,rrlcr, Or. Briwuc Langer,

Sü\\'IC dcren nilli~'Ung durch die Senate des Obersten Genchtshofes
rcsp, des Oberlandesgerichtcs als jcwcils letne mnerstaathehe In
stant.,

In lIlIcn Fallen wcrden Menschcnrechtc \"orsii.rLlich 1j:.,'flOrICn und
offenSIchtlich wird angestrebt die Abschaffung dcr In dcr \"orhq.,>en
den Kon\"enuon fCSlb'Clcgtcn RCi:hte und Freihcltcn dcr Mcnschen
und ".lclen Insbesondcre OGII und das LG ZRS darauf hin, ""Cl'
tcsl~,'ehend dic durch dlc Kon\"cntion garanuencn Rcchtc und I-'rel
hCHcn In ÖSlerrelch wIUkumch zu \'CNo'Clh>Cm und \'t;"llIkur
RCi:lllsprechung panclpohusch genchm anzuwcndcn.

3.2,2 Verletzung

\Js \"orsätt.uche Vcrlctzun{,"Cn dcr El\IRK wcrdcn anh"Cfiihn

Verlctzung des An. 3 E~IRK

Dlc ps)'ehi'iChc und physische roltcr aufgrund der \'eNo'cigerung
dcr Rechtc nehmcn OGII und LG ZRS billibocnd In Kauf, selbst dlc
\"Dm OGII fCSlh'Cstclltc Tatsachc der Berufsunfahigkclt als Folh"C
emer schwcrcn Körpen;crlcrl;ung mit Daucrfolgcn rur den Be.
schwerderuhrer ~,PTßS'j - em Offizialdehkt gcmaß § 84f St ß
"ersuchen - dlc Richter zu \"ertuschcn.

Vcrletzung dcs An. 6 El\IRK

Dlc Ver/q.,ocflmg der Verfahren über mehrere (über inzwischen
achl) Jahre wird nUll Regclfall, wenn der Senat 43 LKG ZRS nicht
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im Sinne des geltenden Gesetzes rur den Kinds\'atcrs cmschcidcn
\\;11. \'l;'affcngleichh<::ir Wird niemals gewiihn.

l..lih'Cf1 der JGndcsmultcr tihlcn '-ar Gericht mehr als die daku
mcmiencn Ikv..~isc des Kindcs,"atcrs.

Verletzung des An. 8 EMRt-::

Die Rcd'llc der Kindcr auf Kont:akl zu Ix:idcn Elternteilen werden
mit Fußen b'Clrctcn. jahrcbng wlfd der Kontakt '"crwclgcrt. ohm~

auch nur C'IO Spur \"on BeweIsen b"C!,>C1l den Kindes\"alcr, du:s bei
beWIesenen und durch höchsl,.;cnchtlichc EntscheIdung fcsth'CSlclJ
ler Kindcscntzlchung (Iucr HG 11 • Bundesgerichtshof der SchweIZ,
l.:ausannc).

VcrlCIWllg des Art. 13 Efo.lI{K

Die 1Il der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Frci
hcHen werden wllIkLirlich verletzt.

Das R<.'cht, eine wirksame ße'Khwcrdc bei einer nauollalcn Instanz
onzulq.,>en. selbst wenn dl~ Vcrlctzung: \'on Per<;on~n bC).,r.ln).,'Cn
\lourdcn 151, dlc 10 :umheher EJ).,'Cosd1afl gchandeh haben, Wird in
der Fom1 behandelt. dass 5:lmlhch~ Beschwerden und Ablehnung
\'on fr;agu"Unhgen RlChu:m mr und nach fra).,rwi.inhgen Entschei
dunJ.,oen da\'on abhängig ~m.acht wcrden, dass der RJchter ~Ich
'idbst als befangen crklan,

Scl~t bcv.'lcsene Straftaten dcr RIchter und durch den Folh'Cochtcr
"s,101ene" Verler.wn~'Cn des \rtIkcl 6 EMRK (Rechthches Gehör)
werden als nicht existent behauptet,

\Ilc ~>ängigcn F,l\IRK Verlellun~'Cn wcrden durch den OGII
schweigcnd geduldc!.
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Es exiscien KEINE innerstaatliche Stelle, welche sich fur zuständig
erklärt hat, für Verletzungen von Verfassungsrechten wic der
E~'lRK, zuständig zu sein. Auch der Verfassungsgerichtshof erklärt
sich flir nicht zuständig.

Verletzung des Art. 17 E1\IHK

In den aufgezeigten Fällen werden Menschenrechte vorsätzlich
ignoriert und offellsiclHlich wird die Abschaffung der in der ...orlie
genden KorlVemion fcstgelcb'ten Rechte und Freiheiten angestrebt
und zielt das LG 7.RS darn.uf hin, weitergehende l3eschränkungen
dieser Rechte und Freiheitcn, als in der Kon...emion vorgesehen, in
Österreich willkürlich anzuwenden.

3.2.3 P:ml1lc1e

..

Zu betoncn ist, dass in all diesen Fiillen der selbe krimmclle Senat
43 des LG ZRS \'(Iien tätig war, sowie in zwei FitlIen der korrupte
Scharlatan und gewerbliche lklrüger Uni .... Prof. Dr. l\lax rriedrich,
der in I lunderten \'on Gutachten den beteiligten Kindern ihr Vater
bild zerstört, der engste l3er:l.ler der Bundesminister Dr. l\lana Ber
ger W:lr und der nahest steht.

l3ereits einen Amtshaftungsanspruch von über 120.000,-- Euro
musste die Republik Österreich berappen, als der unschuldig inhaf
tierte Albin K*** aufgrund eines Fricdrich'schen Schwachsinnspro
dukies namens ..GutaChTen", erstellt von diesem gewerblichen
Schwcrstbctrugcr und Kindcrschänder Dr. Max Fricdrich, freige
sprochen wurde.

Weitere Verfahren sind seit L:t.ngem und neuerdinb'S wieder anhiin
gig, doch wird seitens des korrupten Dr. \'(ferner Plcischl von dessen
subalternen Mitarbciterinnen die Strafverfolgung in angezclgtem
l\tissbrauch der Amtsgewalt untcrlassen.
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Die Ilandlungen cntsprinj:,'cn dem Versuch der Republik Österreich,
die unheilbar geschädigten, entrechteten, entfremdeten Kinder, den
Opfern dieser Gutachter wie Dr. ~1Ill(. Fricdrich. Dr. Egon Bachlcr
und Anderen, ihrer Rechte zu berauben und beweisen die Relevanz
dK:scr Strafanzeigen wq.,oco lORD. MORD Versuch und schwerer
psychischer Kö~ncrletzung an unseren Kmdcm In jahrelanger
Faku:nmchrhClt

3.2.4 EuGH

\Ilc Rechtsbrüche - auch Icne der EMRK-lksummungcn erful!..cn
In mimsterieller Billigung und gleichzeitig damit in offenem Be
kcnlltl\ls dieser Regierung zu diesen Rechtsbrüchen, Jeller RCglcrung
Österreichs, welche aus den vorsorglich b'L'gCo eine solche Regle
rung gefassten EU-Sankdonen und vor allem auch aus dem EllGII
weit bekannten "Lombardclubllrtcil" NIClIT$ lernen will und dies
11\ Faktenmehrheit beweist. Deshalb sind diese Rechtsbruche als
Taten 11\ FaktcnmcluhClt zu bewcrten.

In allen obgenanmen Beschwerden wird beantragt

Ocr lkschwerdefiihrcr ersucht den EGMR I.U prufen, ob und wel
chc b'CClb,""ctcn Maßnahmen der demokratischen StlltcngcmelO
schaft b>cgcn dlC Rcpubhk ÖSterreich zur GencralpraH:nuon be·
schlossen werdcn sollcn.

Der Beschwerdeführer ersucht, den EGMR, dcs WClleren zu prü
fen, ob und welch W-'CIW'clen Maßnahmen der demokrauschen
Stlltenhocmeinschaft gq.,ocn die Republik teTTCK:h zur Spell:llpri
\-cnuon beschlossen werden sollen, um die offensichtliche i\ltssach·
tun~ der RichtllOlen der Eump:uschen Gemeinschaft IOshcsondert"
zum Schut7- der l\Iinderjährigcn und deren Eltern In pnq,"Schafts\"cr
fahren zu ahnden.
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Der Beschwerdeführer erSllcht den EG~m, dabei auf die Erfahrun
gen der EU-weit bekannten "Lombardc1ub·Urtcils" aufzubauen und
die offensichtliche Faktenmehrheit der Täterschaft Österreichs ge
sondert zu prüfen.

In eventu einer Venlrteilung Österreichs aus den Aspekten GenernI
und Spezialpm\'cntion bittet der BeschwerdeFiihrer den EGl'\IR,
eine eventuelle Gcldstrnfe allein zugullsten EU·weiter Kinderhilfs
werke und -Inslitutioncn zu verhiingen, sowie, dieses Urteil euro
pawcit auf Kosten der Republik Österreich in allen wichtigen Ta
geszeitungen der l\'litgliedsl:inder auf der Titelseite kostenpflichtig
veröffentlichen zu lassen.

Ocr ßeschwerdeftihrcr ersucht, den EGMR, des Weiteren zu prü
fen, ob die nachgewiesenen Verletzungen der EU-rnt.ifizierten Ge
setze durch die Republik Österreich AAf. eine ÜberweisunR des Ver
fahrem oder abcr wesentlicher Teile des Verfahrens an <Icn EuGll
in ßruxel1es ermöglichen und ersucht in eventu um Überweisung
dieser Teile zur dortigen ßehandlung.

3.2.5 Rfldolf

Fall EGMR 56.363/08 - das Pflegschaftsverfuhren 45 P 81/05i wird
am BG Leopoldstadt (begonnen als I P 1727/95p per 6.6.2003) seit
inzwischen

FÜNFZEHN JAH REN

verschleppt und dem entfremdeten, inzwischen volljährigen Kind
seit 2003 jeder Kontakt mit dem Vater ohne jc(lwede rechtsgültige
Entscheidung \'erwei~,'crt, dies allein deswegen, weil die psychisch
schwerst gestörte Kindesmutter das nic11t will und korrupte Gutach
ter, Anwälte und Richter diesen "J'\'luuerwillen" zuliebe das Kindes
wohl opfern.
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Es Ist offensichtlich, dass der Senat 43 LG ZRS <he E~IR" Im Ver
f:tssungsrang Ih'flOricn und jeder Gelegenheit nachgibt, Kinder psy.
chisch zu quälen und ihnen in offenem VorsatZ der Verletzung der
EJ\'lRK in Faklcnmchrhcit ihr J Icrnnwachscn mit Vatcrkontaklcn
zu \'crwcihocm, Verfahren zu verschleppen und eine wirksame Be
schwerde zu \'crweibocm, wenn eine offensichtlich psydusch
~h\l"crst gcstonc Kindesmutter lhrt: personhchc Rache :Im Ex
Ehcm:mn mit den mj. Kindern als wchrl~ Gel In durchfühn.

Die Geschichte des Verfahrens Slpfch In offener Verhnhnung der
E;\IRK sowie der UI\-Rcsolullon über die Rechte des Kindes durch
(he Gerichte inkl. des obersten Gerichtshofes, dIes trotz der Ent
scheidungen des EGJ\IR "Elsholz vs. Gcnn:my", App!. 25735/94,
sowie auch .,S)'lycster h'Ch'Cn Österreich", "Maser hrcgcn Üsterrcich h

u.y:a.., da weder Gut2Ichten rcchtskonform erol"tel"t noch den Vil.tem
die lSeI Artikels 6 Eto.1RK .,\'('affenglelchhen" gewahl"t werden.

Die nachw:wle5ene Verf:lhrens\"erschleppung beim Pflcgschafts\-er.
fahren Wird vorsätzlich noch dazu von den dabei aktiv nmbclclhg
ten Justizbchörden seit 15 Jahren zu vertuschen versucht, wie dIe
i\nrwot1 Dr. r-,lan:t Bcrgers, der damaligcn Bundesminister!n fi.ir
JUStlZ, auf rite Parl:.tmentansche Anfrah'C beweist.

Es ISt offensichtlich, dass dic Jusul.mirustenn d::l" Parlament hm
~ichthch der wahren Daucr von ~U(;:hsrechl5\'crfahren<;ehhchrv.·cg
pennanent belügt.

3.2.6 Rob(.,ft

Im Fall EGMR 10,999/08 ,"crlctzt der Senat 43 LG ZRS dIe
Grundrechte des Menschen auf Gcsundhcll und \'crwClhrcn dcm
\k5ch\lo'crdcfUhrcr die ßcischaffung semer mcdi7.imschcn Unterb
gen nach der unbegründetcn \'·chrwelsung aus semer \'{'ohnung und
'ierweibocrn dIe Richter auch des OLG Korncuburg ihm semc höchst
persönlIchen Unterlah'Cn über RÖllIw=n, ärztliche GUl:l.chten, L:l.bor-
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tests, somit alle Grundlagen für eine erfolgreiche Behandlung und
foltern den Menschen SQmll vorsätzlich.

Der Beschwerdefuhrer, In\":tl.idll:usrentenbczleher und bcrufsunf:i
hl~..er Pensionist leidet unter pennanemen, ~Ich st'2ndlg steigernden,
chronischen Schmerlen, welche sein tägliches Leben zur fortwäh
renden Folter machen und es In dJ(:scr Fonn nicht mehr ob,eku\
lebens\\'en erscheinen lassen.

Die Verhöhnung der ~Ienschenrechte 1n1 Verf2ssungsrang der Re
publik Österreich splCJ.,'Ch sich In wohl :tm beSten In der Innerst:t:lt
lieh letzten Entscheidung, welche dem Invahdllalsremenbczleher
und bcrufsunf:ihlh'Cn Pensionisten \'Orsät7.hch dIe ~Iogllchkell em
ziehen Will, wirksame lkschwerde iSd Artikel 13 Eto.lRK g~'Cn seme
korpcrhche und psychische Folter zu erheben.

Die Entscheidung 14 R 163/07d slellt sich mhalthch qualitativ an
nähernd der eincs Ric!Hcrs wie

Rol:md Frelsler odcr cincr I !lIde Benjamm

dar. I..cbcnd,'ersuche zur maXimalen Schmcrt.ftSISlenz lU bllli~n,

dies SOR:tr gleIChwertig den Versuchen :tm lebenden Menschen nach
dem beruchtigr:en Vorbild eine

Dr. ~Iengele In Auschwm:: und ßniten:tu.

3.2.7 Rich;mJ

F:tll EGMR IS.i06/08 - der $emu 43 des LG ZRS legt In mrsät"lh
cher Verletzung der Menschenrechte, insbesondere ledoch :tuch
dokumenllerte Entscheidungen des EG~IR wIderspruchlich zum
Text der Entscheidung des EG:l.IR aus und behauptet sogar der
Oberste GenehIshof, diese Ausführungen wären aufgrund von
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Meinungen 2U5 der ÖSlem:ichischen Rechtslehre zulassig. dies 10

Verhöhnung der EMRK und des EG;\IR.

Insbcsondert dIe BundesmiOlslenn für Frauen. M«hen und öffent
lichen Dienst. Dons Bares, begeht SCIt Ihrem Amtsantntt schwerste
Verletl~ungen des EU-Dlsknm1Oierungs\'erbotes nach Geschlecht
gq,.enüher M:innern. welche sich U.2. durch die mnnatelanb><:n Kam
pagnen in Rlchtcr- und GerichtSclltschcldungcll 10 allen Instam:en
vcrfahrcnsrclcvant gegen unschuldige VATER und deren minder
jährige Kmder niederschliigt.

Ikreiu am 25. Nm-embcr 2002 hat der VerfassullbF5b'Crichtshof im
Zuge der Indkidualbcschwerde Im Beschluss G 331/02---4 dIe Em
haltung •.lnsbesondere der MRK und der UN-Resoluuon des Kin
des Im POCKSChafu"erf:llhrtn zu konkrcusleren" wC(.,'Cn offenbarer
"ichtzusundlgkelt zutückf.,'C""lcscn.

Die Onwn:lllbeschwerde '-om 6.10.2002 haue dazu die f.,ocmäß Aru
kc1 6 EM RK W"ranucnen Rechte :lIuch im POC(.,'5Chaftsverfahren
gefordert. um den pohuschcn ~loU\'en der Rewerung bei den Rich
tern ElOhalt zu b'Cbieten. Die,; wurde - offen';lchthch aufgrond der
mdik21femiOl~llschcn Tcnden;oen der ReWerullh"Spartelen seit mm
destens 2000 - vom VfCI I :.15 Auftrngnehmer seincr Rcgicnrng zu
entscheiden verweigen.

Des \'('elteren wurde in ÖsterreIch ;oum "I{echt" htCmacht. dass von
elncm Ehegatten selbst ererhtes oder \'oreheltch erworbenes Eigen
tum m Verhühnung :aller gehenden Gruoorecble 1m Regc\faU ent
cignet WIrd. wenn der Eij.,oenlÜmer ein Nicht Oh~()'hocbercchtigter

\'On ehehchen. m1Oder1ahri~n Kindern ist.

Der Obsol),tCbcrechubrtc erhält dlc cheliehe \\"uhnung. Das ISt offc
ner R:mb am Grundrecht Eih'Cntum mit sta2lhcher Untcrslützun~.

Die rcchtliche Begründung ist dabei der ..\'('uhnbcdarf der mj. Kin
der". Dcshalb trachtct jeder Scheidungs- oder Trennungswilhg, die
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Obsorh'C zu erhalten, um sich fremdes Eigentum so ggf. auch betrü
gerisch zu erschleichen.

Inzwischen ist die Ehescheidung abgewiesen und h:n der entrechte
te V:\ler seine inzwischen als Müllkippe verkommene Eigelllums
wohnung kiirzlich wieder betreten und sofort Strafanzeige b'Cgen
das die Kindesrnuuer seit Jahren betreuende JUb'Cndamt erstattet.

3.2.8 H***

Fall EGMR 6.908/09 - Das Pflegschafrsverfuhren 26 P 28/07z
(vonnals 1 P 70/05i) ist seit 14.4.2005 anhängig und wird

am BG Favoriten seit mehr als 3 Jahren verschleppt und dem ent
fremdeten, inzwischen auch rechtswidrig entzogenen und nach Ser
bien verbradllen Sohn jedweder Kontakt mit dem Vater ohne eine
rechtsbrUltige Entscheidung in Verhohnung des Ilaager Abkommens
verweigert, dies allein deswegen, weil die vermullich psychisch kmn
ke Kindcsmuller keinen KOlltakt zwischen seinem Sohn und dem
Kindesvater will und unseriös agierende Richter und Gutachler
diesen "l\lutterwillen" zuliebe das Kindeswohl opfern.

Sdbsn'erständlich ist dieser "Gutachter" die Scharlatunfigur des Dr.
Max Frtedrich.

Dem Kind wurde vorsätzlich inzwischen das Vaterbild zerstört, dies
durch eine feministische Politik in Österreich, der die Richter durch
vorsätzliche ps)"chische schwere Körpcn·erletzung des Kindes
Rechnung tmgcn • dies in Verhöhnung der verfassungsgamntierten
i\lellschenrechtc des Kindes.

Diese sonderbare Österrcichische Rechtspmxis beruht auf dem

"ethischen Recht der Mutter auf das Kind".
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Oe faClo sei hier nicht die Sorg fUf das \'{Iohl des Kindes in erster
l.Jnlc ausschl:lggebcnd, sondern allein das elhische Recht der Mutter
auf das Kind sowie auch deren \'{'ohl.

Aus der Welbocrung. ein unabhan!,>igcs psychologisches Gutachten
:lI1zuordnco oder sIch Einzelhdlcn auf ß:ms der Erhebung der Ein·
gaben des KindCS\':llcn anzueignen, wurden die Imcrcsscn des
i\lindcri~ihrigcn uml des Kindesvater nachhaltig bccinträchti~t.

Die \'\"lchohtk.clt der \'erhandelten S:lchc, o:lmhch die ßczichun~n

zWischen einem Vater und SClnem Kind crfordcn s, sich mcht nur
allf die Stellungnahme der Kindcsmllttcr und die Vorlage der bciden
schriftlichen Gutachten zu \'erlassen. sondern zu seiner Entlastung
die Erörterung der Gutachten zu \'cranlasscn bzw. die Auss:r.gc eines
kllldcrps)'chologischen SllIdwerständigcn einzuholen. mu dem Auf
lrn~, die EOlehun,L,'Ssuffinenz der I~ltern und die Aussa~en des Kin
dC5 zu Ix:wcrten.

3.2.9 HCnI·jg

Alle Pflcgschafts- und dar:tus entst:mdenc Fol~e\'crfahren, gc~'Cn

dC5scn Urteil der Bcschwcrdcfuhrer dIese fuhrt, werden auf semen
t\ntrn~ seit Jum 2002 \'om Jusuzmmlslerlum der Republik ster
reich, lUller der Gerichlsnhl 908.445/1-[ [I 5/02 überwacht.

Das JustizOlmislenum und msbesondere der Leitet der Sckuon ra
mlhcnrechl, I)r. hrnst MIchael Stonnann. ist deshalb personhch In

Vorsalz an allen Verbrechen gcgen die f.,lcnschlichkcll haftbar und
Slr:tfrcchlhch vcrantwortlich.

1m Fall EG~IR 42.026/07 \'erlet'll der Senat 43 I.G ZRS nclx:n den
Rcchlcn dC5 Kindes\-atcf'S aus der Verfassung sogar die durch das
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Völkerrecht b>arancicnell Französischen Verfassunb'Srechte der vier
minderjährigen Kinder, welche auch Französische Staatsbürger sind.

In Frankreich ist die Gemeinsame Obsorge Gesetz im Verfasslmgs
rang, jedoch wird dem Kindesvater in Österreich die Obsorge vor
siitzlich und rechtsmissbräuchlieh elltZüb'Cn und SOg:ir ein Besuchs
recht seit mehr als achtjahren zu entscheiden verweigert.

Der Oberste Gerichtshof toleriert solche Verfassungsbriiche, ver
wci~,'cn Strafverfolgung des Sexuellen I\lissbrauchs der 8-jährigen
Tochter seit 2002, bewertet Emflihrung/l\lissbmuch mit "Urlaub"
und \'erschleppt das Verfahren seit Juli 2008 in eigenem Interesse,

Der Vater hat nach den Gutachten im Pflegschaftsverfahren der
Saclwersländigell Univ. Prof, DDr. Fisch hof, Prof. Dr. Wallnöfer
ein Posnraurnl\tisches Bclastungssyndrom ("PT8S") erlitten, lils
Ergebnis der Foltcr im Sinne des Art. 3 Ei\lHK durch KOlliaktver
weigerung unter faktischcr Geiselnahme der vier minderjährif.,'Cn
Kinder durch die Österreichische, faschistoide Justiz.

Der willkürlich entrechtete Vater ist dadurch seit September 2007
berufsunf.1higer lnvalidcnremner und wird wegen seiner Aktivitäten
~'C~,'en die J uSliz \'on ihr gepf:1nclet.

Im zusammengelegten Pali EGMR 16.080/04 und 39.036/07 wur
den die Grundsätze ordentlicher Gerichtsbarkeit verletzt und wurde
dem Beschwerdefiihrer i\lag. Ilerwig ßaumb>artner nicht nur dlls
Recht auf ein faires Verfahren gemäß Artikel 6 El\lRK verwcib'Cn.
zusätzlich wurde er noch durch die Richter/-innen des Berufungs
gerichtes am OLG vorsätzlich durch Gerichtsprotokollfiilschung
betrogen und -<Iamil auch· psychisch b'Cfolten.

SIEBEN Zcu~,.cn, darunter ein Journalist der "Amtszcitung" Öster
reichs, der "Wiener Zeitung" sowie ein mitlaufendes Tonband ha-
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bcn die wahre Prozessinhalte erlebt bzw. dokumcnucrt. Trolz dieser
Zeugen FÄLSCI1TE DER IHellTER Mag. EmC$1 Maurer mit
s~mcn Komplizen ll.US dem Senat 17 OLG das Protokoll der ßcru~

fungwcrh:lOdlunf.: mm 14.3.2007. Strafanzcih~ \\'Urdc crstclll- wad
mehl bearbeitet. Der Protokollbclrug zum Schutz des RIchters Mau
rcr wird b>c<lcckt durch die Oberst-aatsanv.rahschaft (Or. Niue!) und
Rat~kammcrdes LG Strnfsachcn Wien.

Mag. ErncsI l\laurcr ist gcn:llI jener fragwUrdigc Richter, der - mit
semen Knmphzcn Im OLG-Scnat - dem imemauonal bekannten

IIOLOCAUST-Lcugncr David Irvillg

Slmfcrlass und ßcw:ihrung zuerkannt hat, wiihrcnd cr selbst PrOto
kolle f.ilscht, um \'oq;cfasstc Urteile zu ~prcchcn, wie es das Rcichs
b'Cl'lCht In \\ tCO zu IlolocauSIS' Zellen l4ighch t:u. M~. '\laurer und
~lnC Komphzen Im OLG \\;'Icn uneilen im Sule eines

Roland Frcisler oder c1Iler Ililde Benjamin.

Im historischen Ve~lelch ISI da..u nur noch ..u sabocn;

INrh dir I"hajhmm!. 1'0" jU)/:.'V N"d a"dmn ['ERFOI.G
TEl\ IN f)b'- GE\TA/>()Ctfiifl,("ÜSt" Nnd 1I111.hH KZ's
II'(Irtft formul ,,(}(h "Ruht" i" dtr im Rubtml't du OCI / • JUS
jHJtiZ R.I,'OO7S209· dfll)?,tltgttll fJtflmt",{(.

Der Umc!"Chted lU IlEL-n~ ist einfach nur, d:.loss dlcse oben ge
nanntcn Richter IIEUTE 'ICIlT Eh M.AL ~lEIIR abgescgnct
durch den Vcrfassunb"'Sbocrichtshof und !,ocltendc Gesetzc WIC Im
Tau~cndjährih'Cn Reich • forrn~d "Rechl" sprechen, sondern das vom
maß~,'ercchten ßürhocr erwartete

..WEHRET DEN ANFÄNGEN"
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eines Verfassungsgerichtshofspriisidentcn WIC Dr. Kar! Korinek
schlichtweg vcrweigert wird.

Untcr ähnlichen Umständen h:1l schon einmal im letztcn Jahrhun
den b"ll.m: plötzlich und uncrwartet fur dic Regicrung

der Justizpalast gebrnnm.....

3.2.10 Ui'd/(.'l'(.·

DCr'l.cit sind weitere Fälle am Weg zum EGMR, abcr dic letztc in
nerstaadiehe Entscheidung muss noch abgewanet werden.

Insbesondere handelt es sich um Fälle, in denen Richtcr die Interes
sen von Kindern missachten, deren Kindheit bewusst und willkür
lich zerstiiren, weil sie dem besuchsblockierenden Eltcrntcil jede
"reiheit &'Cwiihren, dies iahrelang fortzusctzen - siehe die dargestell
ten Fälle.

3.3 AJibiaktion

D:IS Justizministcrium benötigt Geld fiir dic weitere Finanzierung
der Scheidungsindustrie und erfindet im Pflegschaftsverfahren einen
eih'Cncn "Sprechcr rur das Kind", den

"Beistand des Kindes"

[n einer denkwürdig perfidcn Aktion der Justiz samt Ilclfersystem
versucht nun die Justizministerein mit dem aktuellen Gesetzescnt
wurf zu eincm ncuen § 104a Außerstreitgesetz die angeb'fiffenen
und dcs gewcrblichen Betruges bereits 2008/2009 mcllrmals über
fUhrten Kindeswohlschänder aus JUb'Cndamt und Gutachterwescn
neu und vor allem RISIKOLOS zu bereichern.
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Ein "Beistand des Kindes" soll ctablkn werden, damit crh:l.ltc das

.. Kind eUle Stimme",

Soweit dabei das bekannte ..Cochcmcr Modell" t ilweisc kopien
worden sein soll, mag jcd m F.inzclnen selbst zur pcrsünhchcn Be
urteilung überlassen bleiben.

3.3.1 Voraussetzung

Siimtlichc namhaft gemachten Kinderbcistände musscn über eine
Ausbildung an clIlcr Akademie oder Fachhochschule /Ur Sozialar
hell, an einer Fachhochschule oder ßrldunb'lmnstall fUf Sozlalpiida
!-:ogik. über ein abgeschlossenes Studium der PiHla/o,'ogik. ßildunl-,"S
wissenschaften (xlcT Psychologie, über eine ~lbgcschl()sscnc

Ausbildung zum Psychothcral>culcl\, Klinischen Psychologen oder
GcsundhcitSpsychologcll (so b'Cnanntc Qucl1cnbcrufc) verfUgen.

Danibcr hinaus mussen sIe ClIlC clnschliigtgc Ikrufscrfahrung In

einem psychosozialen Beruf aufwelscn.

Im ßc50nderen mussen sic uber eine mehrjahnt-,'C berufliche Erf:&h
runK Im Umgang mJl Mmdcrj:thngen untersdllcdllcher Ahef'Sstufen
und mll Schcidungsf.mllhcn ,·crHigen und mIt dem Forschunt-,'1sl:lnd
uber die ßcI:t5lUng \"On Kindern durch Trcnnung bzw. Scheidung
(frronunt-,rsdyn:tmlk) ,'cnraul sein (50 genanmc Grund<ju:tlifibuo
nen).

Sie mussen SIch \\"Cller durch (he Absoh-Icrung clnes einheitlichen
Cumculums Zusatz<juahfikauonen und SpczialkennmJsse insbeson
dere In den BereIchen Famihen-, Jugcndwohlf:thns- und Verfah
rrosrccht (Gnlndlagen), Kommunikation (Insbesondere mit Kin
dern) und Knsenmanagement/konslruktivc Konfliktlösung
aneignen.
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Schüeßlich müssen sie sich angemessen, zumindest im Ausmaß \'on
tunfzig Stunden innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, fortbil
den und dies der )uslizbetreuunb'Sagentur nachweisen

3.3.2 Ocrciclu.'nmg

Der Kinderbeistalul kann laut Gesetzesentwurf keine Verfahrens
oder andere Venrerungshandhlllgen für das Kind vornehmen

Die Gutachter wollen sich nur bereichern, denn 500,-- Euro je El
ternteil sind abzuzocken, dafijr gibt es keine Gutachten mehr, Au
ßer Tausend Euro kassieren und das Kind trösten, dass die Richter
nicht auf es hören, kann dieser Beistand rechtlich nichts, aber das
Geld erhiilt er immer,

Das ist dne reine Abzocke der Eltern zur Bereicherung der nun
mehr aus der Psychopathiesehiene, dem "Mütlernrnt" )ugendwohl
fahn oder der KJA hochgekrochenen Weibsen, welche von der
justizkollIrollierten )usuzbetreuunJ,'Sagentur "zertifiziert" und be
slellt werden sollen. Ebenso befindet der Gesetzesentwurf:

AHJgtlm/l' tVJII dm Etjabrtll((tll fIIIJ,u", MotItllprojdcl im ['t'}I/tieb
mit dtn IIllgtmtinm OIJlOtgt- HNd IUJHCbJrrtblJt'i!rfi,lmn im Jt/btn
ZtilmHIH, Jet,,,,1 ""m tY)n IIl1g,tfi/1Jr 600 1~i1lm ÖlltlTfidJllotil pro
Jahr tllIJgtbm, in tlmm tin KimltrbtiJllmd bUlt/lI lI'trfletlll'ird, Für
fintJI FIlI/ mlllthtn KOIltfl L'OIIIIf((tjlJ1Jr EHro 1.000,·. Dtr dJlrcb·
ldmilflidx Fal/lI'url &tlJtr Iwslmtluletnd, Il't:nn jtdtr t-:.lltrnltil EH·
ro SOO,' Zu btZllbltll baI.

Äußerst problemausch zu sehen ist im Gesetzesentwurf:

Gcsch/cchtcrspczilischc Allswirkungen

Oll trfil/mmf,wmoß in tim QHtl/t1tbtrtlftll lidt Frmlm btJebiifiigl
lind und dllbtr biitlp!, Fmfftn IIIJ Kim/trbtiJllmd btiltl/I lI't:frltll,
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!tAnn dil bnflibrNn,I, «J Ki"dtrbtisla"ds posi',,'t Allm·irkNn..t;tn anf
dit FnlHrtltfllwbfqNOlt in OsItrrrim hdbtt,.

Oe neID ist diese Alibifunktion des Gesetzgebers nur drauf ~nch.
tet. fNsmene Jugcndwohlf~hru;bomu::mit den ,.guten" Fällen, mit
Kindern, zu bcschafugcn und besser zu bez:J.hlen. ~l:I.n sprnch g.tnz
um-crhohlcn von 60,- Euro pro Sunde rur \'('elber, welche bisher
bcslC~nfalls C~ 20.. cmahcn haben mögen.

GICIChzcllIg soU der Mann und Vater dabei noch wettcr In dIe Loge
gcmcbcn werden, weIl i" diese Weiber meht aus Ihrer manncrrcmd·
lichen IIaUl und Grund-Gesmnung mcht hcr.\us künncn.

3.3.3 Betrug

Aus den Erläuterungen des IllllldcsminiSlcriums HiT JUStll: zur Ge
scu.csvorlagc geht eindeutig hervor, dass dieser BeiStand (wie die im
GCSC1J: beispielhaft crwiihntcll Sjlclwcrsüindigcn), eine geeIgnetere
An und Wdsc zur \kcmflussung des Richters darstellen kann/solL

Sie ßurger sollen durch den Gesetzesenlwurf lx:t~en werdcn, da
sie das Gescl'l., Illsbcsonclerc ehc Paragrafen 27\ uncl 272 AUGß
meht oder mdn :lUHCKhcnd kennen. Laut Emwurf ...""be es keine

A/tcrn:ll;n:1I

1r,II "'0" dlt JÜNallo" IYJn Mu"fnJohri,gm "' jOmiliarr1l KtJ"j1iklJi
IM(llJon~" twmnr. so isl "" J<j"dtrlJtisland au !n!~1J dt", 1tI,~/

1It" Ki"d htl!"uk Nnd slN/'.;!ndt Pmon dtf"{!" die rJn;!( dMrrbftibr
barr O'l,Onisaltonsfonw.

Dil ,\Iilamritffln"t11 Mnd lIIilamriltr dtr lN..p!"duVJbtfitbrl, dir "ocb
am rhtslrn rillt filJnlf(ht I~"klio" u'abn/rb"",, kiil/l1lm, swd til1tr·
stils persontll brditW OHI Rnndt ibrtr Kap(/i!I(i~rn, nlldtrtrrrifs orim·
tirrt sitb IIJI~ ArlJtif rhtr (fm" IWobl" oll am 1r.001lr.rrltn .. ll7iJJrn" ,In
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KindtJ. Ein btreil,; flnL~tdflrhltr iJmldtJu't'ittr AI/Jball dtr jl/gmt(v,e
rJrhlshi(ft kmlll dtr.r,rit /liebtfimm~trlll't'rtim.

Die Behauptungen im Gesetzesentwurf sind schlichtweg falsch,
daher ist der Vorwurf des Vorsatz-Betruges zu priifen. Das ABGB
bietet alle Vornussetzungen, an die sich jeder Richter seit jeher hal
ten konnte und bereits hat, siehe Ikzirksgericht Hernals.Juni 2007.
Akt 2 Ps 135/09d.

Don spielt sich nunmehr aus partei- und justizpolitisehen Gründen
ein Verfahren ~lb, wo eine korrupte Gerichtsvorsteherin die KJA
Monika PimerilS gegen jeden Willen des Kindesv:l\ers urnbestcllt,
lind ohne ihn jemals bcfrngt zu haben, dcn ohne jeden Einspruch
der Kindesmutter ordnungsgemiiß bestellten Kollisionskur:l\or we
gen behaupteler M:ingcl an Eignung abbestellt.

Ocr Kollisionskurator l\lag. Ilerwig ßaurnganner sowie der wegen
dieser Lügen aus JA und Gericht aufgebrnchte Kindesvater sind im
Rekurs und weisen unisono darnuf hin, dass der Kin{lesvater die arn
1\10HD an l\!ELVIN mitbeteiligte DSA Monika Pinterits. als dabei
verantwortliches Aufsichtsoq,"an eier Ju/o,'cndwohlfahn, durch ihre
damalige. Slr:lfrcchtlich unverfolgte Unterlassung wohl kaum eine
Alternative darstellen könne.

1\lag. I lerwig ßaumb"anncr hat Strnf:mzeige erstattet und die (Wie
der-)t\ufnahme der Strafverfolgung arn Beispiel der jUb'Cndamrs
Mitarbeiterin im Falle LUCA ELlAS in Innsbruck geforden, wie es
das Geselz verlangt.

Sonst müsste auch jene freib'Csprochen werden, was diese Regie
nmg wohl in die richtige Blickwinkel der ob der MORDE an unse
ren Kindern äußerst aufb'Cbmchten Bevölkerung stellen würde.
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3.3.4 fgnomnz

Das Konzept Famihenrecht" der InmaU\'c humanesRccht, kosten
frei zum Runlcrladcn unter

http://www.humancsrccht.com/indcx_
Datcien/humancs_Rech,/Oas_KonzcpLhtml

vmd \'or;.:uzhch IWloncn. \\'cII don das Kind Wirklich im MlUcI
punkt SIcht und Ihm wirksam h't:holfen werden kann.

Daher wird offensichtlich, dass die ..passend" zusammen f.,'CSCt"J'IC

\rbcil~grup~ d~ JuslizminislC:riums 1l.U5 \orv.icgcnd jenen psrchl
~hcn ~IORD Ilclfcm /otCbildcl wurde. wdehc bIsher für di~n

f\IORD an unseren Kindern verantwonlich 7cichnCl.

Aus der Analyse ergibt SK:h. dass durch dieses GcSCt7 allein ehe Imc
fesscn der Lohby aus Gutachtern und Jugendwohlfahrt bcnlcksich
tigt werden, die Ehern abgcl'Ockt, den Kindern keine reale IIMc
(Klcr gar Pancislcllung gewährt werden soll. Ocr psychische
MORD an unseren Kinder und Enkeln soll ungestrafl und unbcim
- nunmehr bcuhlt . weiter gehen.

Oie Kernfragen an die l)olilik laulei:

Der KollislOnskuralor ~,'emäß § 271 \BGB Ist ~'Csctzllch da7u vor
~sehen. ehe Aufgaben dcs Im Gcser.~escntwurf zu § lO·b J\UßSlrG
vorgesehenen "I:kistand des Kindes" mll spel.ifi71Cnen Rcchtsmn
teln zu crftillcn.

Dem ..ßelstand des Kindcs" smd solche gesetzlich '-erwehrt-
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1. \'{.'elchcn Zweck soll dicscs Gc$C17. crfUllen, außer neue
Einnahmen für •.IIc1fcr" der JUStiz :lU schaffen?

2. \'\'c1chc Anzahl an Iklstanden soll es geben?

3. \'relche Aus"'''2hlmöglichkcltcn haben Rlchtcr und/oder die
Eltern?

4. \'('arum haben die Ikistande kCIn Rcchtsmltlel iSd Kinues?
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des Täters Frirzl die mternationalen Medien wohl kaum aus den
rin~rn saugen.

3.2 EGMR

Ikschu'erden auf ß2SIS der bcrells dem Conseil dc l'Europe \orlie
f.,'Cnden Beschwerden mehrerer be:uoffener Vater beim EGMR he
gen \-ar mll den GeschaflSl~ahlen

42.026/07,10.999/08, 15.706/08, ;(;.363/08 und 6.908/09

DIese Fälle dokumenueren drastisch die Beihilfe zum psychischen
MORD Im unseren Kindern durch mdikalfemlnlsusch agierenden
Richter wie jene aus dem Senal 43 dcs Landesf.,'Cflchts rur Zi"ll
rechtssachen Wien, Dr. Ileinrich Stum"nll, Dr. Brigiue WaAner, Dr.
Chrisla Lanbocr und Dr. Pelcr Schuch.

Diese beherrschen seil Jahren das Familienrccht und schänden fak
usch Kinder durch dIe brutale Entfremdung ;ru ihrem meist V,ucr
und helfen damit. dlc~ p'rchi~ch ;ru cnnorden.

DIe für diesen Senat als Komplizen a~,'ierenden RJehter Im Oberstcn
Genchtshof sind dlc Senate vor allem unter den Prm:lf.,'tltllsten Dr.
Peter Schmko, Dr. Ronal<! Rohrer und Dr. Joscf Gerstcnccker, wo
bei die bciden unteren \on Dr. I leim: fischer wahrend der Amts
;reit de~ Dr. :'-Iana Ikfbocr als Justizministerin SObrar zu Vi7.epr.i~lden

ten des OG 11 ernannt wurden.

3.2.J Semit

Die BcschwerdefUhrcr rugell die Vcrlel'"Lung der Menschenrechte
(Et\IRK im Verfassunf.,'Sr:lnl; der Republik Österreich) in fortwäh
render Form durch Richtcr dcs Landesgerichts fUr Zivilrechtssachcn
\~'icn ("LG ZRS).
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4 Opr~r

Einige Opf~r werden iSd § 73 StPO \'on Mag. I-I~rwlg Uaumgartn~r

\'~nretcl1 und haben ihn daher bc\·ollmächtigt zur

Anklage gegen Österreich

4.1 Vollmacht

VonraMt t,'QMt
Bezirksgericht: Ort

VOLLMACIIT

durch welche ich Mag Iierwig ßaumg.utner Prozessvollmacht rur
alles im Zusammenhang mit meinen leiblichen Kinder stehende
erteile und Ihn ermiichtigc=. mich iSd § 73 SIIJQ zu n~nrtten.

Es gilt östcrreiehisches Recht. Erfiillungwrt und GerichlSst2nd ISt
\'VICfl. Sollten einzelne der angdühnen ßesummungen ganz oder
tdlweise unwirksam scm, so ist da\-on die \Virk~mk~lt der ubrigen
Bestimmungen nicht bctroff~n.

In diesem Fall gih sinngemäß jene Re~,'e1ung. die der unwirksamen
am nächsten kommt, als \'creinban.

\1;'ien. DIIIN'"

Unterschnft

Ich nehme die Vollmacht an
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4.1./ OpfererkJirong

Jeder Lc:ser. der steh diesem Verhhren 2ls Opfer :msc.hlidkn, je
doch nicht vom Autor ,'cmctcn werden möchte. kann dlCS in ci~.

ner Sache durch cin Einschreiben \\~ n2Chstchend d2rgcsu:lll 21\ die
(Obcr-) Sl22tsanwaltsc.h.aft scillC!i Sprengr:ls. oder hllfsweisc an das
Justizmlllistenum In der MuscumsL3. 1070 \,\'ien erled.igm.

Opfo rertdirung

VClnrm:w NtJIIlt} AJrrsst, GtbNrlulo/ll11t

Ich erstatte iSd § 6Sf StPO Opfercrklärung für mich sowie meine
mj. Kinder (r/rh/lm!,: Jiir Nm "N' bti aN..frKhIU Obsorgt) und erklare,
mich iSd § 70 StPO bcr.uen lassen zu wollen resp. ersuche um kos
tenlose juristische Prozessbcglcilung.

Eigc:nhändib'C: Unterschrift. Datum

4.1.2 OpfcrmcJdung

Für weitere bekannte. :lndere Opfern aus der nahen VelWllndlSChaft
zur ~tekiungan die SWlSan\\,..ltsehaften dtcnt der mögliche Zusatz:

Ins Opfer crsUttct &l § 6Sf StPO zusiuzlich llIuch die Opfermcl
dung für Na.t, VM7I'a1Itt, AJrrm. Bc:i den cl~nen Kindern o.ne
aufrechter Obso~ ist die Ergänzung möglich:

Sollte die ObsorgdltttChubrte und/oder Kindesmutter rucht 10 die
Opferrolle resp. die SU"2li:erfolgung zu GunSltn des/r minderjähri
gen Kindes/r elOwilligen. WIrd iSd § 271, 272 AßGß die amtlich zu
verfugende Bestellung clnes tUr mich kostenfrden KolliSlonskutll+
tOTS beantragt.
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4,/J Opfer

Mehrere Personen sehen die Republik in ihnlichem Licht und ver
öffentlichen mit dem AUlor ihre höchstpersönlichen Ausngen über
die Vorsatt-T:uh:mdlußboen \-on Gerichten und Behörden zum psy
chischen Kindermord und den Folgen,

Sie machen mit, wehren SICh öffentliCh, ülxn medialen Druck auf
dlC'SC' und }ede weitere RegJerung aus, danut sich tetzt et\\'2S anden.

\'{'ir nlle wollen unsere Kinder und Enkel als u'ertvollstes GUI unse
rer Gesellschaft wirksam \'or du:scm ps)'chischem MORD schützen.

Edgar Wolfgang Neubacher, geb. 1967, Wien, ÖSlerreicher
BG Donaustadt Wien CZ; 29 P 14/08m und 29 C 15\ /071.:

Aus unwahren, völlig frei erfundenen Vorhaltungen wurde ich 2007
von der Kindesmulter umer MitWIrkung staatlicher Otl,'arusanonen
21s Vater enlSOfb'1. und seither ,"om gemeinsamen Sohn fern..,ochahen,

Ich fühle rruch innerhch ausgehöhlt und ohnm:ichtig dem ständig
wia:lerkehrenden Gefühl des ßEZIEHU "eS-MORDES durch
st:tatli<:h voUz~nC'S UEBESVERBOT zu memem Sohn ausgehe
fcn. Tighch nnge ICh mll der sehr schmerzhaften Sehnsucht n:lch
mctnem gelKbten Sohn luak, ..a:ekhcr mich im Alter von 1,5 Jahren
als be~'onen Vater "verlor",

Nun ist er 3 Jahre und 9 Monate und \"ennisst auch seinen Papa
sehr, was aus seinen lekh-oIlen BlJclten abzuleiten ist, wenn er mich
7.urnlhg auf der Strasse sieht,

Für mich sind unsere im Familienrecht völlig überforderten und
unrnhigcn Gerichte und staatlichen OrganiS2uonen, wie die soge
nanmen "Jugcndwohlfahrts-Institutionen" als Beziehungs-. Kinder-
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und Massenmörda anzusehen. D1CSt: st~lIen in \'('ahrheil nichts
Anderes dar, :als Fantilien terrorisKrende Einheit~n, filW\Zien mit
Steuetgddem.

Daher klage Ich ÖSterreich, ,n:gcn BEZIEHUNG5-MORDES an
meinem Sohn h:t:lk und mir an. insbesondere. jene. \\-'elche an der
l\lacht sind, dicsc Zustiinde aus eigennützigen Interessen zu fördern.
Ich ruhle mich und

meinen Sohn Isaak laiS !,"Cfoherte, wehrlose Opfer.

Wolfgang Empacher, geb. 1970. \'\')cn, terreicher
GZ: 2P36/OSk BG Hem:als. nunmehr2PsI35/09d

2005 - das SchlCkulsjahr - unser Wunschkind kam auf die Welt.

Zu elna Zeit und Datum, das Wunder ...erspnchl Erlebte das \'('un
der als 2kti,'cr Geburtshelfer. Ein Tnuml Knappe 3 Jahre. konnte
ich täglich sein Lc:ben bcgIellen und beider &'Cf.,.enseiu!.'C EnN.'ick
lung miterleben, Nii.chte schlafend und nicht schlafcnd.

Jedoch, die schönsten Zeiten im Umb'2ng mit unserem Kind und ruf
aller Pet5Önlichkeitsbildung wurden uns &tCstohlen. Verbrechen,
begangen durch die Mutter und deren Iielfer.

Dank dieser neuen Phil~~ der Lc:bensgestlahung

GE.'\IDER-MAINSTREAMI lG

diese Schmerzen, dtesc Trauer! EntsOrgt, entfremdet, "erpfindet
und mögUchcrwc~nie mehr gdJebt "am Kind,

dies muss ein Ende haben 1
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Richard Kaiser, geh. 1964, \Vien, [kutSCher Swtsblirgc.r
EGMR Beschwerde Nummer 15.706/08 Kaiser gegen Österreich

terreich ist in meinen Augen eines der viterfeindlkhsten Länder
der \Vc:lt. Der Be2mtenaptnflu ist eme MJschung :lUS Ib'l'lOr.mz.
DummM:it und ObrigkeltshöngkClL Die J~wohlf.a.hrt SO'J,'le
Teile der Justiz., $1ITIt Guuc.htC1'\l>"CSef1 smd mit feminlsuscher Ideo
logie verseucht.

Es gibt kein Interesse, bei Trennungen Mutter und Vater im Sinne
der Kinder an einen Tisch zu setzen. Oftmals wird durch Behörden
der Konflikt nur verschärft. Ven.nN:ortungs,·olle Vitcr mit hoher
So7.ialkompcrenz. ",-erden oftmals ausgq;rcnzc und kriminalJslCJt.

Ein Vater hat nur noch auf dem Papier Rechte. E.r bnn noch nicht
mal seine Kinder schützen und fördern. Sobald er sich für seine
Kinder einSetZl, bekomml er den Widers~nd der Behörden zu spü·
ren. Man kann daher ;wem jungen ~bnn in Osterreich nur noch
ralen,

nicht zu heiraten und keme Kinder zu zeugen.

Ocmir Sclcuk, b'Cb. 1%4. \'('.cn. Türkischer Staatsbürger
GZ.: 7 P 171/OSb BG Döbling.. nunmehr: 7 Ps 67/00v

Pfkgschaftsriehter zum Kindcs,-ater:" Lösen Sie sich vom Kind f'

Ich schWieg, wartete ab und sagte: "ßc"or ich mich von meiner
Tachter löse, müssen Sie mich umbringen !"

Kampf seit 2005 !
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Ich hab mir nichts zu Schu1d~n komm~n lassen, Es mag ~in langer
Kampf werden als Vat~r~ das ganze SYSton. aber nachzu~ben
kann K.h mir nicht vorstellen; C$ ISt u~r Aeisch und Blut; ein

Kampf für Eh~ und \'('ürde al Mmn und Vater,

Dr, Roben Holzer, Kioo~r:uzt.~b.1963, \Vten, terreK.her
BG Krems, GZ 17241 /07f

Ich habe durch Trennung. "erursacht und durchgefühn "on meiner
Ex-Frau, meine bcKlcn geliebten Kinder nach 10 Ehejahren und
gemeinsamen Lebens ,'~rloren,

Meine Kinder wurden mir von der Kindesmuuer ohne mein Ein
verstiindnis und ohne mein Wissen plötzlich durch Umzug in eine
andere Stadt genommen, und ..war zum Zeitpunkt der Trennung
gegen den Willen der Kinder,

Meine Hoffnung, der österrciehlKhe Rechtssta:u unterstutzt mich
und meine Kinder durch GC'\\'3:hrung der gemeinsamen Obsorge
und durch Aufrechterhalrung des iksuchsrechlS, als Grundrechte
der Kinder und des Vaters, zuei0200er in Beziehung zu bleiben,
wurde leider zc:rstön.

Und zv,,-ar durch gerichtlich abgesegneten Boykott der gemein amen
Obsorge und des iksuchsrechts ülx:r &st 2 Jahre: hindurch, mit clon
von der Mutter gewünKhlen Ergebnis ..EOIf~ung".

Mjt \'oller L:ntcr5lutzung der österrcichischcn Genchl~ und der
sogenannten Jugcndwohlf.lhn hat dIe Kindesmuuer völlig ungehin
den alle Verpflichtungen ,'erlettl, ja sogar die amensanderung, als
"al1elner.dehende, obsorgebcrechtigte Mutter" mit allen Machtbc·
fugtllsscn durch die Repubhk sterreich ausgestUtCI, beantragt und
somit den Kindern auch die letzte Identitiit zum Vater gelöscht,
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Ich kJage daher d~ Republik u:rrdch an. am Vtrbltt~ der
Kin<ksmtzithung aktiv und maßgeblich btt6ligt zu sem und crldäre
mcint Kmckr und mich als Opfer~

allen Menschenitttnen

widersprechenden Judikatur in Östcrreich.

Franz Krenn, gcb. 1960, \\':ien, tCI'T'Ciehcr
BG ßruck an der Lenha 1 P 88/00v

Als Vater von 2 Miidcls, derzeit 11,5 und 7,5 Jahre alt, wurde ich
nach S-jähriger allcini~,'er Obso~ am 16. Juli 2009 durch die Packe
lei von Jugendamtsbeamten mit <lern Richter und Gerichtsvorsteher
Mag. Rlliner Graf entrechtet.

Ohne jede ra:htliche Deckung wurden mir die Obsorge entzogen
und die Kinder in die Ilülle ~hickt zu ihrer depresslVen Mutter I
Seither habe ich die Midchm nie WIeder ~hcn, da sie \"On der
Mutter a~'Cschinnt werden I

S Jahre in der schwersten Zeit der Miidcls habe ich alles gegeben
und jetzt darf ich die Mädels nur mehr im Iler...cn tragen, keine
~Iinute mit ihnen verbrinboen und mu.ss ruhlen wie !'oIe leiden bei der
depressi\'en Mutter. die sich um ihr erstes Kind Seil Jahren nicht
mehr kummen!

Die rur mich als Kindennörder anzusehenden Richter und Jugend
amlS-Dlplom-Sozialarbenennntn werden \-on der Regierung und
von Prilsickmen ~hutzt

terrelCh klage ich an

wegen Mordes an melnCll Kindern
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Hcrwig Baumgan"er, geb. 1952., Wien, stem:icher
GZ: 2 P 181/0lk Be Innen: Sadl Wien, nunmehr. 2 P 88/07t
~n:lt 43 LG ZRS \'(rlCf1, Sert:lte 1 und 10 OGH

Seit dem 6. Dezember 2001 habe ich meine vier ehelichen Kinder
nicht mehr gesehen, sie waren damals 10,9, fast 3 Jahre, das letzte
W1U gerade mal 10 Baby-Monate all. Eric, Sandrine, RenlE und Co
nnne - VI ER 'amen für das Mahnmal zur ne~n Shoah.

Ich bIO Immer noch nichl ~hkden. Als emrcchleter Valer fühle:
ich mich täglich wie \'ersriimmelt, meine \'icr minderjährigen Kinder
wurden mehr als acht Jahre lang systematisch entfremdet, ich wurde
mit 55 Jahren zum berufsunflihigen PensioniSlen.

Für mich Sind dlC~: In diesem S}'5tCfIl beteiligten Richter, insbesonde
re jene am Reichsgerichtshof OGII, nur drcclcige Kindermörder.
Dr. Josef to.lene,'de lebt weiler· in jedem Einzelnen von denen.

Sie wurden \'on der wis~ndcn RCgJerung und :luch vom wissenden
Pr:;isidenten persönlich enl:lnm - es gtbt ketne RechLSfcrtigung.

Ich klage Österreich an wegen des ps}chlschm MORDES 2n mei
nen Kindern. Ich trete als Pm'2tbetelligter in dieses Verfahren ein.

Du emouonak: Leben alJer durch diese Justiz zerstonen Kinder ist
dasselbe geblic:ben, \\':ie das Leben einst \\':Ir für

Anne Frank - es h:lt sich ruchtS grinden J

4.1.4 Aufschrei

Robert Böck, geb, 1960, \,('icn, ÖSterreicher
Aktcnzahlen, Auswahl2us einer Reihe \'on VerfahKn:
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I P67/97f-Obso~ I C 159/97p-Schcidung, 1 U 162/97t, 9
U949/97h - S",fv<rt.h=, 14 C 708/02s - H="'ß'b< d<s
~rsönlJchen Eigentums, 30 Ne 5/07b - AmtShaftung
EGMR Beschu"erdc: - r. 10.999/OS

Am Anfwg sund der unerschunerlJche G1:lube an F1imess und die
feste Ober/:cugung, dass ha.l.dosc: Vorwürfe und Beschu'digun~n a.l.s
solche festgc5tellt und gewürdigt würden. [kr "vcrstiindnisvolle"
Blick dcr Richterin entpuppte sich bald als Fart:e, die ,,gut gcmeintc"
Protokollierung des cib'Cnen Vorbrinb'Cns als Falle.

Es war schon "phanwtisch 2nmurend" wle die (Miss)lnterprct2uon
von Auss:IgCfl bzw. den::n Protokollierung in einem neuen "absur.
den" Zusammenh2ng vielfach bis in die Instanz als ..festgestellte
Tar..achen" 2rgumenticn ,,""Uroen und jodcr Versuch scheiterte, die
K'O schlechten Traum richtig zu stellen.

Ich sund ohnmächllg dem Ausmaß an Ignonnz und \,('iUkur ge
genuber, zweifelte 2n meinem Verst:tnd und lernte das Gefühl ken
nen, den Boden unter den Füssen zu \'erlieren und ins 112hlosc zu
&lIen.

Die Gedanken raSlcn, die Barrieren zu meinen beiden Töchtern,
damals, zum Zcitpunkt der \Vcboweisung am 21.12.1997, 6 und 9 ljl

Jnhrc jung, waren unüberwindbar. Ich hielt heide schon kur/: nach
der Gcburt in meInem Arm, war dankbar uber ihre Gesundheit und
"erklärte" ihncn stolz, warum Ihre Mama da vor uns noch schliift
und auch bald 2ufu.-xhcn würde. Sie zu sehen und zu hön::n, ihre
freuden und Sorgen RUt Ihnen zu teilen, Ste am Abend zum Schb
fengehen auf die Sum zu kÜ5!ICn und gut zuzooecken u.v.a.m.,
bl"MlnlC in lkr Ennocrung und ....'urde zum Alptraum, jahrelang.

Der Vertust des persönlichen Eigentums, d.h. die \'orsälZoche Uno
terstützung, dlc Iler:ausgabe persönlicher Doku~nte,medlzlOlscher
Ikfunde und Unterl~n usw. zu ,'erhmdem, ist mit besonderen
Konscqucm..cn verbunden - ich darf gar nicht gesund werden.
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Ich stehe: trOtz alldern aufrecht und fest - ich bin und bleibe der
Papa meiner beKlen nun schon erwachsenen Töchter-

die Zen Wird konunen ...

Gktc.hzemg ISt d2s Ziel zu \·erfolgen. möglichst vielen Kindern und
Ihren Viitem gleiches Elend zu ersparm. und mehts. absolut mehLS.
Wird mich \"On meinem \X'tg abbnngm koollCfl.

HBI)A Kun Essmann.geb. 1962, Wien. terrekher
GZ 25P 75/07d. BG Josefstadt

Als seit 2007 völlig entrechteter V2[er, kämpfe ich nur noch um das
nackte leibliche Überleben meiner b'fUßen Tochter. Ich war 25 Jahre
lanH cin international anerkannter Unternehmer, der Leiter des
grüßten historischen ßildarchivs in Eumpa. In nur zwei Jahren
wurde ich vom österreichischen Staat - der Scheidungsindustrie
gesellschaftlich und finanziell völlig minien.

Ich vcnrete dennoch bis zum letzten Atemzug die Gmnclwene der
Gesellschaft. der Geschichte und da Lebens. Dies bei meiner Ehre
als Mensch und beim Leben meiner Kinderl

leh war k2renziener Vater meiner heute 11 jährigen Tochter K,
h2bc sie 2 Jahre 1m Tuch getragt'R. alle tiglichen Leistungen _ die
voUc Zuwendung - und 9 J.ahrc dJC Nahe einer klasslsch4::n Mutter
rolle c:rb11llcht - \l..-ar keine Mmute beruflich \"on mcmCf Tochter
gttrt:nnt.

In der Familie der Kindcsmutter Ist Alkohol und G~t ein a11t2gLi.
ehes Thema. Viele Polizcieinsätzc: dokumentieren mehrf.ach diese
Umstinde.
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Richtalnn, Jugendamt und AuftngsGuClchtalnntti fillschtn Ak
ten, im Zuge der GC\\"':l1t und Alkohol im Ha~ da Kindesmutta
gegen meine Kinder - setzttl das Kind, c:bs bcim Vater leben ",-i11 
unter massivstttl Druck - mitziehen ~ Gehim",-ischc: - bedrohen
mich, den Vater, zu sch""ei~ - mit Ennniindigung - Besuchs
Erpressung und der steci~ VatercntSOrgung.

Ps)"chologin und Richterl nn berate:n sich in einem mir zugespielten
Email - wie m:m mich 2m lxsten fcnig m2cht - den Bezug zum
karcnzienen Valer im Kind zu brechen.

St:r.l.f:mzeigcn erfolgten gegen RichterInn, Gender-Gutachterlnn
und Anspannungsgutaehterl

Auch meine Tochter sc.h",-cigt nkht - ihr Bezug zum Vater ist un
brtthbu - tJ'OU nun 2 Jahren sch"''ttSter Drohungen gegen Ihr
Ld>en - SlC: lebt 10 pani5chc:r Angst - es ",;rd ihr mit der Obcrstd
lung in em Kn~nzentrum gedroht. Dir: Fnuc.n des Jugcnd2lIltcs
",-ollen ihr don Spritzen geben, dass sie endlich sch""e1b'1..

Das Kind begeht wihrend eines Polizeieinsatzes nun einen Selbst
mordversuch - wird \'on einem couf'af.,oienen Polizisten gcretteL

leh brachte mein Kind anschließend sofon ins Ausland - in Sicher
heit von Österreich - um es vor dic~m faschistoid korrupten Gen
der-S)"stcm zu schut'Len. Ich bin Vater und kein Faschist!

Niemand 1q,'1. I land an mein Kind!

Eine \Vtcner An",'alubnzkl uberrummt die Riickkehr 2(X)9 - direkt
lOS Gencht. Unter GeleirschulZ Z\\·eier An""ilte - einer Gruppe
Vätc:r - und elOes ....-ohlhabcndcn Iiellenc:n - betreten Vater und
Tochter im April 2009 das Gericht 10 \'(Jen.

t1nter massi,'uen Vitersc.hulZ wird das - mit ~incm Freitod dro
hende Kind - dem Gericht erstmals vorgcfühn - die Behinderung
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Ihre Einverruhmc durch Gencht und lUlwesendes Jugendamt
durchbrochttl - die Menschenrechte meiner Tochter erstrrulls in
Ostcm:ich crzv.~n.

DIe str:afangezcigte Rkhtttinn "erhandelt trorzdem - wnd aber nun
zur n~rpfiiehtcnd gebotenen Em\'emahme des Kindes jurisusch
korn:kt gezwungen !

Völligt=5 Chaos im Gericht - 5 Swnda1 Verhandlung - vide Unttt
brechungen erfolgm - das Kind schreit die Richtenn an • \'or lau
fenden Kamer:as - bcz ichnct sie die Richterin als ohne Herz - als
eine böse: Frau.

Die RichterInn Auchtet in ein Zimmer. Der Zugriff des Ju~ndam.
tes wird von den Vätern verhinden. Polizei in Zivil ist im Gericht _
hält sich dennoch noch zurück.

Im Zuge der Angst vor Ihrem öffentlichen Tod - erhält das Kind,
das um sein Leben kämpft • seitens aller staatlich Beteiligten _ ein
erstmalig halbes Wohnrecht beim Vater - nur bis auf weiteres _ d2ls
Jugendamt gehl ,"orent zurück.

Im selbcn Zuge muss der Vater tcdoch • gezwungenermaßen - 21uf
den Kontakt zu seinem Z'Iao'citen • nusshandehcn - Kind nun \"ollig
,"erzichtcn. Er muss dieses Kind zuruc.klasse:n, um das andere vor
dem Tode zu retten.

EI soll "..cnigsICRS nun die klone Tochter mit Ihren 3 J2Ihrcn S)"Sle
mausch emfttmdel werden!

Die SchcKlungsmdustrn: rorden lhr Opfer!

.. tem:ich hat mich und meine Kinder nun erneut gegen alle Men
schenwürde geschundenr' Ich erlebe seit April 2007 die Hölle auf
Erden! Ich, Kun Elsmann klage den St~t ÖSterreich des schweren
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l\lissbr.lluchs und der sch""ereJl Kö~rvttl~ttung :an, an meinen
beKien mJnderjih~ Kindern K. • 1t Jahrt: und J. ,3 Jahrt: alt..

Ich fordtte di~ sofonig"=' Einkirung d~r öffenrnchen Str.llli..em.hrt:n
gegetl Richterinn, Gutachtc=r1nn und alkr bestialischen Iktrugedn
Ren des ju~nd:Lmtc=S:

DSA zum Kind: "N:L, willst Du Deinen Pap2. nicht als Piraten
zeichnen!" • Woher weißt Du ob Dich Dein Papa lieb had?" - Dein
Papa will ja nur nicht z:Lhlenl" - ..Drum kämpft cr um Dich!"

DSi\ zum Vater: ..Gewalt von gestern ist schon veq.,-anh'Cnc Gewalt
- somit heute nicht mehr aktuell1" - "Ohne schwerc= Verlc=ttungen
:Lm Körper des Kindes köm\c=n wir Ihnen und d~m Kind lcid~r nicht
helfen!" - "Gcwaltc=mpfindc=n ISI cirn= rt:in sub;Cktivc= Wahmeh·
mung!" - ..Zc:u~n gc=gr:n w~lblichc= Gcw:llt oder Alkohol \\-erd~n wir
nicht vorladenr' - ..Der Zeuge soll - "·enn • c=me eidesst:lldichc=
Erklärung dem Akt beilegm!?" - ..Wc=nn das Kind • lIIUS Ang5t •
nicht mehr bd der MUller blciben wiU und weg liuft - kommt es
halt in dn Kri nzentrum - wollen Sie das?" "Don "·erden Sie aber
Ihr Kind :Luch nicht schen!"

Die rur mich als Kinderschander anzuschenden Richtcr, sogar am
Ilöchstbocricht, werdcn von der Regierung und vom Präsidenten
geschützt.

Ich kl,,&'C Osterrcich :Ln

wegen sch....crer sccl.i.schcr Sch:Lndung meiner beKien mmderjahngen
Kinder und Ich mte penönhch als Pnvatl~tetlJb'1c=r IR d~ Ver
fahrt:n ein.

Kon Weg ruhn mc=hr zurück!
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4./.5 Rechlsw~

Am ..Cut--off-Zcitpunkt" zum DruckauftI2g zur ersten Auflage wird
~st: liste abgeschlossen. Zu ~m Zt:itpunkt wird das Buch
erstmal~ ~druckL Alle zu diesem Zritpunkt "orltegenden Opferer
k.l2.rungen gehen in Kop'c an~ SWltsanwaltsehaft. \'('ellere Opfer
erklärungen an den Autor ~'erden dort 1UC.hgt:rdc.ht.

Zusitzliehc OpfererkJarungcn und Opfennddun~n ohne ßcvoll
machtigung werden Im ZUb~ der Aktencinsicht emlluclt, jedoch
nur deren Anzahl und ihr bcstiugtcs Vorliq;cn 1m

Forum zu www.Gcnderwahn.com

berichtet.

Don werden auch alle Fakten und Ncw~ zum Verfahren dokumen
tiert, ggf. auch auf der Sm:

www.humancsRecht.eom.

Zum Vernhrcn ist gcpant, WK' 1m Falle der Beschwerdcn zum Fall
LUCA ELiAS nach Abschluss de~ mncrstaatlichen RcchLS~'Cb"CS die
Beschwerde: am EGMR emzubnngen.

DIe dazu passenden rtththchen Afb'llmenu: des ~Ienschcnrtthtsex

pertcn Prof. Dr. Adnan Eugen Jlorbendcr zu den emzelnen Verlet
zungen der El\IRK liegen im Fall LL:CA ELiAS al~ Rcferenzbe
sch~lenk: vor.

Verlctzungs-Aspekte

Anikcl 2 EMRK
nonnien substanZielle al~ auch prozessuale Schuo:pflichten
des Staatcs hinsichthch des Lebens.
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Artikel 3 EMRK
nOrnUen eiO(: po5JtI\'(: Schutzpflieht und \-crpflicht« auf
grund dieser Gar.mu(:, Maßruhm~ zu ttgttifcn, um j«kn
vor Folter, ullIn(:l)schlichcr und emiedrigmder Ikhandlung
ockr Strafe zu schützen.

Anlkell3 E.MRK

nonnien das Prinzip der Waffengleichheit ,"ar Gericht.
Jugmdunt. Gutichter, Richter und ab 2010 auch noch der
Ikistind des Kindes sind apriori die Gq;n(:r eines obsor
b'CWilligc:n Vaten

Artikel 13 El\IRK
Normiert die ßcschwerdemöglichkeiten und der(:n wirksa
01(: innentaadiche Rechtsmittel.

Anikel 8 E~IRK

normiert die ramilienrechte. Die Missachtung des Obsolbrc
r«hts d(:r jC'ol>'ciligen Elternteile, meist Kindesväter ist
schlagend.
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5 Anklage

Di~ Anklab't:w~ MORD an unK:ren Kindern nehtet sICh gtgen
die Repubhk terreich, \"crtrt'ten durch die ~er

\'('emer F2}'m.:mn und Josef Pröll

sowie ihrem in den Augen der feehtssuchcndcn Bevölkerung als zu
deren Kontrolle verantwortlichen, unabhängig und als Einzigen als
Person gewählten ßundcspriisidentcn

Or. Hdnz Fischer

sowie als Erfüllungsgehilfen zum MORD durch Untcrbssung ihrer
Amtspf1ie.hten Insbesondtte gegr:n dK:

JustJzmmisu:rin M~. Cbudi.a ßandion·Onncr

und die akm'cn Leiter der Obc:rswtsanwahsc:haftcn, In pcrsolUrn
Insbesondere Or. "'/erner Plcischl 5O\l~e den bis 2007 agierenden
Leiter der Sektion Straf· und Gnadensachen im UM). Dr. Wemcr
pürstJ.. heutiger Generalprokurator. vemntwonlich für die unterlas
sene Wahrung der Gesetze in vor allem StrafS2chcn.

5.1 OpfcrTechtc

Die Reg.erung H:n.mWOrtet, dass die:: Ministerinnen Mag. Kann
Gastcigcr, geb. liklaulSCh, Dr. Maria Bergc:r und Mag. Oaudia
Bandion-Onner In Vorsatz zur Umerlassung ihrer J\mtspflkhten :&ls
fuhrunbrspOichti~ und wcisungsbercchtigte Justizministc:rinncn
zu~l:tsscn haben und weiler zulasscn.
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•

•

•

1
I

Eine Gruppe aus ,'la Oberswtsanwaltskitem, gdcltet von Or.
\'(ferner P1dschl d«keo. in Komplizenschaft mit <km Gencralproku
ralOr und ehem2.1J~ xktionschcf der \'t"cisungsableilung <ks BMJ,
Dr. WCtJl(:f Pürsd, Im Sinnt: des SIGB·Pangnfcn 278 Abs. (3) un
komrollien als ei~ Im SWI K:lbs~ndigp"Ordcne Geheimorgani
sation Verbrtthe. Sie \xeinflus~n d~n Verfolgung ,-crdachtswcisc:
auch auf gczielten Wunsch von Lobbrs.

Ocr Straftatbestand der Korruption scheint damit zusätzlich erftillt,
ebenso die Stmftatbes[iindc des Vcrbotsgcscrzcs iSd § 3g iVm § 3a,
da die ordentlichen Gerichtsb2rkcit und die gebotene Strafverfol
gung durch das Ankb,gemonopol der Sl2:nsanwaltseh2flllusgchebclt
werden.

Insbesondere Ist dies bewiesen durch die Gerich~\'erhandlung in
Innsbruck zu GZ: 37 Ilv 37/091, 'oa.'Q der RKhler Mag. Andros Mair
öffentlich doku~nuc"e. dass cr nur H:runcilcn kann, wer einer
Stn(t:n an~klagt ist, und gleichzcltig. dass nicht alle :anzuklagc::nden
:au( der Ankl"h~b:l.nksinm.

ßcu'cis: Protokoll der II:auptverh:andlung zu GZ: 37 Ilv 37/fFJi,
kontradiktorischc Eim'emahmc dcs Richtcrs Mag, Andreas l\l2ir.
Buch l\IORD an I.UCA EUt\S. ISBN 978·3·8370·8810·6, U.:'I.

Seitcn 149((,

1278 AbI, (J) Als Mltg/ittl btlriligJ sich Oll ri"" kn",i"tlk" Vt,..
"IIill'"~t, n, /111 IVJhMtll ihn, kn"mulk" ANSri(hJN"l, tlnt sJrojban
Ilulld/Nllf" IItgthJ .an- sl(h 1111 ihrrll AJt.JitiJllttll dNrrh di, ßmiJIJt/
IMII!, roll ltiftH-lIhDMII .an- I ',~yrltll.an- tIJIj_tInr If'ti.re
i. /kill IfÜSt" btUilit,t, dau " Jmhtrrh dil 11'trrtmg....Jf!, """ ",""
IJrujburr HanJ.!MJf!,t1ljirr/nt

Der f..Lissbrauch der AmtsgN':Ut durch ko~ucme nterbssung
der laut S70 Sl1lQ \'crpflichtcndcn Beratung 2llcr Opfer, SOWie dic
Ab\\-'Chr dcr fortlaufender Vcrwcigerung der Menschenrechte auch
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in insbesondcre FamilienrechtS~Verfahren werden angezeIgt und
sofortige ~'laßnahmen geforden.

Laut aktueller Statistik im BMJ sind aUein e~ 1.240 langwierig
anhängige, brisante Fälle mn Scheidungswaisen mit psychischem
j\'lordversuch, langjährige Entfremdung und unwidersprochenen
Besuchsblockaden im BMJ bekannt.

Alle diese Fälle werden ausdrücklich als Opfcr gemeldet, auf die
Amtspflichten der Staatsanwaltschaft iSd § 65f, 70 SI PO wird aus
drücklich hingewiesen.

5./.1 Ablehnung

Die von Mag. Herwig ßaumh"utncr zu 9 Nc 9/08k et. al. beim
aCH eingebrachten und im Forum veröffentlichten Ablehnungs
erklärungen (www.Cenderwahn.com) erlauben inzwischen jedem,
die von jenem abgelctmtcn OGH-Richter ebenfalls abzulehnen, weil
der dringende Verdacht einer Befanh'Cnheit dieser Richter aufgrund
von unsachlkhen psychologischen Moth·en in ihrer bisher obersrge
richtlichen Rechtssprcchung anzunehmen iSI.

Jedenfalls zeugt das bisherige Unterlassen des OCH zu einer rur die
Staatsbürh'Cr nach den einfachen OenkgesclZcn nachvollziehbaren
Entscheidung beim obgcnannten Fall schlüssig davon, dass bei den
erkennenden Richtern bei ihren bisherigen Entscheidungen durch
die vom Ablehnungswerber aufgezeigten Tatsachen unsachliche
psychologische Motive in ßewC!,'Ung gebracht wurden, die eine un
parteiische Entscheidung gehemmt haben und auch in diesem Ver
fuhren zu der Mangdhaftigkeit des Verfahrens, umichtih'Cr rechtli
cher Beurteilung, falscher ßeweiswürdigung sowie Aktenwidrigkeil
im Verfahrenshilfeverfahren führen könnten.

Zur Ablehnung reicht der Anschein der ßefanb'Cnhcit !
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5.1.2 Richter

Richter werden in -allen Fillen, unabhingjg \"on jeder S-achlab't:, \-on
ihren GenchlSnmitehem, diese \'00 ihrt":n Komplizen in den Obcr
und Oberstgerichtcn -als I feilT BEFA 'GEN erkbn_

Die Justiz wird daher zur Fundgrube \"on Verbrechern, v.'dch d-at:louf
'o'enr.r.uen, Recht ungdunden und f:allbezogen beugen und brechen
zu können, v.'eiJ nicht die gcnngste Sanktion droht, Die zugchciob't:
srandigc RechlSsprechung des OGH dazu Wlrd schhchN'eg Ibono
nen,

Damit wird tcde Ablehnung zum alleinigen, bewussten und vorsatz
hchen Zell~..cwinn für das Verfahren und rur damit den Besuche
beim Kind/des Kindes blockierenden Elternteil.

Die Instanz dazu sind die Gerichts\'orstehcr, welche ihre Bezirks
richter in wissentlicher Abwiigung der Auswirkung des faktischen
~IORDI::.s am Kind gegen die meist schwerst bercchugte Ableh
nung schützen und damit in VORSA'iL. ps)'chischen .\I0RD am
Kind zulassen, damit iSd S12 StGB -als Mitüter anzukJab't:n sllld,

5,1.3 VerschJcppung

Die rechlSsuchcnde Ik\"OIkcrung der Republik Ostef'rt":lch wurde
hunden T~ und lingcr Im BA\'('AG·Prozess konfronuen mll
emem "VerschJeppungsvcrfahren" aus .,Scucnblick-M«1JengciJhelt"
der elll politisches Amt 1f1smbcndcn Richtenn, ~Iag, OaU(ha
Ibndion.Qnner,

In anderer Form, doch cbenso Wirksam v.'crden Obsorge- und Bc
suchsrccht~wcrfahren \'On Vätcr verschleppt, damit die Kindesmut
ter inzwischen das PAS - Pllfemal Alienation Syndrome - und die
Zerstörung des Vaterbildes als schwere ps)'chischen Körperverlet
zung am Kind umsetzen kann,
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Rechtfertigung ist meist die Einholung von AuftragS-Gut2chten,
\\·obc:i das E~bnis schon aufgrund der besteUt~ Gut2chters vor
her in wesentlichen Zugm festSteht. AUein ein Besuchsrtthl \\;rd
meistens angd)()ten, \\-enn es das durch den gnunmen R2ub sell~S

Elternteils schwerst traum:aosierte Kind ruc.ht zu sehr belaste.

Paktisch ist diese H:andlung des Richten ein ps}"Chischer MORD
VERSUCH am Kind, die daraus entstehende sch\\'erc Körperver
letzung mit Daucrschäden ist Wlssenschaftlteh erwiesen, das Vater
bild wird zentön. du Kind em Ltbcn lang geschädigt an semer
Persönlichkeit, ",-eil du Kind alle Schuld bei sich selbst sucht, und
keine finden bon, desha.lb zulct2t verz",-eifdt.

Die inzwischen krepiene Prisidcnun des LG ZRS Wien, Dr. Inboe
borg K:uhan, hatte dem Autor diesen Beschluss zugesandt, in wei
chem sie den ps)'chischcn MORD faktisch gestand;

117itn, a",6.9.2007

Jr 5127-1Oal07, Jr 544)-)011/07

&tnfft Ihn Eü'gabm '''''' 19.5.•mJ 6.9.2007

IdJ habe Ihn oIN. #1IlJ/tltlt r:.ilt~!N~fl. Du m" Ihntlt JentiJ,,,..
le I'trfithrrlUJalltr ut nuhl "·NIUt/x"n'lrl. Ith trSN(bt SII abtr, tlNdJ

1." &dt"lun, dan dim tllKh Jllrrb dit Erkdiglln!, einn" R,iht I'fln

Z"1Mht"t'ttjthrtn btdingl "'link, "TJbti idJ als Bnipitl AblthnN"/!/
t'ttfabrtn lind ("mJI Nnbtr«lJhl,lt) hirlJrlfP!/g1tJl1fmcr nennt. Vor
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dUmw Hi1lltrgnl,,,, ube ith fiir dimsl_Jsithtsbthördlkht AJaj1lah

""" /eti1ltll A1Iüu.

I" Vtrlrr,.~: HR Dr. Hri"i;PtkrStnirth

Fns~[2unguntcige., ",tdchc: d~ Justiz zur Beschleurugung bei
sauffilgen Richtern schon \or Hunden Jahren ein~fUhn hat, wer
d~ als Bcgriindung für die VemhrcnsverschLeppung ubtr mzwi
schen 8 (acht) Jahre hcran~~n.

Der psychische MORD an memen Kindern ist damil bewiesen., die
Täler sich bekannt und ben:mnt.

Jeder weitere Vater. der iihnliche Erfahrungen gemacht haI oder
solche gerade erlebt, iSI ein Opfer vom schwerer psychischer Fohcr
bis MORD durch die Inslanznchter des LG ZRS.

5.2 EröffnungspHidoycn

DIe Eröffnung des Verf:lh~s gegen tCfT'l::lch erfolgt mit der
Verlesung und Erlaulerung der t\n~ durch SllUtsanwlIh und dcr
SlelJungnahme der Opfervertrctcr.

D1e Weichen \\'t"f'den gc5lc:1lt" die Prozesssll'lltegic enthullt, der srm
boli.sche Fehdeh:mdschuh ZWISChen den Ankl:igcrn und der Venei·
wgung ISI g-:u-orfen.

Ln Wahrheit hat der Richler übhcheN>'elsc schon unp·c..le, denn
er weiß um die wesentltchen Eckpunkte seiner Entscheidung. Im
Geschworenenprozess, und dabei handelt es sich hier bei der An
klage um MORD. emscheiden jedoch Geschworene. welche vom
RIchter nur die Uneilsfragen erhalten, welche sie ohne weitere Kon
trolle durch die Justiz bewerten müssen.
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5.2.1 Staatsanwalt

Der Staatsanwalt erläutcrt in erschütternder Klarheit detailliert die
Fakten des t'.10RDES sowie der fongesetzten schweren psychi
schen Körpen'erlerzung an unseren Kindern, deren die Republik
Österreich durch ihre l-Ioheitsbcamum, Beamten und deren Kom
plizen als Iielfer als schuldig zu erkennen sein wird.

Die Bestrafung der Täter nach den Bestimmungen des Strafgesetz
buches zu den einzelnen Strafr:ubcsrinden wird gefordert, etwaige
Milderungsgrunde aufb'TUnd der lanb'W"ierigen Zeitspanne der Taten
und ihrer Widerholunb>cn als nebensächlich dargesrellt.

Abb'Csonden werden sollen später die Einzelverfahren gegen jene
verantwortlichen Fuhrungs-Personen, welche in Ausübung ihres
Amres oder Berufes des Verdachts der fortwährenden Aushebelung
der Rechrssprechung und somir Tatbestände des Verbotsgcsetzes
crflillt haben durften.

5.2.2 Niirnbcrg

Diese Anklage richtcr sich - vergleichbar den "Nürnberger Prozes
sen" - b't.'gCn die Vertreter einen Staat. In dcr l\bnifcsration über dic
Grausamkeiten gegen Kinder und Zcrstörung von Vätcrn und
Familic haben die Aufgestandenen ihre Absicht erklärt, von nun an
diese Verbrechen gegen Kinder gnadenlos zu \'erfolb'Cn.

Wcitere Nachfolge-Prozesse sind anzunehmen, da neben der Reb';t:
rung auch dezidiert einzelne Personen angeklagt werden, welche im
Rahmen ihrer unkontrollierten Handlungen Verbrechen gegen die
l\lcnschlichkeit begangen haben und diese abscheulichen Verbre
chen fonJaufencl unterstützten und dies unbeirrt noch immer.

Die Behauptungen über eine "saubere" Wehrmacht in Nürnbcrg
ebenso wie jene des absolut erforderlichcn Präventivkricgcs gegen
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~ Sov.~tunion, ähneln fnppierend denen der Richtersch:art und
der Intervenuonsstellen unter der Führung ,-on Regierungs-Mit+
(und ohnc:+)Gliedern wie Bundcsnumstenn Dons Bu~ samt Kom
plizen in ihrer Verhettungsbmp:agnc ..Verliebt-Vc:rlOOt-Verprug-=:!t"

Angdd:agt waden IR den im Laure des Verf:ahrens abzutrennenden
N:achrolgeprozcssen n:ach dem Vorbild aus Nümberg

• ~fjnistcr, Ministerialbeamte aus \'or Allem JUSb7., Familie

• Richter, Sta:usanmlte, RC1:htspncger, Anwilte

DIe gnadenlose UmscrL.ung der n.chc:ndcckc:ndc:n Kindes.....ohl~r
störung zu Gunstcn der L\lJlli:ardengeschirte der ScheidungsIRdustric:
ist zwcirclsrrn \"ergkKhb2r den Wesenszügen des dnnen ReIchs.

5.2.3 Opfen'crtrctcr

Der Oprcr"cnrctcr wcist auf die: SCh.....ere der T:lIten hin, die jahrc
lang unbeirrtc Fonsetzung und dic I..r:iden dcr minderjähribTCn,
wchrlosen, unschuldih'cn Opfer - den Kindern in jahrelanger, fakti
scher Gciselhaft dicscs korrupten S)''Stems.

Das Tagebuch der Anne Fr:tnk zitiert er, um zu bewelscn, wie sich
ein Kind fühlt, das ent\\'Undt v.-.rd, sein Umfeld ,·crlien und sich
taglich neu motlvH:rcn muss, um zu überfebal. Nicht die ~taili

zählen, du Bild der \'ergew:Uugten, unschukli~ Ps}'che macht die
Schicks:alc entfmndcter Kinder 50 entsetzlich ,·e:rgkichb2r.

Zu bewciscn 1St, dass die Brut2lil:lit der \'orsat2.lichen Untcrlassungen
dcr Justiz an IJilichterfiillung über dlC Jahrc hinv.·eg die Gesellschaft
mchr zcrstörerisch beeinflusst hat, als es möglicherweise die Grcud+
taten eines der allen noch bcsllxK:lnmen, bestbc7.ahhen Gutacher
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am \'<Tjener landesgericht rur SU";lfsachm, Nw+Arzt Dr. Heinrich
Gross am Spiq;elgrond ,·ennochten.

Abgeschottet \'00 ihren Uebsten, de:rn anderen EJterntcil, "'luden
jahrelang Kinder mrsittlich gefolten, ihre riefe Liebe zum Z\\'eiten
Elternteil zerstön, weil die Angeklagten trotz bcsSCTt:n Wissens es
als Regierungspol.iriker, Muuster und IUchter zugelassen haben., dass
sokhe Verbrechen an un5erCl1 Kindern Im Lebcnch-crsuch ..>je zu
Zelten des Dr. Joscf Mengde durchgefühn werden.

Den Interessen der Scheidungsindustrie "-erden <bs Kindcswohl
und die Kindhc=:it unserer Nachkommen im Vorsatz gcopfen, best
mögliche Einkommen für s)'$temtreue Mittäter und Mitl:iufer zu
erzielen, um damit willibP(: Untergebene zu 5Ch2ffen.

Die Angeklagten haben unbeirrt ihrc MORDVERSUCIIE fortge
setzt, ohne jede Rücksicht oder Gnade. "Keine Gnade auch ihnen I"

Es wird bcantraf.:,ot. das Gericht mägc zusätzlich auch prüfen, ob eine
Anrufung der Sign:lotanr..atcn des SLaalsvenrabP(:s sowie des EU
Parlamt:ntS bp(:bolt:n t:rschetnt, dit: heutt: aktiven und die leuten
Regierungsmilglieder der Republik Osterrcich bei der UN
Volln:rsammlung sow!c betm EuGH anzuklagen und diese KJage
wegen Verbrcchc=n gegen dlc MenschlKhkcit in den Grundzugen
well\\'cit zu '·cmffentlichcn.

Ocr Grundsatz

"WEHRET den ANFAJ..:GEN"

gilt noch immer und die Swtcngcmcmdc möge erkennen, dass der
als "tUnn-reichst" bezelchnetc Stut der Welt seinen Reichtum auch
Insbesondere den permane.nten Gf'2usamkeiten gege.nüber den Kin+
dem und Enkeln seiner Einwohner verdankt.
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6 Helfersystem

IM: eubltatt Sd..,;dungsnufia h21 für thr Iukntn-es Millurdotgc
schäft on Hdfef'S)"S1em eabIiert. ''0 Wl2ihJigc: Org:uus:aton:n und
Berufe 2Is Freund und Ild(~r ,'01' al1m1 Siets bcmu smd, die .Mut~

zu bctn:uat, hmgq;al die • oft \\'~'1C:SC:OCfl-Vau=:r abzU%OCken,
Ihnen das auer verdaenu: Gdel aus ckr TasellC zu uchen und Ih~

Kmder zu bctriigc:n.

Dw: wII~tco Mm:itcr Sind tbbci die Kincksmuuer. wckhc:n beste
VcrrtlOb~ns\-erhiltrnsseohne ArbeltslclStung ,·crsproc.hen ""erdco.
sodass das ..Bcu\C brot machen", das ä.ltest~ Gf:v.nbt dcr ,'reh.. nun
ehcnng-gcbunden salonuugbch gev.'Ordm ISt und zusat2hch zum
lohm:nckn Gesduft. ~zübcnchrcsend für ganz~ Branchen wur
de. ßI-nauonale Ehen Sind besonders lbfUr gcetgnct, MIgnmtcn
pn>sutUICrcn sich kurnell1g für den Rctchtum cks Weslens.

bn Kind muss p-orfcn \\·~rdm. Danach wud die Schadung cin
gtteteht. der VOller COISOJRt. des5CTl b~tumsn~rm()gm wanden
"-egro des ••'~'ohnbcdürfrns" des Kindes In die Hanck ckr :ubcIlS
scheuen Tus!\:l. Da Jugendamt und die An\vihc ""crden teich. \\"CII
d« kindcrhon&'C: Vater, anstatt dl~ Sch"""Clnc auf Maul 7U hauen,
noch gtaub, die korruptco famillCnncht« ....-erden Ihm helfen, ",eil
die Menschenrecht m ck Bundes, erfassung Stehen.

\~ Ie onst unter dem braunen Gnmdd :agiert das 'Ont,tc=gend linke
Jusuz-Gesocbc:. alIcn \"Oran die l..andesgencbtc nut Ihren t968-cr
Radilalfemlrusttn, UTI J"C2kn Ldxn kbgIichst gt"SChotatt Ex
Re\-oIuzzcr dc:r 1968-a' Bn.--c:gung..

'cuc Wohnungc:n fiir cnm:dllete Vater m2chen manche: Jmmobi
lIcn·.\bkJer reICh, Kinder bcnöugt:n als ScheidungswaJS(:n pkMzlich
Ps)"Chothernpcutco, Ergm.her:l.panco, Logopäden, ~nbows. Pn
1o"'2lSChulen, NachhlifckufSC, die frostnerte Echse ihren AnW1l.lt und
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~f. Opfmlm.':Ilt. der Rtc::hlCf die Gutxhltt tUr dar: ßeo,t,-rnung der
bzJd:amgs6h~t'U \'On V trm, ,'dchr lON"rat' .Don KJerWodc:r
~ oder toJl::Ir. U'ClIl2lle:'lC Vita dielt Im Brusauch mn
lieh F 11 gm h:abrn.

Dc=r Hohn an der pIIUIM Sacht tIl. dass sieb dir ".tu du~
r:t&Dcn IM Rrn, aRIWt d. trn ncJah!fit ".,tsrivhen T du GOa
Z.w. und die.ure ."0'" Im. Doch mit der &.ItQKhm C.>Olk !..ah
me ein r-.:-......... babm dx mt'ISI "oIfet:ten U-eibcr der J....uO"·nhl
&hn chi' ~txhl. dK- \Idtruhl der '""uer zum.J.ndot~ ttmUR zu
qu:oiJm. bis dx:K mtnen'1 Wli.I J'CbrochaJ wIp;dxn.

~ WetDcr nnnnn:nttn dK mciS1ttl MORDF... Sclbtouoordc und
pn-chlschcn M()RDr In UflKrr:n Kindern und unsen:n Pokdn,
:loIlen VOr,ln ~bK' Rcn:ne: B hc·l3cnzlng. D A BnWlte: Zmn« und
KJt\ f\lonika PimcrHJ, ehe Mun:lcrhdfe:r rur den Fall MHLVIN, der
das Vorbild für den FAll I. CA bildeIe.

6.1 Ju~ndwohl(ahn

\1Ia ''U but dc:n~ und dc:ttn Etfüll~"ttulfen l1\ dm
fkhOnim mu "cnnra"UI'tUnR rur 8dangc: der Familie dem bis hnate:
u.,u unspcv.fino:tm Bcp1ff Nr.denobl dK:nrn ttlÜ. W.tu
umrn«'"ß'Lfas5I \IOta dem ~ffJup:md'a-ohlfahn..

6.LJ Jugen<bm,

l),r ,'0 bat m aUCh. nI.&-n Bericht Ende 2(lI18 auf dtoc Knuk
ckt ..... für ""0 'iahre: ~-.om, laut der ndc: J~tc:r
~ ~te" meht tehuac:n. tondrm \"1dmchr bcdcnkbcbc:
\ lunck auf'A~.

Im F:dJ LUCA ELiAS h:.n SICh alles und nd mc:hr bc:-v.'2hrhotc:t.
was tcdc:r VAter furcht t. Unr2hlgke:n. gq>.1:I.n n\ll 'Knoranz und
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aha SCIfI b oo, dass dicxr \kt nmnarrbng unbearbtira .,
hIn......mI. So ..parl<,- dtt R>ch= FiII< und ...x. ACh auf d>c
Ikhon:fr aus. .dchc: nacht ....1,

DaM das Jue;uhbmr nur Pum IM. und kont bneuw F~ 'nt

"" Ellanld ""~ «nlxm. .-ud mn dem Rq,nff
..Bc:bnnlc" zu \-cmIIdxn~L

Vatet" tmd aogchaJrm nach rnlo~ CInCI' \l""ochc clon - n:.rurbc::h nur
In Bc:PCks~ \"'00 7..c1.1flm au&ur:auchm und RaWu 7UK~

''C11i\ cbcsc Tussis ruch. 2i;.....Cil. denn KWW pasurn ~r ruch

6./J lnt~nrion trlk & Fnwrnh2U

Perfide Imngen 5Chm!ed n die korrupten Feministinnen aU!l Inl..r
v..nllonsstellc & 1':l'I\uenhtlu1, um ihre F.x.iSIC::n~ ~u rcchlferu):\tn. Sie
i'c/).,'C.n meist Minner cl Sllllklnjt, nach S10711 StGB An. (Jbwohl ie
~nau W1S~n, dass krm "'Ihre!! \'('on hinter dJeSCn 1..uf;Cn 5teckt.

IAc \'erlJctz.ung!k.am~ da Dons Sumo .."etbrbc Verlobt
\'CTprugdl"~ \'On dtt Pcrlidx:. mrt der dieses Gcs.!ndd arb=Iltt.

'ur drin dir \ml'a~ aus dea bebruuen Rauc:~ der
\~uIhutm da FrautnhauIa hc:lkn dabei. aDc:n \uran ,me der De_
IIdmr Kbar und da h~ Pbz. no--e. U'cibcm. ptJIthuabch.
.dcb, ue:b:an der \I.... iU:,.dt dlcn tO räcba. und ih~ NN',,,,,",
abb-..." ';UA· Dm

Int~ e:tInonsstdlm wnd cbc SammeJs'tßen des ach"lieh da
~ "'0 fnum \C1bt:W und gesarrunclt .erden, IUJ

tc:h.ürßcnd dem. Fnurnhslll ~fuhrL

Dtc: Fraurnh:aUSlnduslJ1C "ut 11,,\üCJ" für ib~ ..Opfer"'. kht nun
uffc:nilicbc Gelder (\rr)brauehrn. weil dJc Riebtrr meht we effinrn
leste Art der Rechtsprechung ",'ahlen. c.bss MJ~'T:lmen mll Ihren
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Kindern sdtncll tn:2.I tn SchubhJ.ft kommen, ""0 Mt: SICh RUr ihtml
Gschrappn übc:riegcn soUlm, ob w SICh in ilunn homubchen
\u<hnd \"On den dort but IPRG gdrmMn Kinde:r- und Lntcrnllu
:anspNChcn cnUItttn ,,'Oßm.

Somll wenkn rnxv."lSChen mr:hr als 50 Pro~u der Fraurohaus~

,,"Ohntt aus da ~~rrantm- lenc: lxstens \-erpßegt und~ die
An~hmlichkelten des RcchI:SSWIS. "ojhtmd ihr ..schlagmc:kr"
Ehcg:uu~VJif. lIuf dtt Smßc: "''ClIer Drogen \'erkaUfL

6./.4 Ritll Fd/ncr

So Iunn es Ins Auge: gehen. ,nnn der LUgen lund werden. Der
Auszug lIUS dem Schnfts:u2 zCfJ,'Cht lIuf der ZUf'IRl= tcdcs durch diese
\'( cl~r gc:sch2dJwcn VlIters.

Die funstcllung 00 Verf2hrcm ISd S212 StPO "''Ird ~fordc.rt. du
Insbcsondcn=: dic 2.ngc:bbch strafr«hl1lch uldwenen und SC=llens der

lA zum .,Strafantraf(' gem:ill S 107 StGB :allem mrgclegu::n Be·
merll:ußb"CO. dass a~ In die L'nverleo:lJchkcil der Ehe und der FlI
RUhe gcm:ill Arukd 8 der EMRk "oNtzbch clngrelfende und zer·
slorende Fr:auenhaus-MJtuuellenn Im Frauenhaus ..fehl llIm P1at7.e"
sei und .,ab 1.1.2009 zu Hause: IR der Promcrude blclben" mÖh'C.
",-obi das Recht ,mes V:um bcmtuhen, scinc Tochter \"or u.a.
Schbgat lßl angcbbch ja so ..koKhcren" Frauenhaus zu ~hutu:n

und inSbesondere aufzuhörro. den 00" ..beuetlten" 2uslindischcn
Kindcsmuuer bcU:ubnf'b"CO. Ihre Töchter den Viltttn zu entfremden
und Vttkumdungm IR die: \\ eh 'lUSCtttn. "'uhe dm T il.lbc:stand
<1<, SS 111,297 S<GB und S1330 .\BGB criüll<n und .-on d<n "".
ntIßlcn StaaWn\\~ten der Sc..\ SL Pöltcn SQ\\"lC dem zu undigm
Pfkgschaftsrichtcr Mag. Rudolf ßet~1 In zurntndcsr grob f:ahrfuSl
gm \'erswB!,oegcn das Gesetz rocht ,"erfolgt \\'Crden..

Es reicht. wenn die Frauenh:ausnuurbater in ihrem Gefilden blei·
hen und nicht mll Ihrem perfiden lnlng:tntenrum F:arrllhcn zu zt::r·

109



stören veßuchen und ihrc ..lxtreutc:n Schiflcin" dnu mlssbr:oIU
ehen. "ne hier aufgrund ckr vtmludich gmngen Auslasrung ihrer
RtSsourccn in ordentlicht Famd.ltn cinzubrtthen und dlt Gerichte:
lernen, den ...-erf.lssungsgm-aa.ßcn Schutt des Famibenld>ens vor dem
Einfluss unlxbnnttt Dnntt rc:spe:kucrttl.

Aus dieser dtm Angor:kbgten ~gelliibtt durch ODt OfftnSIChdtch
bef.lngmc= SL Pöltencr JUSU2 rt'Suluermdm ..TIterh2ltuOf(' gt:gen
übe:r Vilern rt'Suh:icn dtl" nunmchngc VCßuch der SlA. aus dtt
berechtigten EmpöNng des Vaten. seine Tochter trOtz dc:s C1n,·tt
nehmliehcn gc.rcgdlen Bcsuehsrtthlcs niehl mehr durch die Intn

g:toten Fraucnhaus·fo.lit:ubcilerinncn sehen zu können, eine Strafnat
zu ~ncricren. ansl:loU ihre Pfllchlen zum Schut?: des mj. Kindes zu
erfüllen.

Die SU'~fre::chtJich indiziert ag;erendc DSA Rina Fellner hat es trolZ
ihren Versuchcn nicht l,,"Cschafft, aus den Telefonaten des Vaters
zum Abholen seiner Tochter zu den gerichtJich fcslb'Clel,'1cn Oe·
suchstcnninen cin Srnlking gemiß S 1071 zu erklären und \'crsucht
nun In Penetranz ihrer anschemenden Geistcsverwirrung, mit llilfe
der w1l1F.ihribrm StA und des l..andes~..cnchles one CeF.iihrliche Dro
hung aus der Verweisung auf ihre Rechte zu b>t:nerien::n.

Daher ~:ud gleichzeitig und ernCUI "'-cgc:n Untttlusungcn durch die
Staaw.nwaltschaft iSd S3 StPO gt'gt'n die angeblich Bedrohte umt
Mltlalem 15<1 § 251GB mlAUel die folgende

Stnf~gc=

Am 9.4.2008 hat dtc DSA des Fnuenhausc:s RlCl Fdlner eine Straf·
anzctge ersnattet., wo sIe aufb'T\lOO des Hörensagens Ihrer vennutlich
zur Scheidung bccinnu.ssten ..Betreuten"" glaublich aUeln dC.5w~n

Straf.l.nzC.lgc naeh j 107 und J07a et'!latttt h:H. um nach der in ÖS·
terrelch zur ..Mode" geworden<::n Manier d.:ls Obsorgcverf:l.hren zu
becinnusscn und dabei Insbesondere die Unterbrechung der einver
nehmlichen und pflegschafuge:richthch gcrcgc:hen Kontakte v.-ö--
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6.1.5 Wangassc 22

Als Vorfcldorganwtion der Inten"ouio05sldle und der Fl'lluenhiiu·
ser h:tt sieh eine denen hOrigc Knpo-Truppe etlblien. "..dche sich
:ds Bundespolizeidi~kuon Wien. LKA Assistenz~lch 04 Krimi
rulpnixemion oder ~ue.h I.Is ..Opferschurz" tarnL

Ikzirltsinspc:ktorin Chnsuru G~bncl lud den V~ter dreier Kinder
llufgnmd der angeblichen Sralking-Vorwürfe des Jugcnd:umes seiner
noch-nicht·Echse zur Aklennhl: El/22flJ37/2008 mit

Ladung zur Befragung <lur FamilienSltu3UOn

NEIN. CIR andercr Termm. an eincm freien naehSlcn Tlig für den
Schiehtdienst·Lokführtr ~~re in dcr Ferienzell mit knappem Perso
nal bei der Bahn nicht möglich, cr habe 7.U kommen, teilt die werte
Dame dem 7.U entso'l,oenden Vater :un Telefon mIt. to.lit Mühe
schichtet er mit Ililfe seiner Kollegen Dienste um, damil cr den
Termin um 11:00 Uhr hallen kann. dort bei den Kripobcamt/·
innen, wo an der W~nd alle starltbcbnntcn Miinncr·Gcwah·Plakatc
haflbocn. Mit ihm sein Opfcn"crtrclcr gemäß § 7J SIPO und Autor
der semc Anzeiger bctrcffrodcn trafanzeigm. der sich mal die
Chnstoph MuuR & Alexander Knoll • IkhOnk "geben" \\-'111. herllus·
finden, \\-ie sehr h»er "'R«ht"' gemacht werden soU.

Alla sei frciwilhg (l), so bewUßt Bc:zirksinspc:ktorin Chnsuna Gab·
ncl den Vater und erklirt Ihm. dass er auch ruchLS sagen muute; das
Gespcich sei. darTUt m (dte Stalking.AblO1ung da POh7.e~ die

itu:lUon besvr einsdüuc:n könne (ach nette?) Ikrdts hätte sie
schon RU! der C~tungesprochen.

Aeh wie imtte:5sam. so :"inden sich alles. wcnn manen) nicht allein
kommt und weiß, W1U dic Polizei darf und was nicht. Dicser bcstä·
ugt. cUss er nur im GerichtsS2aJ vor der Volksöffentlichkeit "sagen"
werde. was Sache ist, hinterlässt aber der erstlUnlen Poli7.is(in samt
ihrem verblüfften Kollegen Kopien der Smfim7.Cigc. der Abweisung
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6.2 S:lchverstindige

Mn einan Gut2Cht~n gehl :tlles bMSC'r. Egal. ""~ schwachsinnig
fonnulir:rt. der Richter nunmt 0 :tls Basis und frtut sICh. dass cin
Anderer die Schuld ru.L ßu \'or 2002 gab 0 :luch bum Klagen.
insbcsondcre :aber keme StraJ:lOzcig!: "'~ gcv..erblichen Betrugs
bei Umerlassung der Sorgf:alupnichtco und bei ps)'(:hologjsc.h~n

GUl1lchten insbesondere: auch normierter. St:andanliS1~ner psrcho-
dJ:ll,'1\Osuscher Tests nach dem Sand2n1 lCD-IO d~r \'(·HO.

Erst die Viterb('V,cgung, welch~ dl~ denr:u..igc ManrufCSl2tion
schließlich auslösen half. kam mit W1Ssenschaftlichr:r PW.lsion und
schoss die Gutachter ab. zcigt~ sie wegen der jahrelan~..cn DetN!:,."
:10. und mit ihnen deren willigen Kumpane :lUS den Gcnchten.

Psyehcd Mag. Or. Gallrlcle Fürst.PfCJfer, durch d:ls Gutachten der
gcrietnhch bceideten Sachverständib'Cn Dr. ßrigiue Man: schon vor
1998 als geisteskrank di:tgnosti.. ien. was der Richterin M2ß. Dünser
\'om Landesgericht Wiener Neust2dt mitgeteilt wunle. \·etSucht
der~cn. ihr ,,~röffcndlchtcs Gut2chtcn (>Cr Me(henklagen \'on den
dl\enen Websites weg zu kncgcn.

In holder Eint-r:acht mit dem Sclurlat~ Uruv. Prof. Dr. M:u Fnoo
neh scru.ren sich w~itere, auch smfiangezOgte perblJche ßctrUger
Wie Pnnu.r Dr. \\;'emer Brosch, Dr. eemard Reisz, Or. B\"\l
Muckstein. Dr. Egon ß20chkr. Dr. Romud &han. Dr. Mantm W:tl
denmau. Dr. Hermine \'(.'idI und 1ft. SiWUn Roßnunnh. sowie Dr.
HanId Ecker und Mag. Oe. l.u<fu."Ig Ilabcrl die \Vinschaftsexpent"f1
der Republik. ","Ck~ ledern schnell die Fiihigkcit als Nachtwicht~r

zucrkennen, \l,"CiI sie selbst nKhts Anderes schaffen würden.

6.2./ Entmündill'ltJg

Wer sich als ~Iann aufregte, wurde bisher schlichtweg entmundigt.,
wie die Saehwaherschaft heute kuschclwe.ich genannt wird. Sogar
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dB Ixruchugtt OGH-$mal I nur den )dZIgell bo .,.'<11 ViupnsaJm·
tm Or, RonaId Rohrtt und Or Josd" GttsJ..·c4N '~Ic=. aI
l)nurr bts <hm. dcn Autor 5C!ha zu c:nununchg<LL

xh n"a füg' l"'idvn \'enuc:hm .-r:k sx:h IDdcr ~. <b~

der ,\UUW 2b Mf"1')q-~1a:pc1rcd w den sutJSllSCb bthaupmm n-a
PrOzetU anH~ der \kntchhttt gdMAr. cmtr~

.~ der RcpubIiL .fWeich bd~mdu. 10.1'.1,' r:'.UfO an
vnnkJ'Kft GnnchtenskoAcn wen ...

D:w da AulOl" mn "dncrl"~ Ubcr lntClllf,'ClUl ts und
dcrm Prognoscwcn sanc-~ SponPon m der ~ uuduftunJ\tf'
ltal \"Kn cri'lldt. ...."'ire: In " ..cntgm .\~bticken zu crf~n ~ .

sen, doch die Marguw Intclkklucllcn am OGII sind bckannth
c.hcrwcl$C pruisfrttnd~I

Wellere Vcrsuche, unljeb~:lIl1e Iloehbcwablc werden mil lihnltehen
K(181en am lebenden Objekt des Gcndcrwahn·!}usu:n "Anublx"
\'e"uchl. dcs$Cf1 gctCSIl~le lQ \\ cnc noch höher Iiq,oen. Auf dl ses
~bms duf gespann! gt\\1l" werden.

Bn WOO h:u der pro(CßIOCk:U ~ QWJgast der JustU neben tk:m
~ SO'qorhcn l'nJ\', Pntt· Dr \In Fnc:drich schun~

Tll"""" ""..aß.....-, zW<tn <Improf~ .F.",
~....uktt"' Or. Haru: PttJb der tchon aus der fanc Guudum
nmt. tut. -= die:~ \nfnRc 280S1 \8 XX.GP AIr

/',ahl r6- J-. R/199"" aJli'bt.

[N~ des_egen..u 0li1'l IS. Drc2c:mbtt 1991' dar ~IClitx:hJ·

khc: JU-'uz In 1cm:C1 IlUWU ,-on der EUI'UpMvko lcn~

ttChtWJCnI'1'USSmn nun ~tt \"CUI'1oh ...-ud. (.\x.
Dlli9!)601. fi02l rc::suIutJt:Jn ,. 8, 10. 1999 AL DH ~J 531, lX·
Kh...---crtk r. 23019/93 l:nuI l.achuUI CE 4 /ÖSterrochl. ,\rn 31.
\!an 199'9 ....ud dJc: Summe ,on 56.t.XXJ," reslgcl~ d~ am I
JUnl 1999 "om IUte ÖStemteh an Emd I achour ausga2lhh ""lI'd.
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6.2.2 Sachwalter

Eine Entmiindigung - 51ehc o~ - bongt Kohle rur den Sachwal·
ttr, etnen mel51 spa.i:ilisiUl~Abzocktt, wclchtr oft schon vor dem
GutachtenersteUung als E.insN,eilibou Sach'oWlrer bestellt Wird und
dIe zu cntmündigen gedachte Person n~rtn:ten solL

D,es wi~rspricht schon 2.llan ~In wuucJuJdich ~ne.n Intenuonen
und liegt daher c::me 5)"Stemtschc Ikf:utphcll zu Lasten sclnes

land:mten ,·or. Vcrgessen Wird ebe:nbUs ort und gerne:

Ps)'chl2trische Erkr:ankungen sind von einem J\rzt festzustellen,
nicht von einer Figur, weicht I:lut den Im MllChwerk getroffenen
rcmtcllungcn ihr Geld d:lmn ,·crdient haI, s.innloses Geschwafel als
Gutachten" 1.U bezeichnen und vermcintlkh behindcrte !)ersoncl\
abzuzocken.

Dito gilt dics rur Ff"ab>e der Neurologre.

Der ,,splegcl&rruncl" lasst grüßen.

Akt: GZ: 2 P 111/OSh ßC Lmpoldnxh - Dokument

D2 es üblichtt\\·clSt' mehl aus dcr Gbskugd oder dem beruhmten
..Nassen Finger"" tlnes .,Gutachters" '-om Sch~ und der ..Quah
eil" emo Dr. Mn Fnednch abzuk:sen scin !unn, ",'Ckhe ErgcbruS5C
ClJ1 sogen:UlOtc:r ..Gut2chtcr" aus 5Clnen nicht I\2ch,'oUz~hbarm

Überlegungen filmen. 1St es auch bis wno '-ersdoossc:n geblieben,
wor:auf denn dic wene ~chvcrsti~ Ihre ..Forschungse:rgebnis'·
zu grundc.n vcrsucht habm könnte. denn IQ-Tests oder IntemaUo
n:t.l beb.nm<:: Tcstbattenen :lUS der Liste: der ICD-IO der WHO,
welche In jeder Bananenrcpubltk Im EinSatz sind., wurden von ihr
nicht angev.·cndet, das Mach",,'erk I~t somit in s.ttner Ginze knmincll
und obsoltl.
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D:as knmlßdl~ Mac:hv.'ttk ckr •.sxtl\"~rsändigm" ~lbr:hn ,ed~r
Grundl2gl= und ISt ruc.h eigenerr\~ m den üilen der ..Guw:h.
tenn" mos( aus Akl~lUnhahc:n und pttsönhc:ha MonunI<; ohne
c::I1'Ier" Durchführung ckr gebotenenps)~ und Intd
bgmz-TcstS ntnmmc:n ~-hU5(ttt.

Der 7.t1vor ~tS ~mSN"eIbg ~leUt~ Sachv.....her Dr. Chnsoan
BufKhlardt ha[l~ zu tcl'W:J]1 2'.Cllpunkl~ diaen m«!....lJusc::htn
und ps)"dmd12gOOStt5Chtn Sch-ac:hsum In vermutlich absKhWchO'
"mcuung SelDCT S~fbdltm zur ~~, 8ocic~ng mehl
ruhakonfonn -wen.~ In zunundest oncm anOertti Fall dasm
8clroffcnt.r bo Bedarf telhg j1pTlXhl v.-crtkn bnn.

Schon bd einer emfachcn DurchsIch, k:mn ietl~r auch ..einfach
h'CStrH:luc" t.escr fcsmdlm, da s CI~ Oev.'enunR de1l IQ ohne- ~incn

durchb·dühn~n. nom\lcnen und sfand:udislencn Test KhhchN·~
nicht tllOWlch c-nchelnt. WtC auch alk: anderen der Schluufol~n
gcn aus dem nassen hnger gesaugt kh~n,

l!os entSprichl der f'olClhodc des "iclfach strafa"f.,'C7.cigtcn 'ni,-, IJrof.
Dr, ~Iax Frlcdnc.h. nur c.km~. assen Finger" zu w:lgOosu7.Jeren und
e-rschelnt onc: sttafn:chdJchc.o: "c-ranN"Ortung da- ..sxh,Cß~
.. ohnr onr abzukhnmdc- bhunuc-rur'llt rocht mcbr mop;ltch.

Somn mucn kcinc.n medlZlfUSCh fundicne- IbsIS für die unprung'
hch bcschJosscnc EntmundiJ...,m~ mip, Sachv.1tItc-.rsdt~il und ein
~tsch2rrcn~ An" lall oder jede Hausfrau MUC mit Khoo
dwcluchtutdlchcn I12.Wi,~ntand d'dm Scbv.__hSlf1tt der Sach,'tt
SlllnWgm tn At:ofnoe ..ttrlcgt... da~ ",nm Geschtcibsc:l kctn
crrutbchc:r 1k..11-6s'lto-c=n niCfbnm ,,'ttden kann. Eine :nn~ gc
bOlcnc Eruncrung nach den Rcgclungcn da ZPO soll fllcmals
SClIl!.~fundcn h~~n. ,,--obo auf den Antrag auf AktcncmSl(hl Vet'
\\..csen Wird, ,,-um dJ~ Lkwl wal r llmgdühn w~rdcn sollle.

Dies ,'enntwOrte\ der cbnuls onsr\\'et.hgc und ansch(K:fknd beslCIl
te Sac.hw:lllet und ISI "·ohl anzunehmen. cUs, cr der Clgcm=n. lang-

117



jährigm Iktrichuung halber mstchdtch die RAO und OSt yerletzt
h:aben durfte. um sich ein fonbufendes Einkommen zu \'ersch:affen,
inZWlschen fast 14 J:ahre bng. ohne janals du: Einstellung der
S:achw:l1teJKh.1ft selbst iSd P:arta angeregt zu h:aben.

Tron:dcm Inzwischen die crfolgn:lch vierfache l\luner seit Jahr und
Tag alles selbst "schupft", das Sorgerecht ausübt und durchgängil{
trotz vier Kindern am \tlrtuellcn Schürzenzipfel noch dazu :arbeitet.
unterlasst der S:.chwalter jede gebotene Sorgfalt zur dgrnen BerCl
cherung ab Abzocker der oUt geringem Einkommen manchmal
d:arbenden \;e.r Kinder in dtt Famllx.

6.3 Kinder- &. Jugendanwa.hsc:haft

Der Titel Anw:alt ist zw:ar gcschutZt, aber auch der Präsident des
Verfassungsgerichlshofcs muss ja kClIle RichterptÜfung haben, es
rdchen d:as 7.citlich unterschiedliche, JCdoch ndni&'C Parteibuch und
die zus:ammengckkmmten ArschbJ.ckcn :auch :aw.

DSA ~(onllu PlOtCnl.5, chem:l1Jge r-achaufsKht und damit Kontroll
In uru für die \'('tene!Jugendinner \\~ und Ist opumaJ vemetzt mll
\'('\Cns Jugendsudttllun Grele laska. Somit wurde die l\LELVI
MORD-Mithelfenn DSA MOIllb PlOtems. Leiterin der KJA In
Wien, mit ihren cha.r:akterlich g10chgeschalteten DSA's Momka
Korber und l\b.rnna S:aygili.

Beruhend auf Vorarbeiten des :aus fo.bg. Holger Eich, Dr. Hcidrun
J-o::ichbcrger, Uruv.·Doz. Dr. Helmuth Ftgdor, OSA Ule H~.sek,

DSA Chnsune Hasdbacber. 10mb Korber, M:ag. Fr:anz l\buthncr,
Or. Chnsu Pelik:ln. DSA Monik:l PintetllS, 0 A Martirut Sa)"giLi,
M:ag. Dons Tillbc:J-WcinrOch und Dr. G2bnek Vart2-KOWllf7ik
bestehenden \'("ta)Cr Arbcitskret~ 5O\\'IC auf ßcsprechungen der
übagcordneten Atbotsgruppe des 6MJ nxn 6.6. und 28.6. 2005
erstellten die Roten Zexkro eine Studie zum Bdstmd des Kindes,
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6.4.1 Amv:ill~

Da Anwalt ISt du Risiko des Suchenden. wenn nicht. 'ta,'1e bereits
als lkschu'erdC' mit GZ 54.036/08 2m EGMR llnhingtg, die RAK
!>ci dc:r Verf.lhra1shMc ruch alplubeuschtt Reihenfolge zuteilt und
ein absolul ungttib"ll(:ter n\\l2lt aus ruchyoUDChl».n::n Gründen
mcht substituien.

Wer Sich emen Amwlt sucht oder gar emen durch Freundc(rt) emp
fohlenen wählt. hat ICm Clgenes Risiko gewihlt und 1011 duu ste
hen. Nlcnunden ist es ,'et\1r~hn., sich schlau zu machen. Nachtriigb
che Beschwerden zeugen \"on fehlendem Imellckl.

\Ver nicht "ersteht, d2SS der Anwalt ein Teil des korrupten Systems
JUloUZ ist, der darf sich auch nicht wundem., wenn seine Fledermaus
nlchtgernde Lust hat, h'Cmde den Richter anzugreifen, mit dem der
noch jahrJ:ehmclang in Frieden leben will.

6.4.2 Moral

Damals u-at noch alles klar, Fncdnch der TORßERG natÜrlich, du
Schclm • ctnhh ,'on der ~10I'21 der Anwalte und den:n Image:

"Räuber, Mörder, Kinds,'enkrber ~hcn nur zu Doktor SJxrber".

Der Text WH n.-at garu und gar sandeswidrig. wie der (gute) Fnoo
nch lUUllCrkt. aber schbeßbch wu Dr. Sperber auch der lettte Ver
tretet" des \\....~DCr "ß~u", etn Begriff, dc:r 50 Ctwl!S Ähnhches
\\-")(' ..Ad,-ok::uenpl:nz" als durfugc= übersettung erlaubt und d2nut
auch den Begriff"RedHsanu~h"um&sSI.

Der Grnndscigneur war rur seine ßnllanz in semem MeuCr, seine
Spezlalk(.'rmmis5e, semen p0tnuencn \'Ciitt ~ treffends! auch vor
Gencht genutzt - bc:kannt und wurde deshalb aufgesucht. Doch
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Drslulb ~l lk Spab... Idee gcnuI

,\: cnn ICh als Fr:w~ ...-OU. cbno gcbr ich nt Dr lo.Jur'"-,lwbnuchtr onrr mc:• .c::n Schan

- <bnn ~'. fU.- mocb ""' lk _ •.

\ba fUr ~bnncr?

DnVnt P ndu mehr und clan aus mdmttn GrUndcn KM bct
IJ'IC~~ ..,,""O;ttt oben.

1::S mu I ein JlCUd "n""'ah:sbtkt her.
p:auc:od zu )CflCJn des Dr. Spcnxr I

6.4.5 RAK

l:>tc R«.hw.n\\'ahskammer (n.x:mtc:hmd 115 "RJ\K" bc:uxhnel) bat
unltt 2Oden::m dJe VcrpfllChNnJt. dJr \\ Linie da Sandes des .\0·
",-altS nt w:th.ruL Du: bnn qr nur, '&~ du- AMc:tC:hu~n ,'om
bundeft-enm Sundud lN~toh 'acu:lcn. ~lcn also Bacb...u
den fUh.rm. Fakrm sur..... und dtcR .1JNtxhwlftCii ~Ikn.

r..~ )C"'1t'1l Ubcbstcn bL ....n. den Ghnbcn 111 dx-~w der
\JToriht an Nm·......rtthJ:~ bem>l· toaltcn. '« ('fttI es dann
nI tpU öl, 'IIOtd es ohndun ;akr ma\cn, ''U für C:llltn \'oOUClCtd

C1' uc:h g--ibb: hat.. Manch Zwrafin liIChc es ,edodI Khon ,c.met,
'lIo"mn C1' das rno drt flnImnaut 'ampr BhusaU$."tt~
Schnftsruck mn cmfxhcm .,.&US\~geruua !lnl_
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bille: noch ms dm rmgclii, ..'Cd ICh zu bIOd bm, du MI dem \kt
und lksc:hJusKn. L'rbmdm ockr UtmIciJm. faauprDm und \'01'

.um. ochIuwg zu begNndm.

Duo och <chmbe, "dazu muI\ dtt danuf lmn.-.,' "'l!'- du>
ICh Z'tlo-U ndn \'T'1"SUbe, 'b adI d-abn rur, ...7..,.,. abzuzockc=n. abcI"
er ..'11\1 schon .. tss."'ft, .... CI' NO~ ckn-cgen baahlt CI' md1
d.och_ .....

\(on \bnchnt Wx das ~ett 8csuchsra:h1 mehr "UJ. wrtI er on
unbcftklrrkS möebte., \'U'Ich das blUe. Warum keine.- rtthWcht und
CI hbchc !'oc:.c 1-iW'nt ancr Bc:"kupuson besteht, .UR dU"
bUtc auch noch aus deinen Fi~ Ich sag es dir ja tcttl, da !J dAS
IK) 151 und du muss doch l'CICh<n. oder?

t\1 llil'ilf bille das un~leltete Iksucll5rcclll zu,

obwohl der SachvcrlfliuKhh"C nlchl. davon KCSagt h:u,
\'.c5halb ICh auch kein VorbrinKt'" eruanc,
_ob~ )CI1lW ane mündhc::hc E,vrt~~~ h2lbm tnaJt.
onc Vcrtundluog. an der man Rtthilic::hcs Gchor ~-ahrt \\urde

nda '\UflStK,"C Miighchkcnrn.,

lhIr bn ~IOTI \tiBm der; ()ell rmubch Ubc:rbaupt c:mnW den
Fuakm antta-n zu 11"1. n, antt Ent~doudullll:z_8 zur \"afm
~ oder dcrJdachm nahe ueu:n. zu wo&n. ohne ....
uulichm \munis.dJauch bn.-chm zu mussm oder ehe Sfwuc:hrra
Ja dtt oe.1 ad ahIunLun zu fUhmL

I. w.ch mrschnl;k bUk poch auch noch ehe gemom.amc Ob
~...'Cd's dann .lD Einem lochltt fw- mac::h 1St, thnn nnch mt'ht
Gdd fW- Wesm &folg man« F>h.,....,... zu~ «hhdlloch
.~ ICh cbnn on Sw1n...lh. uder mchl. bcb5tcs Sdut7.t (>G11?

\\cnn sokhe Kot)l'h:aen wie ICh Ihn~, ISt es dem Vatcr
kin., dau er ietzt auf !IoCincm SGln;Jpunkr stehen bleiben dilrf, uhne
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Da H1"O-Spc:uJ.Ia.t soU aho~ Adu1lcsschne.
litt Prolunln~:ehe Ins opa1UU"

wahn=nd dtt 10,""19

dem Paocntm dac: onbup'dJ:5dw: N:.acpl'lok tettt;'

f. .'\lt'Ck wohl mcbI. anmaI dem bIOdsIm F\W11t .. • DT antt l.mr
bmma CXI&Dm, ~ ~'U au ..Oßrrn. HW:«egcu 'ClliKUIl tpWI_

R.\to.: ~acn aufScm- -4 rtt 8dchcidc - und da 15" I'wR S-46 .<\bt..
I R.\0 gik ..Do<>< fattn Il<odo hoben .... ""'l'i><h '~
flcnmxbung und Bcmn&f. der~ zu ~rkutm"

\Iso M>lJ nach den VonfCU~ CUJ Da"lSmnrln.. pnWtsl dac:
\mlShaftw1g5kJagc. an "CßKhc::~rtthwpemhst~ rmuhm

m:hIS5aChc:: und ctn ImmobdlCn und ~1~hlS5pttu.h I da tnaf
rechl ebenso gut bc:MrrKhcn, wIe - sleOc= oben. on Kranker \"Dm
IINO·Spczi:lhst dIe OpcnHlcm der Ac.hlllcsSt'hnc. vorn Pmktnlogen
dIe Oper.ninn der Iris und \'um Internist das Einselzen der onho
P;UII~hc Kroepbsuk crw.tncn kllnrt.

lkr SlUUbürJta h:1I du Rech,~ Amkd 7 B "G. nlfl:!C-nds
bcnxhtriligt zu .ndm. Auch In der "crg:abc CUlCS "c:rf.lhrt'fUhd+
fen darf dlC5C'S Recht ruche durchbnx:hcn ...'U'den., .ber cknal ~
~t c:bc:s pemunml.

'ln dtt alplnbcll!Chm 'J-M .."U'd ;eder \'Uf1hfUt.ihchr,l(Okrt

~tJbwgtt und ,edr Pana \"CI«' Gc:ndu m KUOOU dwm dm
(,lac:hhutsgtundun pranocnm Il«hcm ,",rlent und t~ cbc:
Zu~ oxh ."Jpfubn tuk~ des \ 11 'laben
tchon a pnao du. ba Uran ndIt IOn., cbB sx:b dtt Rccbc:tc:hua:
Suchende bei drr \t'ahJ .o\.mrUtes dtt aJpbabcbIchcn Zutci~

luntt Der 1t.\1<. ut1lttlI.cnm m \IOd tueht fta den \mnlt K:tnC1i

\'cnraucns ..-ihJm bnn.

Iduo~n \on der RAI( wurde: auch auf d.tt- l·f'lIJ..~. "'"Ie:
denn cin komplett (~ch~blt:ufl'm'Kkr RA SICh beI 9 U.&O(!cn und
7.000 Scltcn in e:lßcn RC\lslunsrdcul"5 IOnerh2lb \"on thcorcusc.h 14
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Tagc:n ~lnlescn soll könncn, um kurrelae Arbeit zu erbnngcn, (hC$,
otw.uhl p:lrallel schon 3 andere AnWlilte un ocigiruu' sc:lben Vcrf-ah
rm t2ug pesen sud

Es kllnn nur gehen:

• Diese a1phalxlischc Zuordnung \'erstößt gcgc:.. Arokd 6
EMRK

,

• Eijy fat~1qttc: VcrgutunR erhubt dtt P:lnci. den \n...·alt
Ihra ehrlichen Vertrlluen 7,U wih1en.

• 'ur eine \crfahremubbc~ ftononetU~ cntspneht dem
Gk-tch~ dass tcdc Pano gkxh"'-enlR \·atrt:tO'l

sonbnn.

• OIe AufglJ«kNRJ.; der An~-.alte nKh Fxhj,>cl>tcren ISI

..~ """'-cndog.

• ZuceiJ~ erfolgen mncrhalb der r~btealatenalplu'
betlsch

Durch C'U'lC:n poletllJClkn hch·Diktwttcn. der noch duu 10 C1ntt

tur den SU2r.s~ uru..onU"Olllctbattn An wxI onem ,c:rdcrl:ten
Vorgdlm 7:UgC"\~ .,rd. In semem kbclIsbestJl1'1ItlImdcn -und 
knuschen raf-)Vcmhren "enrecm %U wt"Rkn. emspncht NI(.IIT
der .S<'2fTcoglcichoot" gcmiiß Aruk~1 6 E.MRK

Die TalSXhc, dau sich ."C'dcr VfeH noch V,.,<;II an ehe: lksum·
mungc:n du I~\IRK halten bev.'eIsl, dass terroeh ooch Immer
nicht du:: msctzung der Menschenrechte resp. der B.1RK Im Vcr·
f:ts5un~'SrangernSt nimmt und gemill Artlkd 13 EMRK kan~ WIrk·
urne BcK.hwc.rde mögbch 1St. Dahc:r SInd dK Anikd 6 EMRK 10·
haltbeh und .\nlkel 13 MRK ma~ 7.ustandlgcm Gmchuhof In
Oste~lch schon s)"!itcmlsch \"erkttt.
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6.-1.8 Disziplin:ust.tut

ZI,IS c:ffizrnrm Kontrolle dW'Ch c:ax ..-oDc:ndc: R«hlsam..alt...um
ma pb<" 0azipIaunwut "" ~i1t< und Ruh"",
",-Muam."intt - DSc

1(1;&'.....· '* • .s+ "f-f)fd"-ß&r__ "",itd':!-----InW--&"'!"'--- I ,,'.b••
r::Aft.., _./'Wdrw Ja $'." , ,,-N,;t. ....,,,. l>u#
. h',p..

Dtcli anzuhalten t.u «Z'A1.n,..,"C:n, duu bnucht es abtt ..be,.... "'"'k: der
Volksmund 52gt. "so ausprcc:hcNk Zl\'lkou~ bC'I Personen,
welche schon bci der ~'ahl da Su.ndcsn~rt.n::tc:r!lOlchen :lober 5Ofon
tum Nachtcil gereicht - Khlicml h b>chl's ums l.lll~m:tchu:- Geld.
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7 Staatsanwaltschaft

Die Suatsanwaltsehaft besitzt in lerreich das Anklagcmonopol.

Allein in antrngspflichtibren Verfahren, beispielsweise bc.i einer per·
sönlichcn Belcidigung, k:mn eine P:mci gegen ihren Gegner direkt
"erh:mdeLn, oft ist don die Ik:zlrkssu.'lIsanwaltsehaft wegen der an
und für sich rechwuathchen Lappalien nicht interessiert, tellzu·
nehmen und cbs Verfahren "on AmtS \\-~ zu übernehmen.

Ansonsten ISI kem Ankl2ger zugdas~n, die Hlttll.rchte der StaatS
anwaltschaft WIrd zum Anws genommen, sie als sauber zu oc.:eich·
nen, ....·cll VleiC ebenen extsueren. In Wahrheit ISI aber eine straffe
Führung besternt, alle politisch oder winschaftlich inlercssantcn
Aspektc in Fätlen striktest zu kontrollicrcn.

Somit ,·crsucht dlc Staatanwaltsführung die Republik sclbst heimlich
zu steuern und me wesentlichen Lobbrs haben diese Geheimrcglc
rung bereits untc1'\\"llnden und/ode.r andeN-eiug Im Gnff.

7.1 Hicrarchie

Dic Staatsanwaltschaft ist streng hterarchisch o'l,ranisien.

\X'eisungsrechtc licb'Cn in der aufstcigenden Führunb'llhiernrchic
sowie im Bundcsministerium für Justiz, bei der Sektion IV, Straf
und Gn::tdcnsacllen.

Der gebürtige ObcröstCITCICher Franz Plöclll tn.t oacll dcm Studium
dcr R«hu\\;ssenschaften und der IUchlerausbildung semen Dienst
als Ricllter und Suatsan\\'2lt in Linz an. Von 1993 bis 1997 war
Plöchl Stellvertreter des Leitenden Oberst:tats:mwaltes in Lin;,., ehe
cr 1997 in die Generalprokurator wccllseltc.
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Im Dc-.u:mber 2(X)6 übernahm ~r im~rimisrisch di~ Ldtung der Sek
tion StT:ilf- und Gnad~nsac~n im B~IJ. ?Iöchl ist \'erh~lratet und
Vat~r von zv..od Kinckm.

Somit wechsdn d~ fragwiirtbgm Gesuben munter zwischen
G~prokuratur und Mjrustenum hin und her. Ocr junstische
Inzest ist für jedermann ersichtlich.

Zusammen ergibt d~ B~IJ-SflUtsanwa.llSChaft.v~rknüpfung ein
klaTCS Bild des politischen \'(,IUkur-Straf"erfolgung, wekhe sich m
den Verfahren~n feht-Schwan: oder Nfeht·RoI au.sdfÜckt.

7. 1.1 Bczirks-Sta:l(sanlvultsch•.,ft

Eher cinc untc~ordn~tc Stelle im Fall der Anklage, nimml jedoch
die ßczirksstaatsanwaltschaft bei Anklagen gegen lügnerische An
wälte und damit Übler Nachrede ihren Platt im Geschehen ein.

Obwohl sie \'erpflichtel wäre, 501ch~ Machenschaftcn der Maulhu
rcn des Frauenhauses, w;e Mag. I:.:\·a Phz odcr Dr. Hclene Klaar mit
ihren Trpen Mag. Norbt:n Marschall, der sogar in Strafgcnchts"er
handlungen ws Publikum beleidigte, gedeckt vom Richter Dr. Gcr
hard Pohnen am LG für Strafsachen im Fall GZ: 132 BI 44/09p.

7. 1.2 Üble Nachtrde

~r An\lr-a.lt der Pri\"al2Oklib'Cf1n Mag. Norlxrt Marschall hat In
semem Plidoytt In höchst beleidigender, diffarmcrmdcr und dis
krroltlerendtt Weise dtc mehr als 12 anwesenden Zuseher d~r

Volköffendichkert m vonal2uch Übler Nachrede iSd § 111 StGB
beschimpft, damit dem Anwaltsst:lnd schw~rst~n Schad~n zugcfUgt.

Richter Dr. Gerhard rahnen hat di~s, ohne ~s auch nur ansatzweise
7,U fÜgen und die StT2ftat während der Verhandlung iSd § 235 StllO
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zu ahnden, zugdaSSt:Tt. wohl in S(:iner Ansicht, Dr. HeLmt: Klaar zu
schürzen und )t:dt: Ihrer Srra!Ulen zu IxgUnsrigen.

Außerdem lut Dr. Gerhard Pohnert In offener Verhöhnung der
ßundt:S,"cmssung und der <brin enthaltenen Garantien fiir das Volk
als Souverän zugunsten seiner Freundin Or. Helene Klaar zugelas
sen, sich zusätzlich bei der Beratung Stören zu lassen,

dies neben der T:usachc, dass der rosarote KraW1luenhaltcr
Mag. Norben Marsch:lIl die mehr als 12 Zuschcr, darunter
renommierte Pressefotografen und Obleute "on mehreren
Vätervereinen als "abartib'Ctl Panclub" brzeichnete, welche
Klaarschen Verfahren als "E"cot5 feiern" würden.

Diese öffentliche Verhöhnung der StPO und der Buodt:S,·e.rfauung
durch einen ..Anwalt" und diese öffentlichen, vorsät7:lkllen Beleidi·
gungen und üble ;'\Iachrroe billigende Riehter des LG Smfsachen
In einer Strali..erhandlung durch den Rosa-Lila Knwauenanwalt
Mag. l orbcrt MarscluU erfordert neben der amsweg;gen Verfol
gung laul S 233« SIPO zusätzlich auch die Disziplinanmzcib"C ge
mäß DST an die RAK WIen.

Die ßezirksslaatsanwahschaft schweib'1 - bis heute - dazu.

Eine Kriihe h:lckl der :lnderen kein Auge aus.

7./.3 Stauts:urw:utsch:Ji

Der Fall StA Andro ZcIOlh-Jan:ach 15t em erschrcckendes Zeitdo
kument fiir die Arbeitsweise der swtlichen Ank1agc-~lonopolisten.

Ein Kind wird durch die Jugcnd\\'Ohlfahrt rtthrswidrig (FcstStcUung
der Volksanwalt5chaft) der Mutter enu-.ogen und wird im L:uw:les
krankenhaus unter der ..Obhut" der Jugendamtes Wolfsberg unter
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Erib. Fddeczer \·~r1etzt, erIc=Kk:t zusatzlich PTBS. llIs es zu einer
f:llschc=n Ausuge \-or Ga:icht ",-ochmbng .,moti\-1ert" \\'ted.

Der ~rst~ Vizc=prisident der Richtc=ry~reinigung, Mag. Manfml
Hc=rmhofer, Richter lks LG KJagenfun, geb. 1964, sic=ht zu, wic= di~

(inzwisch~n pensioni~n~) Swtnnwiltin, Andrea Zdoth-Janach. vor
seinem Gc=richt das Kind schlägt, w~lI di~ Aussage nicht wunschge
mäß lau[~t. Auch dic= Muttc=r c=mgehl nur knapp titlichen Anb'T1ffc=n
der Staatsanwaltschaft.

Denn kc=in Geringerer als der schwere. gewerbsmäßih~ Betrüger
Univ. Prof. Dr. Max Friedrich, inz\\;schcn welrwc=it berüchtigt rur
seine falschen, kriminellen und p5)'chologischcn Gutachten ohne
gerichtliche Zertifizlc:rung. spidt auch in diesem Fall die Ilauptrolie.

Bis dato gibt es in~ Fall k~in öffmtliches Vcrf1lhrm, sondern
nur Interprt:t1luonsn~nuche S~ll ns des 8:-'IJ. D;u Srstem schüO't
seine Verbrtther bis zur Beihilfe bei MORD WIe 1In LUCA c=tc.

7.1.4 Of1jzj;udeJikt~

Eine Post-Traumatischcn Bclastungs·Störung ("IYf13S'') stellt einen
absoluten Asytgrund dar. weil diese nur dureh ph}'!ische oder psy
chische Folter entsteht, und unlx:handeh über längere Zeit chro
nisch und zusätzl.ich unheilbar Wlrd.

Zwei Arzte diagnostizieren "IYfBS" ein DDr. mro. Fischof bei
Mag. Her\\ig Ibumganner, ein Dr. :-'12x Friedrich bei der \'on Su\
Andrca Zcloth·JanKh geschlagenen Zeugin, Cln Kind. bei beiden
wird die Dl:lgI'IOsc bcstiitigt durch SVA GW Arzt resp. dem Landes
Krankenhaus. Was passiert nun?

Der OGII spncht bei JTfBS von schwerer Körperverletzung mit
Dauenchäden/Folgcschädm • daher zwangszugverfolgc.ndes Offi
zialdelikt. des schwerste nach dem Mord. In heiden Fillen werden
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jedoch d~ PTBS Folterer nicht \'~rfolgt. sondern ehe Aufdecket der
Sm.ftllten der dn~rscits RKhter :mdc:n:rsc:its Ju~ndamt und bei
beiden zusätzlich noch ~n~ d~r Guuehtet.

Natürlich verfolgt di~ StA k~in~n Betrug, keine Falsche Zeugenaus
sage der Aufuagsg\l[llchterin Or. Sigrun Roßmanith, weil die Richte
rin Maß. Sonja Weis ihr die Stange halten muss, Fakten werden
nicht erhoben, weil sonst das gan7.e kriminelle Gebäude der Or.
\'('emer Pürstl und Dr. Max Friedrich. der Beuügcr-Mafia wie ein
Kanenhaus zusammenhncht.

Jedoch nur das Gutachten ist ein Bcv.""eisminel, der Gutacht~r i~'

doch ist Zeuge und die FaI.sch~ üugcnaussa~ durch Dr. Sigrun
Roßmanlth. im Protokoll der Ilaupt\'ertundlung ist öffentlich gc.
stellt rur jedennann zum Nachlesen der Straftat, ebenso )ene des
i\lissbrauchs der Amtsb'CW'llt durch die bestochene, korrupte Mag.
Eva ßmndstetter - alles im Forum zu www.Genderwahn.com.

Schwert: und gewerbsmäßiger Betrug durch die nächste Gut:lChle
rin, nachdem d2s LG Slrafsachen schon mit den Schwentbettü~m

Dr. Max Friedrich n2ch Dr. Heinrich Gros! brilliene.

In beid~n Gerichten also Dr. Mn Friednch fen im Geschäft mll
seinen mehr als 1.500 bctrüge.ri5Ch~n, psyeholog;sch~n Auftra!,rsgut
achten, 2usgduhn in etw:a 5 bis 12 Minuten.

7./.5 Missbr:wch

So etwa werden Stellungnahmen wie oben \'on mündigen Bürgern
kommcnticn. Es ist nicht anzunehmen, dass unter dieser Rcgi~rung

sich et\\'U anden.

Faktum ist,
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die OGH-Enrscheidung zu 15 Os 127/07a erklärt :msdrücklich das
vorsätzliche Zufugen einer Post-Traumatischen Belastungs-Störung
(.,PTl3S'') als eindeutig schwerc Körpen:erletzung mit Dauerschä
den iSd § 84 fStGB, wenn daraus eine Berufsunfahigkeit des Opfers
entsteht.

Die SVA GW Wien hat beim Antragstellcr und Kläger ausdrücklich
das Vorliegen eines Pl13$ bewiesen, die Bcrufsunfahigkeit festge
Stellt und dic Pension zuerkannt. Somit stehen dem Opfer sowohl
Schmerzensgeld und SchadenersarL zu, als auch die strafrechtlichc
Verfolgung der Täter, weil § 84f StGB Offizialdelikte darstellen.

Weitere Beweismittel

Als weitere Beweismittel werden durch amtlichc Bcischaffung bei
zubringen be:mtragt: die OGI-I-Entscheidungen 13 Os 159/07t und
15 Os 127/0720 sowie die Akte 5156 180952 der $VA GW Wien.

13 Os 159/07t ist neu und bc::stäcib>f. erneut die T:nsachc, dass lyrßS
eine schwere Körper'\'erlcrLung darstcllt, was die OSu\/StA Wicn
verbrccherisch in VORSATZ zu vertuschen sucht, d:lss OStA J-1R
Mag. Gcorg Karesch scine Busenfreundin weiter schützen kann.

Die $VA GW-reststellung dcs durch die Straftaten der Beklagtcn
crlittenen PTß$ sowie der Ausdruck dcs RIS zu Entseheidtlllb'Cn 13
Os 159/07t und 15 Os 127/07a des Obcnilen Gerichtshofes, wo cr
lyrBS, diese "chronische posttraumatische ßelasrunb>sstörung
(schweres Trauma) als eine schwere KörpcrverlerJ:ung (§ 84 Abs. I
StG B) erkennt, zeugen von der Beteiligung der im Amrshaftunb'S·
verfuhren bc::lanb>f.Cn Richter an der schweren Körperverlctzung des
Opfcrs iSd § 84f, und wird diese Strafanzcib'C daher ausgeweitet auf
§ 84f iVm § 5, 313 SIGB und gleichzeitig wird Strafanzeige gegen
den Beteiligten erstattct, weil cr in Verhöhnung des § 3 StPO agicn
und Schwerstverbrcchen in Erfüllung des § 299 StGB iVm §§ 302,
313 StGB zulässt.
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Die Behauptung des ebenfalls bereits angezeigten l\bg. Wolfgang
Pekel, StA Komeuburg. ..der OLG-Entschciclung über den Wie
deraufnahmcantng haften weder formelle noch materielle Mingel
an", zeugt \-om schweren Betrug. den diesa- 5tA zusatzLjch vorsätz
lich begangen haL Und wird die 5trafanzcigc auch auf S 146, 147
iVm S2,.5,12, 313 5tGB ausgedehnt, weil der in Innsbruck angemel
dete Schaden .. Millionen Euro uberschreitet.

Es zeigt SJch wieder einmal cindcuug. dass aStA und StA Im Ver
bund mit Dr. \Verner Pürstl, Gencralprokur.uor, sowie dem Leiter
der Su\ im BM], Dr. Roben Jirovsk)', VerbfC'Chen gemeinsam mit
Sl2atsanW2lrschaftcn in ganz uerreich auf (partci-)politischen
Auftrag oder Eigcninteresse hm vorsär;.lich die Verbrechen der
Richter und St:'I2Isanwälu~ in den angezei!.'ten Verfahren decken.

Daher wird Strafanzeige auch wegcn des Verdachtes dcr i\liltiitcr.
schaft bei Amtmissbrauch UND schwerem Betrug se!.'Cn Dr. Wer.
ocr Pürstl, Generalprokurntor, Dr. \'Verner P1cischl, OStA Wien und
Dr. Roben Jirovsky, ßt\IJ. erslallet.

DIe SraatsanW2ltsehaft und die Genchtc sind iSd § 57 RStDG nicht
bereit, zum Schul:Z des Kjndcw"-ohls umgehend zu handeln und
h2ben Ihre Rolle zur Sicherung. \'('KderhersteUung und Gewihrteis.
tung des Sozi:llen Friedens straffC'Chilic.h indiziert nicht ausgdiillt.

Wenn dcr Leiter einer Ol>er'lwtSan,,-ahschaft die Strafverfolgung
elfl(:S potentiellen Mörders wie im Fall LUCA bei nachgewiesener
o A am Leichnam des Kindes ungestört und 2lIein be- oder ver
hlTldem boo, ist ein effiziente Kontrolle drin!.oend geboten.

Freie Hand Tur Missbrauch und Mord unter Fttunderln
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Die oben cbrgestd.lte Re:aJitu in der terrdchischen justiz läm
frde Hand für Missbrauch und Mord für Freunderl der Obentll2[Ji
:tnwaltsleiter bei Billigung durch die Politik und ckren oberste Ver
tretet sprich Kanzler und Miruster.

Da- Venbcht einer Affäre ..DuU"QUX" nach dem Ikkannt v.'trdc.n
der dnnen D. A am l.cichnam des Babys LUCA liegt :tuf der Hand,
denn NormaJbii~rwerden nicht <krm:a.ßen "or emer Strafverfol
gung so konsequent geschützt, WIe der ~-dte polcocielle Babpnör
<1«.

Die Untcrlassung der konS«Juenten l:msctzung der ~lZlichen

Regelun&ren in der SlIlQ bc:züghch der Opferrcchle stinkt nach dner
Weisung und Korruption im großen Stil. Die faktischen Maehlhabcr
agieren ohne ~Ie Kontrolle durch das Parlament.

In allen Fällen werden ~Iensehcnrc<:hte vorsärl.lieh ignoriert.

Offensichtlich wird die Abschaffung der in der EMRK festgelegten
Rt.:chte und Freiheiten der Menschen angcstrebl und beabsichtigen
insbc:sondere jusuzministerium, Swt5anW2hschaften und Strafbre
nchtc

• weilcstge.hcnd dic durch die EMRK garantierten Rechte
den Opfern einer Straful und dcn::n Ange.hönge.n WIllkür
lich zu ,·enr.·cl&ocm.

• die Rcchtssprechung partei. und justJzpoliusch genehm :tn·
zuwenden und

• hilft das jusuznunislenum als emzige. der Smwnwaltschaft
gegenüber wcisung5bercchugte Stelle,

o pclitisch genehme Einschränkungen der Rechte
und Freiheiten willkürlich anzuwenden.
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7.1. 7 Sonder-St:utsamvaltschafr

Sie ~'urde i1s mor:alisches Feigenblatt Jnswlien. dass die internatio
nalen ßesch~'erden über die KomJption in tem:ich kur-l. yer
stummen mögt..'fl.

M:lg. \'('i1ter Geler - der kOmJpte Ldter des Sonder-StA "KomJpu
on" und duekt \'(Idsungsgebundene des Kindcnnömerhelfen Dr.
Werner Pldschl yel'riü in seiner Stellungnahme zu 2 St l04j09p
vom 6. Juli 2009 die \'<'eisungsgcbundenhcit. welcher die St22tsan
wilte mit Anklagemonopol unterliegen

Dtr (/ofJnlfj, dms dit blllStt/blll!. ob"t ßtgrii"dN,,!. nftJIgt m: g"''''
dtt uM.! bloJkI1l U"lmtiindms du /I"!{!i.!!n; die "iihrrr" Em
scheidungsgründe sind nu",lirh im Tagebuchftslf!halttH, in
u'tkbts dtn Parttitn Mtr Opft.'rll keine Einsicht tl/s/tb/

Die Rechtsprechung des kOmJpten Dr. Werner Plcischl unter der
Fuhrung der UMJ "'l2g. Claudla ßaoolon-Onner erfolgt 21so 12ut
dem nunmehr öffentlichen eestindnis des Mag. Waher Gerer auf
Weisung. In welche dIe Opfer keme Einsicht haben sollen, obwohl
~ SS 65ff StPO die Rechte der Opfer gende dahmgehend erweitert
wurden, d:!.ss Ihnen ALLE Infonnauonen über \'(/eisungen zustehen.

Hlennlt ""'-erden Gese:t7.c: außer Knft gesetzt und Wlrd Im Sinne des
Verbotsgesctzes durch dae KOmJptions-Stuts2nwiltSChaft 2g)C-rt.

O~ Tagebücher können namhch nur Im Falle etneS Amtsh:!.f
tungs\"C~rfiahrms mit Sch:adenersal221lspruch vom Opfer erstmals
angesehen u·erden.

7.2 Generalprokur:uUf

Oie Generalprokur.uur ist zuständig zur Behandlung von Beschwe
rcn zur \'(Iahrung des Gescrl.es, aber 2ueh fur die Wiedcr.l.ufnahme
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eines Verfahrens, wenn durch dteses Verfahren andere Täter bevor
zubrt oder benachtcd.lgt werden sollten.

Lkshalb auch in der bnsamen F~. warum die Ehcg:utin des Josef
Fri121 um-erfolgt ~bbeben iSI, die Kindesmulter \"On LUCA ELIAS
jedoch nichL

Da ;cdoch der bis fkzember 2006 ,-erantviunliche l.ener der Sekti
on Straf- und GlUdcnsachen Im Justizministerium, Dr. \'(-'erner
Pursd, 2007 zum Genera.lprokurator ernannt \\l.lme, lässl sich an
einem Fin~r abzilhlen. warum dem so sein dürfte.

7.2./ W"hnmg des CesL'/%cs

Das ist die eine Aufl-,oabc der Generalprokuratur. Sie ist verpflichtet,
die Wahrung der Gesctzc hauptsächlich in Strafsachen von sich aus
zu ubcrwachen. antragsgemäß zu prüfen und dem OGII ggf. Wie
denufnahmeanträb'C vorzulegen.

Die andere Aufgabe Ist bei Verfahren beim OG! 1 die Rolle als der
Oberste Staawnw211 der Repubhk wahrzunehmen.

7.2.2 WicdCF:Iufnflhmc

Nach der stindigen R«ht::SSpnxhung des OGH-R«hlSprcchung ISt
tcde \\'"rtederaufnahmc mit neuen ße\\-eisen vor der VolksOffendieh
keil zu führen.

Rechtsua des aCH - Obersten GenchlShofes: RSOlOI243 vom
19.05.1994, aus den Emschddungm zu;

120,62/94; 11 ü> 16/95; 1 Ob 101/04,

ßti Priijllng du Fragt, ob rint", "tNtIt Ba'tiJ",iltt! dit EignNng !(?I

Ieomml, i!I tintrftir dtn II1irtitraNfnohmsnrbtrgiinJn.rprn SO(hl'tr-
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holJJMtrltibt"l. !(!t §/nIlgDl. ul "idJ/ anam lJ()~htIt als N' tkr

RLkra"iP'i!'I"I. '''''' ßnnuo"~,, in tkr HaJlphorrlJo"dlll"g.

Dia bttIntUI, tI4 IM RAhIWll Ja U7iedrrwtfilah_mjahmu nne
&lIrltilllltg Ja Bnw/nmJ lilta (~boh1ft1l) INIinf Bn'tulllllltls
1I11!(!t1tisJig iJl; nile mkht Winlli-trg ul "t'-tbr Jr", tr/wI"t'llint
CtridJl NXh Jr" tIlU ültmitbiKIN ShuftttJahrrtrnrdH bJNmdxn
iklt C,.Msä~ tItr MlilldlidJluilllllJ U""';fltlborknl twbrhollnl.
D,. ii~r Jn. IPittlmutj"J_Ualflrug mlsdNiJnulnl Cmrhl ul tft,.

hn-j«k I.VJfl,frij1"lt Bn."iJ1,.,mJil!'~ ,'tr""brt.

EllfJdJtiJNIIgJIo.1 OCI11S.06.2004 1 Ob 101104J

IIJ1r. ßti Priijlln..~dtr Frogt, ob "ltt", ntlit" BtIl"iJmilltl di, b!."Ii~

iJlleßlNI1Il, ~ ti""flir dt" l/"itthmlljulhl1llll'trbtr"H"Jligmn Joch·
t'trhtllllbtNrltilJlNg ~ l!1"II..P.fII, iJI "ichlll1ldm '''''ZN,gtht" (l1J bri dtr
RLltt'llniPriijJl1'l. ''ON IJtu'tüanlriigtn in dtr H(mpII'tmlll/(lIl1f1g.

Dits WdtNltl, tft,f im RAb",tll du Il7if(kmJIj1Ulhlll,,~hrt"ltint
Ikllrltibt"" "s BtniSll'trttJ tillts (aNgtb61tlltll) "tlit" Iknisl1lilltls
1I,,!(!tlänig isl. (f2)

Die Landesgerichte halten Ich In keinem Fall dan..n und deshalb
werden den:dt Hunderte \"on unschuldig ,'cruneiltcn Strafb~f:IO~,'e

ncn "cnnutet, davon manche In j:lhn:langer I-Iaft und ggf. sogar Im
MaßlUhmem'ollzug n:lCh el~ n:toch",'Cislic.h falschen GUtlchtcn.

Die schenen Fille erfolgrcicher \\'iederauflUhme betn:ffen Pen<>
nen, welehe ein Cmfeld besitzen, du sich dic Schweinereien der
Justiz rucht ~f:illen lasst und korrupte bzw. unr:i~ Richter Wie

Dr. ßngilte Kunst oder Dr. Leopold Vdgl, OLG \'\"ien, an den
Pr.ln~r S[cUt.
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7.2.3 Sonderf2lJ IVImpusch

Schon l:l.O~ werden Mjnater vtrmutet. durch den Autor sogar, dass
die Justizmafia um Dr. \\;'tmcr Pü~tl und Dr. \,\'emtt Plei.schl darin
tJcf im'ol\;en Sem dürfte, \\'aS imnw:r ab(.';ng In den
Vertusehungsf.i.llen Kampusch, lUCA und Fritzl, inkl.
1\I0RDDROH 'GE

9. AM;J.l1I1 2009

Winr roTS) - Kltnlkffikt 111 dtr Cmun K.m.tf»tuh: Die 2 t-lahrigr
"I i" ubt'"1!jabr. Das btltHlljt~ tkr tJxlllaR§ Priuirk,,1 rk$ 0
btnltn CmthMJ()ju lind MIIf,/itd dtr KnmpIIJ(h E,uIHI"""l,J
KJ;",miu;Dft, Johallll Rtr.tt"I.

N(l(htltlH KOIHmimDIIJ·Cbtj Ltdll7g AtlllmD/i( 111 der CallJlI Zllkt!(J
fir 117irlJlI Jorglt, J(hrtibl 1~!tN' nun in rint/n mthntitigtn, btll't·
gtntllll I3ritJ an OJTE:.RlU:3.ICII (Sonnlags·AuJ!.tlbt): "VOfll'l"g:
Il7ir jiirrhllfl IIIlhl$ Hlrbr ab in tbtigt" jabrtn nne Ztilll"/!/'Ntltlllng
du InhalIJ: ,J\'a/aslha KoHlpNKh tol all.f!!jllntllll' odtr ,Na/aJ(ha
KnmpNHb IQtllkh .'mtnglil(h.'"

LuI/~I hJ"IIle '111 l"rittrrr Milliit" NtlIasma lIalh t/t", Lt
btll InXhtnr. /11 niMM Sthrribtll trlaII/trt "' 1/" Dtlai~ II'tlTJIIII "
II"J Ji, f<m,,"'I'uioII .rhtJtHltl tlarall ~ftlll, Mu W~11I.( Pnidtl
pilWIlig allnlt.(lballtltlJ bal.

NidJt lUd dUAM~ ,,"" U1t1!" mllitlassnr Ihll Z" ditl« AII
1Itlimtt. ~I btlDfl/, "tiaJs tkr Tatpla" tiMJ E.i1t!{!lliJlm, ';11
Ki"d;" mI!oMl'At Ctbittlltil "Mt. ullul§lnIhtll, /u _j/nInJlJtIJ.
bann KmJtfab~1tf. Z" tIItftihrtll, ti/fit, MllrtaRJnJt'h lI'Orr. ..

U"t/ er trItJart, tiaJs"" IltÖf,lithtr Mittiter »'Obi Z" all"" fiihit, 1I'iirt,

rkIIn "tillt PmM, dit .iihnnJ tItr znt der Opjmtbha"!lS/ui/ lIit
dtrlJolt gtmnllJiJHI ",it I'rikJopilll"d tlml Tatopftrgmht" lI'IIrrk hat
a/e'{!nlllitrlt" ErIdiiTJI"..(lbttlarf'.
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Ein Mit/tiltr krütnle Itli/lieh nichl tUmor r!'riidel(hrte!un, Nolol(ho
ZN MIm, btt'Or nt dit l,an~ IlYahrlJtil ans Uebl bringl "BtfiirchM er
btispieJm~ise itglNdM'01tn finma/, das Opftr leönnlt die t'OIIt IlYahrbtil
iibtr srin Se!Jieksaltm'(1 mtdial t'tf"4'lrltn, leii"nltlS sith r!' flnausit.
rtfldtm Handlllnl,sbtdorJmlsehlitJftn", schrtibl Rzts:tu"/.

Dass Nal(lJeoo Kamplmh bishtrulbsl "iehl die l,a,,~ IVahrlJtil (INS

Uchl bmehlt, sitbl tr so: "Miigliche MOhl't fiir btN'NJ1lt IInIl'ohrt
Angabtn sind dlNkbm: la"yjrishge An"äbtnmg an dit T;i1er (SffXk
holm.Effikl), aNjmble J)",e!eaNsiibH"g d"rth tintn hisbtr "iebt bt·
langllfl Tiil", Dttung t.'On Jmp/i/eßtiont" n(lbtsftbtnder Pmonlfl.
Also (lI/eh im Fami/itn/erris lVtllllsebas kii"nltn U"gmimlbeilm in
der CaNsfl bisher"oro nithl ans Uchlgtkommlfl stin.

Und ~JtlI'IIi/J1 btfligt Kntlk alt dtr .l"ftiatStlfflYllfJdJofl: "Nicht tw erJ.:lti
"It ist, fflllJ die F,rmillllllf&SI'mllllll'Of'llllt& '.ffrltbttr NINftrlJin bti tintIW Lti
ftlfdm QbmfaafJaJfllWf bki/Jt, dtr die J'OIt k.nitt;'wlpoli?plkbtr Stift tlf',gr
"l.ftlf E""illhmgnnillilfif''t:n ins t.N!Jtrlitht !{jtbl."

(ÖSTERREICII Chefrcdaktion)

7.3 Volksanwaltschaft

Dr. Certrude ßrinek ist als aktuelle Volksanwältin verantwortlkh
fur die Bearbeitung der Beschwerden bregen die Staatsanwaltschaft.

Das \'on der Staatsanwaltschaft geschlagene Kind hat PRßS erlitten,
Mag, Iierwig ßaumb''lUtner auch. Also wäre es vorgch>cben, dass die
Volksanwaltschaft bcidcn Opfcrn gegcn die untätige Staatsanwalt·
schaft hilft. Fehlanzeige, den die korrupte Dr. Genrudc ßrinek wür
de damit dic uwine auslösen, welche das h'Csamte Mafia-Netzwerk
des OStA Dr. Werner Plcischl mit seinen Kinderschändern bedroht,
was nicht im Interesse der OVP lieh't.

7.3.1 Körperverletzung

Wien, 14, 2. 2009 GZ, ViI-ßD-J/041-ß/I/2009
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Sehr geehrte Fr. Dr. Gertrude Brinek,

mit Interesse habe ich Ihre geschätzte Antwort vom 12.2.2009 auf
meine e-Mail vom 26.1.2009 \'emommen und werde Ihnen sowohl
Ihre offenen Fragen beantworten als auch weitere Erläuterungen
nunmehr öffendieh stellen, damit die Osterreichische Vätergemein
de in ähnlichen Fii.llen sich auch direkt mit dieser Bezugszahl an Sie
wenden wird können.

Im Forum http://www.Genderwahn.com werden alle Kommunika
tionsinhalte offengelegt mit Titel "PTBS: Verfahren Volksanwalt
schaft - Dr. Gertrude ßrinek"

"IYfBS" - bekannt als Post+Traumatische Belastungs-Störung ist
laut vier inhaltlich zi\'il- und strafrechtlichen gleichlautenden OGH
Entscheidungen eine schwere Körperverletzung im Sinne des § 84
Abs. I StGB. Etwa 33 Beschwerden zur Wahrung des Gesetzes,
sowie all die vorangegangenen Strafanzeigen b'Cgen Dutzende Rich
ter und Sla:usanwälte habe ich als dadurch betroffener, geschädigter
und von der SVA GW als dadurch berufsunfahig erbnnter recht
schaffener nÜ"b'Cr benötigt, bis dass diese korrumpierte Justi7. nun
(mir zugeb'llnb'Cn) GESTER in der Entscheidung 18 ßs 455/08f
des OLG Wien ~m Anhang) dies endlich in Berücksichtigung der
seit Jahren bestehenden ständib>cn R<."Chtssprcx:hung des oe \-1 attes
tiert hat (siehe Seite 3).

In 13 Os 159/07t sowie 15 Os 127/07a erkennt der Olxrste Ge+
riehnhofes die "chronische posttraumatische Belastunb1Sstörung"
(schweres Trauma) als eine schwere Körperverletzung an. Dadurch
liq,rt ein staatsanwaltlich zwingend zu verfolgendes Offizialdelikt
vor. Diese EntScheidungen stehen in engem Zusammenhang zivil
rechtlich: 2 Ob 120/02i, 1 Ob 200/03y, den zwingenden Schaden
ersatz- und Schmen:ensgeldanspriichen und -Forderungen daraus.
Diese will mir das OLG Innsbrock in 14 Cg 53/05x (Klage naeh
AHG) ebenfalls \'erweigern.

148



I
I

Der Missstand, dass cin Sta:usbU.~r und Verbrechensopfer 33
Anläufe bmöngt, ob",,-ohl er d2bd srindig die g1cichl:lutende
Rednssprechung des OGH zitiert. und ~( TUCh mehr als dnem
Jahr und provobntsten VeTÖffentlichungm in einern Forum
http://www.gcndc.n..:I.hn.com dIe kOmJpte RichttTSC.hllft sich duu
be\l,0q;m IiSSt, einen der 0. 33 erstdhen Fonführungs:a.nt~ in
haltlich uberhaupt zu bearbeiten, zaJgt iSd An. 148 Abs. 1 B-VG
unmissverstindlich dan>fl, dass der ~"55Sttnd insgeunu. wie auch
In jedem der bisher mehr als 30 Rille rnll ci~m Rechtsmittel mdn
mehr bekimpft ",-crucn kann, wie auch der ggst. Ikschluss 18 85
455/OSf (vgl. Sc=:i[e 1 - kein Rcchtsrnutcl gern. § 1% (1) StPO)

Dem Fass den Boden schligt wird aber die T:usache aus, cl;!, 5 die
kornaptcn Richter des OLG Wien, Dr. Iierben Körber, Dr. \'<ferner
Rögglll und i\l:tg. Johanncs Jilke auf Seite 3 umen nonchalant ein
F.ach in Verhöhnung der Gcsct'.tc und in Vorsatzstraftat gemäß der
§§ 295 und 299 5tGB (lVm § 2, 5, 12,302 und 313 51GB) feststel
len: "Ermittlungen gegen andere Justh:angehörigc vt:rhindcrt und
deren Verbrechen gedeckt" zu haben ..... könne "her "lIcnmlls Ar
f.,'cr hervorrufen oder den Eindruck, unbocrecht behandelt worden zu

. ..
SCIn...

Damit erfolgt dn öffenthch gc=machtcs Gestindnis di~r korrupten
OLG-Richter, gegen 5traftitc.r In den dgcnen Rdhen b'TUndsatzlich
nicht \"onugchcn und dl~ zu billigen, dlcs bei ~rmancnter Be
Miuptung tkr RKhtenchaft, ihre 50 glaubhafte ••SdbslfCiOlgung"
wurde cffekuv funkuoRlercn.

leh fordere Sie; auf. se;hr geehrte Fr. Dr. Gen.ru&: ßnnck. der Jus
UZmlRlstenn ihrer Partei dnngcnd nahe zu legen. solche umngba.
rcn "R.ldtter" SOFORT zu suspcnchcren und entsprtthcnd § 78
StPO Strafimzcige \"on AmtS wegen durch die Diensuufsicht des
UMJ gcgt:n diesc Beschuldigten zu erstellen.
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SclbstnTstindhch weise ich im Sinne Artikel 7 B-VG soWIe im EU·
Recht nonnient:r Grundsätze zu Gk:ichbchandlung d:lI'';)uf hin, dass
bishuige OGH-Emsc.heidungm zu "PTBS"

nur FRAUEN und KINDER betrt:ffen, und

MÄ...'l ER als OPFER grundsätzlich ungkich behanddn,

W1(: man 211 monem ßeispld au.sgc:zcichnct bewe::l!!en kann.

Somit sind Sie:: gezwungene::rmaCkn "erpflichte::t, an das von 2.11 dk:·
sc:n Fakten im [)(:rail !!eil me::hr als 2 Jahttn durchgingig mfotmiene
Bundcsminisle::riurn für Justiz he::r.lnzuue::tc.n, um dic.sc: unha.ltban:n
Missstände in dieser korrupten Justiz endgültig zu beenden, insbe
sondere deswq.;en, da die Strnfrichterin Mag. Claudi:! ßandion
Onner mit der strafrochdichen Materie intim venraut ist die Verfol
gung des Offizialdelikts verfUgen muss und die Suspcndierung der
korrupten Tatverdächtigen in lktracht ziehen kann..

7J.2 Amu'n Blind

Am 26.3.2009 erfolgte nachmlt~"$ - folgendes Tde::fonat vor Zeu
gen mit Annin Blind - Volksanwllhsch2ft - 'Zustindigcr Sachbtlrbei
tef. In der VoIkuO\nltsch2ft lauft (:$ laUt eigmer Auss2gc (vom
letzten Tdefonat) etw:t so:

Ein Sachborbatef w1c Armm Bild bearbeitet den Akt. Kommt er
zu Schluss, d:us on Fall eIße:: de::r VoIk.unwahschaft gcnehrm Ik
handlung (",-ir sind ja schwarz - Fr. Dr. Genrude:: Brinek) "verdient",
"''lrd dieser de::r VoIks2l1walun erläurrn und vorgelegt zur Unter
schrifL

Solchel':lft werden alle Fä1le:: "ge6hen", dass die Gute (auch offizielQ
nichts weiß von etw:l.igcn (brisanten) Fällen, welche sie nur "be
lasten" könnten. Armin Blind möchte daher entweder erklären, was
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nicht zu erklären ist, einer Brief schreiben oder aber ein Telefon~

sprich führm, indem tt längst Ikkanmes und von der ständigen
Rechtssprechung des OGH nzeptierte \\:'eisheiten wk: ein (dressier
t1~r) l-hmstC'f im Kreisel oder Im Stil einer Gebetsmuhle Gedoch
bezahlL:l) wiederholL

I) Ja - PTBS sei eine Körpen-erlettung und ggf. Resuh~u einer Smf·
tat. Dem/den Tittt/n müsse: jedoch eine di~kte Verbindung zum
Resultat PTBS nac~ \\~rden, einen direkten KJlusaJzusllm
mcnhang. Sonst giibe es kein Einschreiten der Jusoz und keine üp.
ferstellung sowie müsse dann auch die Volksanwaltschaft "(>Usen".

2) Akzeptiert sei: Naeh ICD-IO - Code F.43.0 - der WIIO ist JYI13S
unanzweifelbar das Resultat (auch) f::incr (psychischen) Folter oder
eines anderen, lang anhaltenden TrAumas, sonst gibt es keine wis
senschaftlich bekannten anderen Ursachen. Länger unbehandc1t
wird es nahezu unheilb:u.

3) Der OGH haI entschieden - ITrBS ist eine Stf2ftllt nach § 84 (I)
SIGB, wenn cin ßcrufsunfahigkdlspension daraus resultien und
bcrcchtib'1 zu Schadenenal:Z- und Schmerl.ensgcldfonlerungcn.

4) Der VfGH hat ba'du entSChieden: ITfBS ist dn außer Streit
gestellter Asylgrund.

Somit haben Wlr die Ausgangssituation:

Es f9bt ein Opfer mit JYrBS und aUen VOf2usscl:Zungcn but OGII
Inld. ikrufsunfihigkeitspension. Pl"BS 1ST Resultat mn Straftaten
und fuegt nicht dnFaeh ,·om Oustiz-)flimmc1. DIe mutmaßlichen
Titer und deren Handlungen sind speZIfiziert und lene namentlIch
an~zdgt. Str.tftaten zu § 84 (I) 5tGB sind ein durch die St:tatsan
waltschaft zwingend aufzuklärendes Offizialdelikt (wH: l\IORD)

StatuS der Verfahren
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Die Stuwnw2.hschaft \\'cigert sieh konsequent (auf interne Anwei
sung ?). d2.S Offimldelikt zu untersuchm_ Die OlG-Rlchter "sehen
keinen ~kten K2.US2.I-ZuS2ll1menhang" zu auch nur dnc:m der
angezeigten Taler und \'eN'elgern in allen Fällen, der StaatsanWll!t
schaft die Fortführung ckr Ennndungsarbeilen aufzutngetl.

Das Opfer \1oW verhöhnt und Armin Blind erzählt Scheiße pur, d:ls
em Staatsanwalt den K2.usal-Zunmmenhang beurteilen konne, und
jede Einsteßung zu Recht erfolgen \\'urde.

Dr. Genrude Brinek • Annm Blind - wenn Sk beide versuchen
wollen, die Str.lft21 des schwen;ten Verbrec~ns neben ~lORD zu
vertuschen, weil ihre ÖVP-Kollegm Mag, Cb.udia Bandion-Onner
dabei ein paar Kollegen und Kolleginnen \'or Gericht wiedersieht.
begehen Si heide in VQRSAiL, Beteiligung an der Venuschung
der Richter\'erbrcchen und Missbrauch (Ier AmLSgewalt in Einem.
Dies ergeht per Fax an die Volksanwaltschaft - persönlich an Dr.
Gertrudc Brinek (auf unterschiedlichen Wegen, so dass sie niemals
sagen kann, da hätte sie nicht erreicht).

Sachbearbeiter Annin ß1ind wird aufgefordert, dem Volk, der
tern:::iehischen Bevölkerung zu erklarro, warum er bis dato NICHT
berdl ISt, die Aufldirung di~ Verbrechens Im I :amen der
"Volks"Anwahschaft (ordern zu wollen.

K2.nn es sein, d:lss )an:tnd Armm Blind "mou\'icrt", dlcs zu unter·
lassen? Das ware eine wettere Slraft2t, die ein StaaLS:tr1\\'ah zu \'et
folgc::n häue, O11t dem Smfrahmen \'on 15 Jahren w~n der alten
Regd: "Ein liehlet ist meht besser als ein Stehler"!

NIE~lAND STEHT DER DE.\I GESETZ
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7.3J OpfuschicksaJ

Das von der Staatsanwiiltin Andrca Zdoth-J:uuch geschl2b'C:nc Kind
hat (:lut den Diagnosen des Undesltranltenh2uses ein PTBS erlitten.
Dr. ~Iax Frkdrich hat diese: Diagnose bcstitig. Der Eimng in dcr
Knnkcngcschidnc iSI :luch tuer unbestrinen, ebenso das PTBS..

Armin Bund \1..riß, dass dies der Fall ISt. aber aufgrund der KonSfc:l·
1:l.Uon, dass in Zwei Fällen d)C SwwnW1ltseh:lft zu vCTUncl'en und
Sc.h2dcncnatz in ~llIhoncnhöhc :mfallcn wird. ,"crwclgcn der kor
rupte Miurbciter allein oder auf An\\"C1sung der Volk5:lnwilcin Dr.
Genrude Bnnek die kor~ktc Behandlung des Falles.

Dr. Gcnrudc Bnnck ist also überfUhn der Beihilfe zum psychischen
Kindermord aus niedersten Mauven, nämlich des Rufes der Partei,
Sachbearbeiter Annin Blind der T:nhandlung selbst. Ocr Schutz des
Jugendamtes der Stadt \Vien liegt ihm näher als Kinder.

Somitls! dH: Volksanwaltsehaft

Hure der Fürsten

&

Fc:i~nblatt der Demokr.uj~.
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8 Richter

Ein Witz mag die heutige Rolle der Richter erläutern:

Fragt der Kollege: "na) auch schon im Forum Zu Gendenvahn?(~

"nein (~ antwortet dieser, "noch nicht envischt worden (:

8.1 Organisation

Nach u.a. den wesentlichen Aspekten Strafrecht oder Zivilrecht
organisiert sind die Gerichte. Im Fall "Anklage gegen Österreich"
werden nur die zutiefst betroffenen Gerichte hier angesprochen.

Die Gerichte und ihre Richter sind also intern fest organisiert und
eine Interessensvertretung namens "Richtervereinigung" vertritt ihre
Belange gegenüber so Vielen wie auch der Politik.

8.1.1 Richtervereinigung

Als Vertretung Eist aller Richter hat sie ihre Pflichten und ihr Image.
In der Volks-Öffentlichkeit kann etwa mit folgender Fragestellung
dokumentiert werden:

Was denkt sich eigentlich ein Präsident der Richtervereinigung,
wenn es offensichtlich in allen Bereichen und Aspekten

des Familienrechts "brennt".

Nur in Österreich "angesehene" Sachverständige werden öffentlich
angeprangert und deren Gutachten von internationalen Experten
wissenschaftlich "atomisiert", Richterleistungen höchster Richter
funktionäre werden als lebender Treppenwitz dokumentiert und

154



sogar die Blamagen von Universitätsprofessoren und Höchstrich
tern beleben nunmehr die Stammtische.

Da mag wohl eine Justizministerin auf der Richtertagung richtiger
weise erkennen: "die Entscheidungen, die zum Wohl des I<.indes zu
treffen sind, fordern juristische und menschliche Spitzenleistungen,"
wenn ihre derzeit besten Pferde im Stall eigentlich nur lahme A
ckergäule und bestenfalls jene im Ausgedinge sind.

Ein Mann mit Charakter würde sich öffentlich hinstellen und den
Finger warnend heben.

8.1.2 WeIser Erklärung

Im Verfahren mit GZ. 2007/06/0305 vor dem Verwaltungsge
richtshof wurde auch die Ethikerklärung der Richtervereinigung
Z1tiert:

Ethikerklärung

Am 8.11.2007 verabschiedeten die österreichischen Richterinnen
und Richter eine Ethikerklärung, die nach ihrem Entstehungsort als
"Welser Erklärung" bezeichnet wird.

Die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter hat
im Jahr 2003 in Wels einen Diskussionsprozess eingeleitet, an dem
sich Österreichweit alle Richterinnen und Richter beteiligen konn
ten. In konsequenter Weiterentwicklung der Prinzipien der Salzbur
ger Beschlüsse 1982 führte dies zu folgender Grundsatzerklärung,
die am 8.11.2007 verabschiedet wurde.

Nach also etwa VIER Jahren interner Hacklwerferei, politischem
Kriechen und Bücken sowie schwülstigem Gesülze der Unbedarften
kann der geneigte Leser nun entnehmen: folgendem Auszug aus der
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WELSER ERl<LÄRUNG

Art. VI. Fairness:

Richterliche Unbefangenheit umfasst auch die Fähigkeit, eigene
Vorurteile zu erkennen und auf die Wirkung eigener Worte und
Handlungen auf andere zu achten. Wir begegnen Verfahrensbeteilig
ten sachlich, respektvoll und äquidistant und gewähren ihnen aus
gewogen Gehör. Diskriminierende Haltungen und Äußerungen im
Verfahren weisen wir bedingungslos zurück.

Art. VII. Entscheidungsfmdung:

Jede Person, die das Gericht anruft oder einer Straftat beschuldigt
vor Gericht steht, darf von uns erwarten, dass wir uns sorgfältig mit
ihrem Fall befassen und eine qualitätsvolle Entscheidung treffen.
Dabei nehmen wir uns soviel Zeit wie nötig und entscheiden so
zügig, wie es unsere Arbeitsbedingungen zulassen. Wir vermeiden
es, den Parteien durch Zweifelsucht und Ängstlichkeit oder durch
Beharrung auf unwesentlichen Förmlichkeiten Nachteile zuzufügen.

(Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter)

Post Scriptum

Der Priisident der Richtervereinigung, Mag. Werner Zink~ wirdgebe
ten mitzuteilen) wie es denn möglich sein kann) dass bei atifrechter
ETHIKERKLAkUNG der Richterschaft ein rechtslastiges Indivi
duum wie Mag. Ernest Maurer permanent auf die Einhaltung deren
Artikel 6 und 7scheißt und Willkürrechtssprechung durchführt.

Wird damit offensichtlich gemachlj dass diese nEthikerkliirung (( als
reine Verarschung des rechtssuchenden Bür;gers in Internet steht?
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8.2 Bezirksgericht

Das Bezirksgericht ist die Brutstätte des I<.indermords, der psychi
schen Vergewaltigung der I<.inder durch nicht verhinderte Besuchs
blockaden, des gewerblichen Betrugs durch Auftragsgutachten kor
rupter Sachverständiger, der ungenierten Abzocke gefolterter Väter
durch unqualifizierte Rechtspfleger und Tummelplatz der radikal
feministischen Bräute aus Jugendamt, Jugendgerichtshilfe und Kin
der- und Jugendanwaltschaft mit deren permanenten Lügen.

Verantwortlich

Familienrichter, welche die Verfahren in erster Instanz zu Obsorge,
Besuchsrecht, Unterhalt, Scheidung, Ehegattenunterhalt und auch
wie pikant - für Sachwalterschaften führen.

8.2.1 Familienrichter

Ein Beispiel sagt mehr als Tausend Worte. Was ein Vater dem
Familienrichter - meist weiblich - erst mal erklären muss, wenn er
es selbst weiß. Die Gute weiß es meist nicht einmal in Ansätzen.
Deshalb führen solche Eingaben meist zu für Rechtssuchende
unverständlichen Beschlüssen, welche im Rechtsweg dann zum
EGMR führen, weil die Politik solche Entscheidungen über ihre
Oberstrichter schlichtweg verhindern will.

In den folgenden K..apiteln wird mit einer solch ausführlichen Ein
gabe schrittweise aufgezeigt, was Recht wäre und welche Schritte
der Gesetzgeber der hier des MORDES durch UNTERLASSUNG
angeklagten Regierung vom Richter erwartet, zu kontrollieren und
Abweichungen vom Willen des Gesetzgebers strikt zu ahnden hat

Diese Pflichten verweigern die Justizministerinnen seit Jahren.
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8.2.2 Besuchsblockade

Laut Beschluss des BG Hernals, ON S29 zu 2 P 36/08k hätte der
Vater erstmals heute, am 14. Februar 2009 um 13:00 Uhr seinen
Sohn von der I<indesmutter winterfest ausgehbereit übergeben er
halten sollen.

Aufgrund der bereits einmal schon rechtskräftig verhängten Beuge
strafe wollte der Vater in Begleitung einer die Übergab,e mit Video
dokumentierenden Vertrauensperson sicher gehen, das dieser recht
lich geahndete Vorfall nie wieder vorkommt, um dem Gericht die
Bereitwilligkeit der I<.indsmutter präsentieren zu können, dass in
Zukunft dem I<.ind seine persönliche Entwicklung nicht weiter ge
fährdet werden würde.

Mit seinem Sohn wollte der Vater die Besuchszeit von 13:00 bis
18:00 Uhr im Sinne der vom Gesetzgeber für nötig erachteten und
wichtigen Bindung zwischen I<.ind und Vater in seiner emotionellen
und sozialen Entwicklung gestalten.

Der Sohn soll gemäß den gesetzlich in vor allem § 137 ABGB
normierten Garantenstellung zwischen den Generationen die gegen
seitige intime Familien-Bindung erfahren, innerlich festigen und sich
als mündiger rechtschaffener Bürger im Gesellschaftsverbund ent
wickeln, und die Gleichbehandlung von Mann und Frau ryater und
Mutter) innerhalb der eigenen Generation hautnah erleben.

I<.ind und Mutter waren laut Aussage ihres Ehemannes nicht anwe
send. Die I<.indesmutter verweigert gerichtsbekannt und aktendo
kumentiert die Rechte des I<.indes iSd Art. 8 EMRIZ seit Bestehen
des Beschlusses' vom 10.10.2008 und verweigert konsequent die
Einhaltung der gerichtlichen Entscheidungen in offener Verhöh
nung der Gesetze.

Damit gefährdet die I<.indesmutter in gravierender und eine Über
tragung der Obsorge als einzig mögliche Maßnahme bedingender
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Weise das I<indeswohl und versucht, gemeinsam mit ihrem neuen
Lover das I<ind dem Vater unwiederbringlich zu entfremden.

Grundsätzlich ist die nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffende
Entscheidung, welchem Elternteil die Obsorge für ein I<ind zu
kommen soll, eine Frage des Einzelfalls (vgl. RIS-Justiz RS0007101),
es sei denn, es wäre auf das I<indeswohl nicht ausreichend Bedacht
genommen worden (RIS-Justiz RSOl15719).

8.2.3 Garantenstellung

Der OGH spricht zur Garantenstellung entsprechend dem
Gleichheitsgrundsatz, Art. 7 B-VG

Die aus § 137 Abs. 2 ABGB folgende Garantenstellung der Mutter
gegenüber ihrem (ehelichen oder unehelichen) I<ind umfasst den
lebenslangen Schutz von Leib, Leben und Freiheit und demnach
auch die Pflicht, gegen am unmündigen I<ind unternommene Un
zuchtshandlungen (zum Beispiel §§ 206, 207 StGB) einzuschreiten.
Diese Rechtspflicht bleibt auch bei einer Entziehung oder Ein
schränkung der elterlichen Rechte und Pflichten (§ 176 ABGB)
bestehen.

Diese Entscheidung zu mütterlichen Pflichten gelten gemäß Art. 7
B-VG unverändert auch für den Vater und daher werden das Be
zirksgericht oder in eventu anschließend das Landesgericht resp. der
OGH resp. in eventu der VfGH nun in einer der üblichen Lebens
erfahrung der Menschen verständlichen Form zu erläutern haben,
wie und vor allem in welcher im Detail genau spezifizierten Weise
denn der umsichtige Vater den lebenslangen Schutz von Leib, Le
ben und Freiheit des I<indes garantieren kann, wenn er entsorgt,
entfremdet und vom zu schützenden I<ind in permanenter Verlet
zung der EMRI( ferngehalten wird.
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Aufgrund der oben zitierten Rechtsprechung sowie der Entschei
dungen der Oberstgericht ist offenkundig, dass es gerade jetzt am
Anfang der Blockierungs- und Entfremdungsphase die unbedingte
Pflicht des Richters darstellt, das Kind vor dieser Entfremdung und
PAS zu bewahren und ihm seine verfassungsmäßigen Rechts iSd
Art. 8 EMRK. zu garantieren.

8.2.4 Beugehaft

Wegen der durch mehrere Zeugen dokumentierten, neuerlichen
Besuchsblockade wird gestellt der

Antrag auf Beugehaft

Das Gericht möge als sofortige und wirksame Maßnahme eine Beu
gehaft im Umfang eines Wochenendes (optimalerweise des Be
suchswochenendes) von Freitag Abend 20:00 Uhr bis Sonntag 20:00
Uhr androhen, welche bei der nächsten dokumentierten Wiederho
lung einer Besuchsverhinderung durch die Kjndesmuter ihr gegen
über zwingend und unbedingt umgesetzt zu werden hat.

Psychologisch bedingt ist dieser Antrag durch die seit Jahrtausend
geltenden Regeln in einer Gesellschaft, wie unter anderem jene eines
Wun Tsu, der vermeint hat:

"Exekutiere einen und du brichst den Mut von Tausenden"

Bekanntlich gibt es sogar den berüchtigt gewordenen und dokumen
tierten Spruch vom obersten I<inderschänder selbst:

"Leute) die mit allen Mitteln um ihr Recht kiimpfen) sind amfalschen Platz(~

sagt dazu MichaelStormann)

Leiter der Familienrechtsabteilung im Justizministerium.
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Forderungen nach höheren Strafen, mehr Härte lehnt er ab:

nDiese Waffen schlagen ein) wo das Kind ist. ((

Die üblicherweise blockierende I<indesmutter weiß das und glaubt
an die Unfähigkeit der Richter, geltendes Recht, aufrechte, rechts
gültige Gerichtsentscheidungen in Österreich iSd Art. 7 B-VG auch
für Väter umzusetzen.

Besuchrechtsblockade ist eine Straftat, deren Folge die Entfrem
dung des I<indes ist und im Sinne des StGB die dringende Gefahr
der schweren psychischen Körperverletzung darstelle, die das Ge
richt mit der ihm zur Verfügung stehenden Mitteln abzuwehren hat,
bei sonstiger vorsätzlicher Unterlassung der Amts-Pflichten, straf
rechtlich indiziert gemäß § 302 iVm § 2, 5, 92 StGB.

Aufgrund der unter Anderem der immer größer werdenden Gruppe
von Vätern, welche ihre Akten im Forum in www.Genderwahn.com
öffentlich darlegen, verneint ausdrücklich der Vater, das aufge
nommene Video von der Besuchsblockade mit dem erstaunten
Gesicht des neuen Lovers der I<indesmutter jetzt schon öffentlich
im Genderwahn und "YouTube" zur Schau stellen zu wollen.

Dies höchst vorsorglich und der guten Ordnung halber zur Absi
cherung des Vaters vor einer absehbaren, neuerlichen Unterstellung
durch die I<indesmutter, deren Handlung, ihn bereits iSd § 111
StGB iVm § 1330 ABGB straf- und zivilrechtlich indiziert der Al
koholsucht bezichtigt zu haben, bereits gerichtsaktenkundig ist.

Gemäß der Verurteilung Österreichs im Falle "Moser vs. Austria" ,
welche allen Gerichten per Schreiben des Bundesministeriums zur
K.enntnis gebracht worden ist, stellt der Vater den

Antrag auf mündliche Verhandlung

mit Einvernahme der I<indesmutter unter Eid.
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Die I<indesmutt~rsoll nach Beeidigung und gemäß § 288 (2) StGB
richterlich belehrt aussagen, warum sie die Aufträge des Gerichts
drei Monat lang nicht eingehalten hat und welche unabdingbaren
Ereignisse und Vorkommnisse an genau immer diese 14-tägigen
Samstagen das I<inde gehindert haben sollen.

Die Frage nach der Anwesenheit des I<indes am 14.2.2009 wird
beantragt, speziell deswegen zu stellen, weil die I<indesmutter an
diesem Tag ihren ersten Hochzeitstag ALLEIN mit ihrem neuen
Lover verbracht haben soll, während sie das I<ind zur Interimspfle
ge Dritten anvertraut haben soll.

8.2.5 .Rechtsausführung

Auszüge der rechtlichen Rechtfertigung der aufrechten Beschwer

DasABGB

legt unwiderruflich fest: jedes I<ind hat das Recht auf Umgang mit
beiden Eltern; jeder Elternteil ist verpflichtet, Umgang mit dem
I<ind zu haben und hat das Recht auf Umgang mit dem I<ind. Auch
müssen die Eltern alles unterlassen, was die Beziehung des I<indes
zum anderen Elternteil schädigen könnte oder sich zu sehr in die
Erziehung des I<indes einzumischen.

Das Verhalten der Gerichte zu jeder Zeit für den I<.ontaktabbruch
zwischen Vater und Sohn seit dem Beschluss zeichnet nicht allein
die I<indesmutter voll verantwortlich. Das Verhalten der Gerichte
erlaubte der Mutter, die I<.ontakte abzubrechen und seinen Sohn zu
beeinflussen, mit dem Ergebnis, dass er in Zukunft angehalten wür
de, jeden I<.ontakt mit seinem Vater aktiv zu verweigern, also in
Vorsatz unter Billigung der Gerichte entfremdet werden könne.
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§ 271 ABGB normiert die Pflicht der Gerichte, im Falle einer Ver
weigerung des Umgangs mit dem Vater durch die allein sorgebe
rechtigten Mutter zur Entfremdung vom Vater und damit einem
absehbaren psychischen und Sozialentwicklungs-Schaden des I<in
des durch amtswegige Beigabe eines K.ollisionskurators rechtzeitig
entgegen zu wirken, was Gerichte in Österreich seit 15 Jahren ohne
Änderung ihrer EMR1<:'-Verletzungen iSd Art. 8 unterlassen haben.

Die EMR1<:'

steht im Verfassungsrang der Republik Österreich. Diese Men
schenrechte werden dem I<ind und seinem Vater trotz der Ratifizie
rung der EMRK durch Österreich derzeit verweigert.

Daraus folgt, dass die beteiligten Behörden ihre Pflicht gemäß Arti
kel 8 der Konvention, die Menschenrechte der Bürger zu schützen,
in dem sie die unwiderlegbaren Ergebnisse internationaler wissen
schaftlicher Forschungen zu "PAS" in Jugendämtern und den im
Fall beteiligten Familiengerichten bekannt machen und dazu geeig
nete Fortbildung anbieten, bis heute willkürlich verletzt haben und
weiter zu verletzen scheinen.

Die seit 3 Monaten lang fortgesetzte Weigerung, dem Vater Um
gang mit seinem Sohn, einem unehelichen I<:.ind, zu gewähren, stellt
eine Verletzung von Artikel 8 EMRK dar, da er als leiblicher Vater
eines unehelichen I<indes derzeit 3 Monate lang das unschuldige
Opfer der Diskriminierung entgegen Artikel 14 EMRl<:' zusammen
mit Artikel 8 wurde, und fordert der Vater gemäß Artikel 6 Abs. 1
EMR1<:' ein faires Verfahren in Waffengleichheit .

8.2.6 Fiasko

Während sich in einem Bezirksgericht die zuständige Richterin
mit der Sachlage und der rechtlichen Argumentation intensiv aus
einander gesetzt hat, ignorieren drei andere Richter die juristi-
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schen Ausführungen vollständig in Hörigkeit zur Rechtssprechung
des LG ZRS Wien mit seinen psychischen I<indermördern.

Sie wollen nicht gegen deren Spruchpraxis angehen und entspre
chend verhalten sie sich systemgetreu als I<riecher und karrieregeile
Bücker. Faktisch ist also keiner der drei Richter unabhängig und
brechen all drei den Amtseid des Richters zugunsten eigener Vortei
le, was den Amtseid zum abgelegten Meineid stempelt, ebenso wie
die Handlungsweise dem Vorsatz zur Rechtsbeugung aus niedersten
Motiven beweist.

So erfolgt schon in erster Instanz der vorsätzliche psychische
MORD-Versuch an unseren Kindern und Enkeln..

8.2.7 Praxisbeispiel

Für die gängige Arbeitsweise der Bezirksrichter im Familienrecht bei
Vätern steht ein - anderes - und treffendes Beispiel zur Verfügung.

21.03.2007

Mag. Robert Protic vom BG Innere Stadt Wien hat es nach mehr als
vier Monaten I!!!! (~ar erst nach mehrfacher Urgen:j nun endlich
doch gescheifJ"0 den Rekursbeschluss des LG für ZRS Wien vom
08.11.2006 (eingelangt bei ihm: 15.11.2006) mit heutigem Tage
zuzustellen.

Gratulation !

Einem durchschnittlichen Richter wird zugemutetj so etwas innerhalb
von 48 S funden - und nicht erst nach vier Monaten - erledigen Zu
kiinnen) nachzulesen in § 110 Geo..

Genau diese Missstände waren jedoch dafür verantwortlich) dass der
Kindesvater leicht "ausgerastet" istj nachdem die vorgeset~en Stellen -
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in Person der Gerichtsvorsteherin Dr. Beatrix Enge/mann) des Präsi
denten des LG für ZRS Wien Mag. Eberhard Krommer und Dr.
Reinhard Hinger, Abteilungsleiter des BMfür JustiZ - Dienstaufsicht
der Richter - die Verschleppung des Verfahrens verniedlicht und sogar
geleugnet hatten.

Einmal sehen) was der EGMR Zu dieser Angelegenheit sagen wird 
immerhin ist das Verfahren bereits seit dem Jahr 2004 dort anhä"ngig.

Dutzende von Richtern stehen am Pranger in Genderwahn, wenige
wurden bisher entdeckt welche noch Recht sprechen und noch
nicht die Rechtsprechung der Landesgerichte mit ihren hochgekro
chenen 1968-er Versagern als Maxime zum Vorbild nehmen.

Dort werden auch weniger Beschwerden laut, denn mit der noch
bestehenden, anerzogenen Obrigkeitshärigkeit der Parteien kann ein
echter Richter umgehen, der auch noch in den Spiegel schauen
kann.

Naturgemäß sind die I(lagen in eher ländlicher Umgebung geringer,
ob das nur am sozialen Auffangnetz der eher noch vorhandenen
Großfamilie liegt, darf trendweise angenommen werden.

Kulminationspunkt der Schweinereien ist das Rote Wien, wo Sozi
aldemokraten aus der Gosse im Jugendamt I<.arriere gemacht haben.

Zuletzt größtenteils weibliches Richterpersonal richtet - und richtet
sich dabei - nach der gängigen Spruchpraxis der Ober-Ratten im LG
ZRS, allen voran Dr. Heinrich Stumvoll und Dr. Christa Zemanek,
jetzt Vizepräsidentin am LG I<.orneuburg.

Somit werden alle jenen I<.indeswohlschänder in Robe belohnt,
welche die LG ZRS Spruchpraxis einhalten, damit schon der erst
mals meist noch versuchte außerordentlich OGH-Revisionsrekurs
in die Hosen geht.
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Danach ist meist der I<:'ampfgeist der entrechteten Elternteile, zum
Großteil der Männer gebrochen und das Gericht konzentriert sich
auf Unterhalt und die periodische Anspannung zu Abzocken derje
nigen Opfer, welche sich schon für ein Stunde mehr Besuchsrecht
bei ihren I<:.indern prostituieren. Das Ganze funktionierte bis dato.

8.2.8 Gerichtsvorsteher

Wer genügend Schwein war und sich als I<indeswohlschänder aus
gezeichnet hat, wird bei Besitz des richtigen Parteibuchs und pas
sender Einstellung frühe oder später zum Gerichtsvorsteher.

Die Hauptaufgabe neben organisatorischen Pflichten, dass stets
genügend Toilettenpapier für die I<:'ollegen am Örtchen liegt, besteht
in der Entgegennahme von Reklamationen und ähnlicher Anliegen,
welche der rechtschaffene Staatsbürger in Anbetracht seiner eigenen
Arbeitsplatzhierarchie, o.ft auch im Dienstleistungsbereich, erwartet.

Mit Erstaunen erlebt er dann., wie die männliche oder weibliche
Ratte ihn dreist anlügt, betrügt und ihm das Wort im Mund um
dreht. Das Gesindel in den Gerichten sitzt ganz oben, das hat Gen
derwahn bis dato geschafft, seinen unbedarften Lesern klar zu ma
chen. Nur Scheiße schwimmt oben, also die Gerichtsvorsteher im
Bezirksgericht, in Ober- und Höchstgerichten nennen sie sich gerne
Präsidenten und tragen dann hermelinbesetzte Roben.

Beispielweise ist Dr. Barbara Helige, die aktuelle Gerichtsvorstehe
rin von Döbling, jahrelang Präsidentin der Richtervereinigung, nun
Präsidentin der Liga für Menschenrechte seit 2009 so ein Fall.

Aus dem Offenen Brief zur Bildung der eigenen Meinung über die
Präsidentin der Liga für Menschenrechte vom 26.)uli 2009:
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Während die Liga sich rühm~ dass schon damals politisch denkende und hu
manistisch eingestellte Menschen verschiedenerpolitischer Zuordnung, verschiede
ner Berufsgruppen öffentlich für ihre Überzeugung eintraten) dass jeder Mensch
in seiner Menschenwürde geschüti! werden muss) dass sich jeder Staat für die
Einhaltung von klar definierten und international übereingekommenen Grund
rechten des Menschen verpflichten muss und dass Demokratie und Rechtsstaat
lichkeit die Basis für jegliches friedliche Zusammenleben bilden) haben Sie am
26. Mai 2009 vormittags mir und meinem Kollegen gegenüber Ihre Lügen)
Betrügereien und ewiggestrigen Haltungen gegenüber dem nicht-EU
ausländischen Kindesvater bewiesen und ~eifelsfrei bekräftigt. Eine respektable
Freimaurerloge würde sie schon allein intern zur Rechenscheift iJehen.

Vielleicht herrschen in der Liga für Menschenrechte noch Ehrlichkeit und die
Absich~ sich von solchen Individuen Zu distaniJeren. Jedenfalls er;geht dieser
Offene Brie] auch an ZARA) denn solche ewiggestrigen kinderschändenden
Rassistinnen wie Sie und Ihre Handlungen gehö·ren öffentlich dokumentiert und
an den Prangergestellt..

Das von Ihnen aufgenommene Protokoll meiner Beschwerde samt Strafanzeige
gegen Sie wegen Ihres Missbrauchs der Amtsgewalt Zu Lasten des Ausldnders
und in offenem Betrug gegen Ihre Richterkollegin Mag. Sigrid Gomsi haben Sie
bis jeti! trotz der Bestimmungen des § 110 Geo nicht schreiben lassen und
schon gar nicht zugestell~ weil Sie Ihren Amtmissbrauch ifI dokumentieren
verweigern und in bester NAZIART agieren - wie Sie es aus Ihrem Umfeld
der ehemaligen SPÖ-Vertreter der Plattform OBSORGE.AT mit Scharlata
nen) Kinderschändern und gewerblichen Betrügern wie Univ. Prof. Dr. Max
Friedrich oder Ihren Lieblingsanwaltinnen und Kinderschandern resp. Betrüge
rinnen wie Mag. Eva Plaz oder Dr. Helene Klaar wohl kennen und täglich
beweisen.

Ich fordere Sie ewiggestrige Rassistin als Gerichtsvorsteherin des BG Däbling
aut UMGEHEND mir dieses Protokoll- ebenso wie der Staatsanwaltschaft
- zUiflsenden und verbleibe ohne den geringsten Rest einer Achtung vor der
hochgekrochenen ehemaligen
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Präsidentin der kriminellen Richtervereinigung, Präsidentin der Liga für Men
schenrechte und charakterlosen) amtmissbrauchenden Lügnerin und Betrügerin
afs GerichtsvorstehenOn des BG Diibling - Dr. Barbara Hefige. Mit dem Hin
weis aufDokumentation und Veranlassung der entsprechenden Schritte

Mag. Herwig Baumgartner; Österreichischer Staatsbürger

8.3 Landesgericht

Das Landesgericht bildet in den meisten Fällen, zumindest im Fami
lienrecht, das Ende eines Verfahrens, das es mit seinen Entschei
dungen den ersten Schub an Frustration und Verzweiflung des An
tragstellers, meist des Vaters, auslöst.

Grenzenloses Unverständnis über solche BescWüsse kennzeichnen
die Arbeit der vorsätzlichen psychischen KINDERMÖRDER um
Typen wie Dr. Heinrich Stumvoll oder Dr. Christa Zemanek, wel
che jetzt ihr Unwesen als Vizepräsidentin des LG I<:'orneuburg aus
üben darf.

I<INDERMORD lohnt sich für das Gesindel, die Partei hilft.

8.3.1 Zivilrechtssachen

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien (LG ZRS) wird
beherrscht von Resten der gescheiterten 1968-er Generation, welche
als komplette Versager dort ihre Machtbedürfnis an unschuldigen
I<:.indern zugunsten gestörter Weiber ausleben, während sie in ihrem
Leben mit allen ihren Idealen gescheitert sind.

Die "Pillengeneration", knotzt dort teilweise versoffen herum und
"erledigt" alle Rekurse, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, es
sei denn, der Erstrichter hat spannend genug dargestellt, dass es sich
um eine wesentlich Rechtsfrage handelt, für die er eine Anleitung
benötigt, um für weitere Verfahren gerüstet zu sein.
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"Justizautisten" wie ein Dr. Reinhard Jackwerth geilen sich persön
lich an unsinnigen Rechtsfragen auf, welche dem Normalbürger
scheißegal sind, und in Standardfällen lässt sich der werte Herr Se
natspräsident herab, psychologische Ratschläge zu erteilen, statt
dem Erstrichter Handlungsweisen aufzutragen.

Kindeswohlschänder wie Dr. Heinrich Stumvoll samt Clan oder Dr.
Herta Hanglberger sind die Oberratten am Landesgericht. Die ge
störte Möchtegerne-Obrigkeit maßte sich an., einem Rekurswerber
für das Du-Wort in einer Epistel, einem Brieftext gehobenen An
spruchs, und zwar nach dem Rekurs, also außerhalb des Schriftsat
zes, 100,-- Euro Ordnungsstrafe zu verordnen.

Der Rekurswerber befasste den OGH damit mit der Maßgabe, dass
dieser der gestörten Größenwahnsinnigen den Vergleich mit Gott
im "Vater unser" erklären möge, lud den Papst als dessen Stellver
treter auf Erden zum Beweis, dass dieser mit dem Du-Wort gut
umgehen könne, und verarschte die Gute dermaßen, dass sie nun als
stehender Witz am Landesgericht gehandelt wird mit

"Herta - du Gesandte des Herrn".

So verscheißen nun die Ober- und Höchstrichter ihre Zeit. Anstatt
Kindern zu helfen, erfreuen sie sich an deren Leiden wie einst die
la-Wärter zu Auschwitz, Bergen-Belsen und anderen Plätzen.

8.3.2 Strafsachen

Richter des Landesgerichts für Strafsachen sind seit den versteck
ten Schweinereien im Budgetbegleitgesetz 2009 als Einzelrichter
zuständig für die Bearbeitung von Fortführungsanträgen bei Straf
verfahren anstatt der bisherigen OLG-Senate.

In derselben Diktion verfassen sie mit den vom OLG übernomme
nen Textbausteinen die gewohnte Abweisung aller Beschwerden,
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auch mit Beweisen und Fakten gespickt, wo die Beschwerdeführer
dann erleben müssen, dass die korrupten Richter das Anklagemo
nopol der Staatsanwaltschaft heranziehen, um ein Verfahren einzu
stellen, das sonst Arbeit machen würde - dem Staatsanwalt, mit
dem der Richter ggf. gerade zum Mittagstisch verabredet ist.

Anschließend kann er dann seine juristische Qualifikation bei fol
gender Strafanzeige beweisen.

Allgemeine Faktenlage 3.8.2009, Aktenzahl: 132 BI 69/2009i

Im Falle des Josef Fritzl haben die auch hier beteiligten und strafan
gezeigten Staatsanwälte Mag. Christiane Burkheiser (als Anklägerin)
sowie Dr. Peter Ficec, Dr. Gerhard Sedlak und Dr. Karl Fischer
sowie deren OLG-Sprengel-Leiter, Dr. Werner PleiscW, es in Vor
satz unterlassen, die Ehegattin des Josef Fritzl sowie alle beteiligten
Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes an den drei inzwischen weltbe
kannten Opfern, den aus der I<.ellergefangenschaft entstammenden
Inzest-I<.indern der Elisabeth Fritzl anzuklagen.

Während im Fall LUCA ELIAS in Innsbruck die I<.indesmutter für
VIER Monate "AHNUNG haben müssen" (siehe Urteilsbegffin
dung) zu 12 Monaten unbedingtem Freiheitsentzug verurteilt wurde,
wird die Gattin des Fritzl, welche mehr als 15 Jahre lang solche
Ahnung haben musste, von den genannten Staatsanwälten aus uner
fmdlichen Gründen vor der Anklage verschont.

Gleich sieht es aus mit der Verurteilung für die DSA des Jugendam
tes Schwaz. Sie wurde ebenfalls verurteilt. Auch hier unterließ die
Staatsanwaltschaft jede zurecht gebotene Anklage der Verantwortli
chen, die im 4-Augen-Prinzip laut Produktkatalog handeln müssen.

Der Zusammenhang mit der Vertuschung der zweiten DNA am
Leichnam von LUCA liegt offen und zeigt sich, dass irgendwelche
Interessenten im Hintergrund diese Staatsanwälte als Marionetten
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benutzen, wie auch im Fall I<.ampusch die berechtigte Skandalver
mutung täglich zunimmt. .

Dr. Gerhard Pohnert, versucht wiederum, Interessenten von Gna
den der Dr. Werner Pleisch! Mafia und ihren I<.omplizen bei den
Betrügereien gegen das Volk vor der Strafverfolgung zu schützen,
vermutlich, um sich selbst Vorteile zu verschaffen.

Somit versucht der Richter des LG Strafsachen, in Aushebelung der
Rechtssprechung in Vorsatz und damit in rechtsanaloger Erfüllung
der Tatbestände des § 3g iVm § 3a des Verbotsgesetzes zu agieren
und werden derartige Straftaten seit Langem, von Dr. Werner
Pleischl gutgesinnten Richtern unbehelligt von anderen Personen im
Status mit dem Anklagemonopol der Republik durchgeführt.

Zusätzliche Strafanzeige wird erstattet

gegen die Gattin des verurteilten Josef Fritzl und der Jugendamtsbe
teiligten in alle drei Fällen der "I<.ellerkinder" wegen der Tatbestän
de gemäß der Paragraphen 93 (2) und (3) sowie 88 StGB in Rechts
analogie zum Prozess LUCA ELIAS in Innsbruck, sowie gegen die
untätigen, oben genannten Staatsanwälte wegen §§ 295, 299, 302
iVm §§ 2, 5, 12, 313 StGB.

8.4 OLG

Wie orchestriert bleibt normalerweise die gegense1tig abhängige
Systemwelt der Justiz unter sich, Systemkritik vermeidend; zielorien
tiert anhand vorhersehbarer Möglichkeiten agieren die Roben- und
Talarträger und spielen den staunenden Volk eine Farce vor.
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8.4.1 Totes Recht

Ab 1.1.2008 wurden Fortführungsanträge zum Ermittlungsverfah
ren für Opfer möglich, jedoch blieb auch dies Totes Recht, denn die
Oberlandesgerichtsrichter bestätigen in der Regel sogar auch unge
prüft und ohne Aktenbeischaffung die Einstellungsbeschlüsse. Da
mit werden die Opfer zusätzlich ein zweites Mal betrogen und nur
die Täter werden geschützt.

Die Mär von der unabhängigen Justiz, welche eine effiziente
"Selbstreinigung" durchführt, wird dem 'rechtschaffenen Bürger
weiterhin vorgegaukelt, während im Hintergrund u.a. der zweite
Mörder von LUCA oder potentielle Mittäter in den Fällen K.am
pusch und Fritzl frei herumlaufen, geschützt vor der Strafverfolgung
durch die Hierarchie der Staatsanwaltschaft und ihnen bestgeneigter
Politik.

8.4.2 Fassade

In Wahrheit sind oft die Urteile schon gefällt wie am Beispiel der
mehrfach strafangezeigten Dr. Brigitte I<:'unst im Verfahren gegen
den Parlamentarier Ing. Peter Westerthaler Ende Juli 2009 im Wie
ner Justizpalast einfach bewiesen werden kann.

Während der Beratungszeit von etwa 9 Minuten für den Senat hät
ten alle der vorgebrachten Einwände beweisgewürdigt werden müs
sen. Jedoch schon nach 9 Minuten "Beratung" las die Richterin Dr.
Kunst im Stil eines Roland Freisler etwa 17 Minuten lang Begrün
dungen vor, die nicht vorgetragen worden waren.

Sie kopierte damit den korrupten, pensionierten Richter Mag. Er
nest Maurer bei seinem Protokollbetrugsverfahren, in dem dieser
die Stellungnahme der Oberstaatsanwaltschaft einfach als Urteil
vorlas und später in seiner Rolle als Leiter der Vollzugskammer bei
derselben Person hasserfüllte kriminelle Beschlüsse fasste.
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Richter des OLG wurden durch die enge Vernetzung mit der Ober
staatsanwaltschaft bei Fortführungsanträgen zu von der Staatsan
waltschaft begründungslos eingestellten Strafanzeigen zu Mittätern
bei der bewussten Aushebelung des Rechtsstaates und mit diesen
gemeinsamen "Leichen im I<.eller" für die Justizmafia um Dr. Wer
ner Pleischl einfach(er) erpressbar.

8.4.3 Freisler

Auch im OLG gibt es diverse Richter, welche sich als Götter in
Schwarz aufführen, jedoch dabei Recht beugen und brechen, wie
Dr. Brigitte I<.unst., Mag. Baumgartner, Dr. Aichinger.

In den verbrecherischen Beschlüssen der korrupten und vermutlich
der von Dr. Werner Pürst!, Generalprokurator, iSd § 278a StGB
sowie Dr. Werner Pleischl, den dafür wohl bestochenen und kor
rupten Verhinderer der I<indermörder-Suche (siehe zweite DNA
am Leichnam des LUCA) angeführten kriminellen Vereinigung
angehörigen Richter und Staatsanwälte am OLG Wien und Inns
bruck behaupten diese Richter,

dass gerade jener I<EIN berechtigtes Opfer sei, NEGIEREN seine
erwiesene Berufsunfähigkeit, Verneinen seine PTBS-Diagnose,
UNTERLASSEN jn AMTMISSBRAUCH iSd §§ 295 und 299
StGB iVm § 302 StGB, jede Feststellung zu den detaillierten Be
schuldigungen und VERTUSCHEN die erwiesenen Straftaten der
Mitglieder ihrer kriminellen Vereinigung in I<.ORRUPTION und
dem dringenden VERDACHT der BESTECHUNG, durch ihre an
den Verbrechen beteiligten I<.ollegen und I<.omplizen

8.4.4 Nichtigkeit

Beschlüsse des OLG in Verfahren werden in ihrer Gänze angefoch
ten. NICHTIGI<EIT des Verfahrens, unrichtige rechtliche Beurtei
lung, verbotener parteipolitischer Einfluss, Aktenwidrigkeit und
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Mangelhaftigkeit des Verfahrens sowie Feststellungsmängel in Vor
satz werden gerügt.

ObwoW alle Richter des OLG Wien laut StPO idgF TAXATIV von
den Verfahren ausgescWossen sind, weil sie alle schon mehrfach
resp. vielfach in diesen Verfahren als Richter tätig geworden sind
und aus den Verfahren den persönlichen Vorteil ziehen, dass sie
selbst ihre Straftaten vertuschen können, damit liegt in Vorsatz
Amtmissbrauch als organisiertes Verbrechen der Richt'er vor.

Die Senatsrichter verweigern jede Beweisaufnahme und kontradik
torische Einvernahme der einzeln genannten Zeugen und vertu
schen damit vorsätzlich die Straftaten ihrer I<.omplizen, dies trotz
des parallel im OLG Wien bereits ~ehrfach durch die OLG-Richter
des Senates 18 erkannten Offizialdeliktes der schweren I<.örperver
letzung 'iSd § 84 (1) StGB - "PTBS".

Somit ist erwiesen, dass diese Richter in Vorsatz zum Missbrauch
der Amtsgewalt iVm § 313 StGB handeln und wird ihre Strafe we
gen der Unbeirrtheit der Fortführung ihrer Verbrechen am oberen
Ende des Strafausmaßes von 15 Jahren zu liegen haben, um in der
Bevölkerung wieder die Achtung vor dieser Richterschaft aufleben
lassen zu können und die Gewissheit, dass niemand über dem Ge
setz steht, selbst dann nicht, wenn der Generalprokurator als obers
ter Verbrecher mit tätig ist.

Da es sich bei dem Verfahren um die Vermeidung der nicht mehr
abwendbaren Amtshaftungsansprüche (I<.lage nach AHG, LG Inns
bruck, GZ: 15 Cg 53/05x etc. ) in der Höhe von mehr als vier Milli
onen Euro geht, ist der Tatbestand der Bestechung und vorsätzli
chen I<.orruption bei der Vermeidung des Regresses der Republik
gegen die angezeigten Verbrecher offensichtlich.

Dass insbesondere die Innsbrucker ihren I<.ollegen Dr. Klaus-Dieter
Gosch schützen, hängt damit zusammen, dass dieses Gesindel mit
ihrem I<.omplizen Dr. Bernhard Mündle mitkassieren dürfte, wes-
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halb sie am schwerem, vorsätzlichen Betrug und Amtmissbrauch
teilnehmen.

Die schwere K~örperverletzung trotz der Eigenschaft als OFFIZI
ALDELII<.T NICHT zu verfolgen zeugt vom Vorsatz zur Vertu
schung von Verbrechen, die fehlende inhaltliche Beschäftigung mit
den Fakten die Abhängigkeit von Dritteinflüssen, eben I<orruption.

Selbst dem allerdümmsten Staatsbürger wird hier klar, dass der ge
genseitige Schutz der korrupten Richter und nichts Anderes erfolgt,
insbesondere deshalb, weil sie mit dem Schwerstverbrecher Dr.
Werner Pürst! und seinen kriminellen Freunden die Straftaten des
OStA-Leiters Dr. Werner Pleischl mit aufzudecken gefährden und
damit die kriminelle Vereinigung iSd § 278a StGB sowie die "Köp
fe" der Richtermafia zu verfolgen nicht mehr verhindern könnten.

Aufgrund dieser Fakten begehen diese Höchstrichter im Ermitt
lungsverfahren somit aus den oben genannten Motiven Amtmiss
brauch in Vorsatz. Zusammenfassend ist zu sagen, dass das OLG
sowohl in Wien als auch in Tirol bewiesen hat, dass es gegenseitig
Verbrechen deckt und einen Hochverrat an der Republik Österreich
begeht, weil sie die Gesetze in organisiertem Verbrechen aushebeln
und mafiöse Strukturen in den OLG-Sprengeln mit aktiver Unter
stützung der Regierung und der Justizministerin geschaffen haben.

Die nunmehr ab 1. Juli eingeführte Gebühr für Fortsetzungsanträge
soll den Bürger abzocken, damit die bestochenen, korrupten Richter
weiterhin "Erfolg" bei Einnahmen vorweisen können.

Deshalb die unabdingbare Forderung an die korrupte, bestochene
Justizministerin, die Erhebung der Beschwerde zur Wahrung des
Gesetzes der Generalprokuratur im Amtwege aufzutragen, da Offi
zialdelikte VOR einem Gericht abzuhandeln sind und nicht durch
die korrupten OStA-Leiter vertuscht werden können.
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Andernfalls wird Banclion-Ortner anzuzeigen sein wegen des Ver
suchs zum

HOCHVERRAT

9 Höchstgerichte

Der Oberste Gerichtshof ist in den meisten Fälle in Pflegschaftsver
fahren die innerstaatlicht letzte Instanz in Zivil- und Strafrechtsver
fahren.

Der Oberste Gerichtshof ist aber auch diejenige Justizbehörde,
welche neben ihrer Aufgaben als Oberstgericht auch die Referenz
Rechtsprechung durchführt, und damit die Rechtssprechung der
niederen Instanzen beeinflusst.

Alle höchstgerichtlichen Entscheidungen werden zeihnah publiziert
im Rechts-Informations-System der Republik Österreich, "RIS"
genannt, im Internet für jedermann verfügbar gestellt unter

http://www.ris.bka.gv.at/

Öffentliches Recht wird gesprochen vom VfGH - Verfassungs- und
vom VwGH. - Verwaltungs-Gerichtshof.

Bezeichnenderweise steht vor ihren Augen am Judenplatz das mah
nende Holocaust-Denkmal.

Dennoch es scheint ihnen noch immer nicht bewusst -

"Die Warnung ist des Weisen Segen
doch des Narren Untergang !"
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9.1 Der Justizpalast

Gebrannt hat der Wiener Justizpalastes 1927, kurz wird das gesche
hen die Julirevolte in Wien genannt.

Sie begann am 15. Juli 1927 als Unmutsäußerung gegen ein als
skandalös empfundenes Urteil eines Geschworenengerichts und
endete mit Polizeischüssen in die demonstrierende und das Justiz
gebäude angreifende Menge, welche 89 Todesopfer unter den De
monstranten forderten. Auf Seiten der Polizei starben fünf Men
schen.

Der Tag endete zudem mit Hunderten Verletzten auf beiden Seiten.

Die derzeitige Regierung ist nicht mehr allzu weit davon entfernt
dass militante., entsorgte, entrechtete Väter sich nicht mehr weitere
MORDE an ihren I<indern bieten lassen wollen.
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Bald können auch unsere bisher mit Beihilfe der Jugendwohlfahrt
ermordeten I<.inder im selben Stil und am Platz aufgelegt werden,
wenn diese ewiggestrig agierende Justiz in diesem Stil weiter agiert.

Fotos - alle Rechte - Historisches Bildarchiv Kurt Essmann

178



9.2 Oberster Gerichtshof

Wer noch glauben möchte, dass im OGH noch Recht gesprochen
wird, wird bald eines Besseren belehrt.

Der Staatsanwaltschaft ist durch ihr Anklagemonopol als Einziger
berechtigt zur Anklage von Offizialdelikten.

Doch in fragwürdigster Weise existiert in Österreich der Brauch,
dass die Staatsanwaltschaft sogenannte "Vorhabensberichte" an die
Oberstaatsanwaltschaft zur Weiterleitung an das Justizministerium
verfasst, welches dann nach Prüfung der Fakten eine Freigabe zur
Anklageerhebung "erteilt".

Faktisch bestimmt somit allein der aktuelle Leiter der Oberstaats
anwaltschaft Wien, Dr. Werner Pleisch!, über jede brisante Anklage
erhebung in Ostösterreich, in Abstimmung mit seinen drei Amtskol
legen (Linz, Graz, Innsbruck) auch in Gesamt-Österreich, dies
theoretisch unter der I<:'ontrolle des Justizministeriums.

Gegen diesen Dr. Werner Pleischl liegen vielfache Anzeigen wegen
vorsätzlichen Missbrauch der Amtsgewalt vor, jedoch werden (hie
rarchisch durch ihn selbst) durch ihm unterstellte und ihm wei
sungsgebundene Staatanwälte Ermittlungen gegen ihn unterbunden,
alle Verfahren eingestellt und die Fortführungsanträge durch im
selben Gebäude tätige Oberlandesgerichts-Richter abgewiesen.

Zwei voneinander unabhängige Senate des Oberste Gerichtshofs
bestätigen zu 14 Os 182/08h vom 17.2.2009 und zu 12 Os
176/08m vom 19.2.2009 die Rechtskraft solcher Beschlüsse eines
Oberlandesgerichts, dass gegen eine Entscheidung über einen An
trag auf Fortführung des Ermittlungsverfahrens ein Rechtsmittel
gemäß § 196 (1) StPO nicht zusteht.
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Somit decken die daran beteiligten neun Richter des Höchstgerich
tes die nachgewiesenen Straftaten, welche in Verweigerung einer
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens im Verdacht zur Vertu
schung durch den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft ungesühnt
bleiben, ebenso, wie der potentielle Babymörder (zweite DNA am
Leichnam des LUCA) frei herumläuft und weiter ungestraft morden
darf, wenn hier nicht umgehend vom weisungsberechtigten Justiz
ministerium eingegriffen wird.

Jede rechtswidrige Entscheidung kann durch eine Nichtigkeitsbe
schwerde angegriffen werden, durch das Justizministerium der Ge
neralprokuratur der Auftrag zur Beschwerde zur Wahrung des Ge
setzes gegeben werden, sodass der Oberste Gerichtshof diese
Entscheidung prüft, ebenfalls können Generalprokuratur und OGH
dies selbsttätig von Amts wegen durchführen.

Hier wird durch die Justizministerin, Generalprokuratur und OGH
in Strafvereitelung im Amt das Recht gebrochen und der zweite
Mordverdächtige im Fall LUCA läuft deswegen frei herum.

9.2.1 Beschäftigung

Im Rahmen der Familienrechts verweigert der OGH seine Pflich
ten, weil die Brisanz und VielzaW der inzwischen durch die radikal
feministische Rechtssprechung angesammelten Eskalations-Fälle
ausreicht, die gesamten Familiengerichtsbarkeit wegen Vorsatz
Rechtsbeugung zu suspendieren und einen neuen, spezialisierten
Familiengerichtshof zu schaffen.

Die Zivilcourage, Solches zu fordern und Recht in den Eskalations
fällen umzusetzen, haben die ihrem Parteibuch verpflichteten Rich
ter am OGH nicht.

Die AnzaW der Beschweren nehmen zu, Strafanzeigen werden we
gen der durch Betrug motivierten Verweigerung der Rechtsspre-
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chung des OGH bereits erstellt und ist eine davon veröffentlicht
seit 15.2.2009 zur GZ: 37 St 5/09m

Beschuldigte: Senat 2 des OGH mit

• Dr. Peter BAUMANN samt den Hofräte/Hofrätinnen

• Dr. Walter VEITH,

• Dr. I<:'arina GROHMANN,

• Dr. Elfriede SOLE

• Dr. Georg NOWOTNY

bringen ausreichend Zeit auf und zeigen den absoluten Willen, in
vorsätzlicher Verletzung des Gleichheitsgmndsatzes nur für Ziele
von Frauen Rechtsfragen zu bearbeiten wie bereits veröffentlicht in
2 Ob 175/08m, wo sie sich beispielsweise an der für Abzockerwei
ber wichtigen Rechtsfrage versuchten, einer Frau 10 Jahre nach dem
Unfalltod ihres Ehemannes in 1991 den entgangenen Unterhalt für
den Zeitraum ab 1. 1. 2004 für das 2001 geborene I<ind eines ande
ren Vaters zuzuschanzen.

Thema dieses Rekursverfahrens ist ausschließlich, ob sich die I<läge
rin ein (allfällig erzielbares) eigenes Einkommen anrechnen lassen
muss oder weiter Caffe Latte trinkend sich auf I<:'osten der Unfalls
rente weiter schwängern lassen kann und auch für diese weiteren
I<:.inder eines fremden Mannes den Schuldigen am tragischen Unfall
tod des Erstgatten zur eigenen Bereicherung heranziehen darf.

Das Berufungsgericht ließ den Rekurs an den Obersten Gerichtshof
zu, weil zu einer derartigen Fallkonstellation noch keine gesicherte
höchstgerichtliche Rechtsprechung bestehe und die Betrüger des
Senates 2 hatten sofort Zeit und Lust, sich dieser Chance anzu
nehmen, sogar noch männliche Leichen abzuzocken.
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Der Staatsbürger kann daraus leicht erkennen, warum der OHG
Monate benötigt, um sich um die Frage des Kindeswohls oder der
Rückführung eines entführten I<.indes aus Serbien zu kümmern, hat
er doch solch wichtige Fragen vorrangig zu klären, damit die Gute
weiter auf I(.osten des toten Exgatten flanieren gehen und sich
zwecks Kinderwunsches komfortabel flachlegen lassen kann.

Schließlich ging es der Lady um 123.175,39 EURO sA, über den
Rekurs der klagenden Partei (Rekursinteresse 56.612,27 EUR sA).
Damit kann frau sich schon mal lange Zeit einen Callboy nehmen
und den Exmann zutiefst betrauern.

Man(n) sieht jedenfalls klar, welche Dinge dieser Senat 2 OGH für
seine Förderer aus der kriminellen Gruppe "Obsorge.at" generell zu
betreiben fähig ist, wenn er eine Leiche noch für ein unbestritten
offizielles Kuckuckskind unter vorgeschobenem Titel einer "wichti
gen, ungeklärten Rechtsfrage" abzocken zu helfen versucht, jedoch
in der betrügerischen Entscheidung die Rechtfragen sogar als exi
stent verneint, um nicht seine parteipolitischen Förderweiber bloß
stellen zu müssen.

9.2.2 PDichtverweigerung

Die strafangezeigte Unterlassung der Rechtssprechung, bereits we
gen iSd §§ 295, 299, 302 StGB schwerst betrügerisch zu beantwor
ten verweigerten und damit dem Volk unterschlagenen Rechtsfragen
waren öffentlich gestellt.

Das Rekursgericht, der Senat 43 LG ZRS, mit dem vielfach ange
zeigten Betrüger Dr. Heinrich Stumvoll samt K~onsorten, ignorierte
in parteipolitisch betrügerischer Weise, dass neben den bereits im
Rekurs vom 25. März 2008 zur GZ.: 43 R 173/08x ausgeführten 
und dort in übliche Betrug unbeantwortet gebliebenen - in der ge
genständlichen Pflegschaftssache weiteren Rechtsfragen des mate
riellen, des internationalen (HK.Ü) und des Verfahrensrechtes vor-

.r----------~'\
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liegen, denen zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit und
Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt.

Der hier angefochtene Beschluss des LG ZRS zU GZ. 43 R
173/08x ist hinsichtlich des § 62 Abs. 1 AußStrG daher wesentlich.
Diese Entscheidung weicht von der gängigen Rechtsprechung des
OGH, des EGMR und jener zum Haager Kinderentführungs
Übereinkommen ab und fehlt eine einheitliche (auch Verfassungs-)
Rechtssprechung zu folgenden Fragen:

A) Darf ein in der Österreich geborener u. aufgewachsener
Minderjähriger außerhalb der EU iSd Art. 3 iVm Art. 5
HI(Ü ohne regelmäßigen I(ontakt zu beiden Elterntei
len abgeschoben und fremdbetreut werden?

B) Sind Verfahrensverzögerungen in Verletzung des Arti
kel 11 HKÜ durch Erstrichter und Rekurssenat zuläs
sig, wenn die Entscheidung 3 Ob 210/05m ausdrück
lich die Brisanz der verstrichenen Zeit (14 Monate) für
die Rückführung durch die Einbindung in das örtliche
soziale Umfeld aufzeigt?

C) Dürfen eindeutige OGH-Entscheidungen wie 3 Ob
210/05m quasi als "Handbuch" zur Umgehung des
Rechts (hier HI(Ü) in Verstoß gg. § 57 RStDG benutzt
werden?

D) Ist der § 107 Abs. 1 Z. 3 AußStrG 2005 idgF verfas
sungswidrig da er gegen das Grundrecht auf freie Ent
scheidung eines jeden verantwortungsbewUssten El
ternteiles verstößt?

Die vorsätzliche Verweigerung der Antwort auf diese Rechtsfragen
in betrügerischer Behauptung, es seine keine resp. keine wesentli
chen Rechtsfragen gestellt worden, zeugt samt der Billigung durch
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die korrupte Staatsanwältin die Verbindung dieser bestochenen
Senatsrichter zu und zum Falle Dr. Max Friedrich.

Diesen will die bereits mehrfach strafangezeigte Staatsanwältin Dr.
Theresia Schuhmeister-Schmatral samt dem korrupten Verbrecher
Dr. Werner Pleischl durch die zweifelsfrei nachgewiesen Unter
schlagung von 80 Seiten belastende Akten auch vor dieser Aufde
ckung bewahren, weil der Verbrecher und gewerbliche Betrüger Dr.
Max Friedrich in diesem Fall ein weiteres der bisher über

1.500 PSYCHOLOGISCHEN GUTACHTEN

verbrochen hat und der korrupte, strafangezeigte Gerichtsvorsteher
Dr. Robert Schrott am BG Favoriten diese Straftaten seines Kum
pels in Vorsatz deckt.

Strafanzeige

Aufgrund der Vielzahl und der offengelegten Verschachtelungen der
beteiligten Richter, Staatsanwälte und Stargutachter sowie noch
zusätzlich der bereits strafangezeigten gegnerischen Anwältin Mag.
Eva Plaz zum dienstaufsichtspflichtigen Gerichtsvorsteher, Leiter
der Staatsanwaltschaft und korrupten OGH-Senat Baumann ist
davon auszugehen, dass sich hier eine kriminelle Vereinigung im
Sinne des § 278a StGB Abs. 2 und 3 gebildet hat,

um iSd Abs. 2 "erheblichen Einfluss auf Politik und Wirtschaft "
nämlich der Scheidungsindustrie, sowie gemäß Abs. 3 "die ... sich
auf besondere Weise gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzu
schirmen sucht," und sich iSd § 278 (1) und (3) StGB (3) beteiligt
sich an einer kriminellen Vereinigung, und im Rahmen ihrer krimi
nellen Ausrichtung eine strafbare Handlung begeht und sich an
ihren Aktivitäten

...auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass er dadurch die
Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert, indem er in
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parteipolitisch bedingtem Vorsatz verfahrensentscheidende Rechts
fragen in schwerem, vorsätzlichen Betrug zu unterschlagen sucht.

Erklärung des Eintritts als Privatbeteiligter

Der Opfervertreter erklärt seinen persönlichen Eintritt als Privatbe
teiligter durch seine mitbeteiligten Opfer, seine 4 mj. ehelichen I<in
der im HKÜ-Verfahren (s.o.) und verweist auf die anhängige Scha
densersatzklage nach AHG in Innsbruck, Aktenzahl 14 Cg 53/05x
samt den verbundenen Verfahren und Strafanzeigen und zusätzlich
dem aktuellen Verfahren bei der Volksanwaltschaft mit der dortigen
GZ: VA-BD-J/041-B/1/2009.

9.2.3 PoJitjustiz

Gegen die sogenannten" Star-Gutachter" des Familienrechts sind
Dutzende von Strafanzeigen anhängig, weitere gewerblich betrüge
risch agierende Sachverständige werden laufend angezeigt.

Insbesondere sind es die Richter vom Senat 1 des OGH, welcher
jahrelang "Nasse-Finger" Gutachten ohne psychodiagnostische
Tests und verbotene psychologische Gutachten von gewerblichen
Schwerstbetrügern wie Dr. Max Friedrich akzeptiert und für nutzbar
zur Obsorgeentscheidung erklärt haben.

Die korrupten Richter stehen im dringenden Verdacht, durch diese
fortlaufenden Rechtsbeugungen die persönlichen Vorteile beabsich
tigt zu haben, als Vizepräsidenten des OGH ihre I<Carriere zu krö
nen, und haben dabei den psychischen MORD sowie schwere I<Cör
pervedetzung mit Dauerfolgen an unseren I<indern und Enkeln
wissentlich und willentlich zumindest grob fahrlässig aus den nie
dersten Motiven - persönlicher Bereicherung und Geltungssucht 
billigend jahrelang in I<Cauf genommen.
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Heute sind sie wohlbestallte Richter im Prä'sidium des Obersten
Gerichtshofes, von Dr. Heinz Fischer zu Vizepräsidenten ernannt.

9.3 Verfassungsgerichtshof

Wichtig vor allem ist, dass der Beschwerdeführer einen Verfahrens
hilfeantrag als erste Verfahrenshandlung stellt, sonst kassiert der
VfGH ohne jede Leistung flockig Gebühren fürs Nichtstun, wie es
schon der OGH munter vormachte.

Familienrechtliche Rechtsfragen wurden vergeblich schon 2002 an
den VfGH gerichtet, wie auch jene, der VfGH möge die Einhaltung
insbesondere der EMRI<. und der UN-Resolution des I<.indes in
Pflegschaftsverfahren konkretisieren.

9.3.1 EMRK

Geschäftszahl: G 331/02
Entscheidungsdatum: 25.11.2002
Spruch: Der Antrag wird zurückgewiesen.

1. Der Antragsteller stellte einen "Individualantrag", mit dem er
begehrte "die Verfassungsbestimmungen hinsichtlich Einhaltung
von GOG und insbesondere der MRI<. und der UN-Resolution des
I<.indes im Pflegschaftsverfahren zu konkretisieren", "konform mit
den EuGH Bestimmungen zu gehen" sowie "dem Nationalrat und
Bundesrat zu berichten".

Der Antragsteller führte aus, er sähe eine klare Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtshofes, "weil alle Pflegschaftsgerichte konsistent
und permanent die Bestimmungen der MRI<. trotz deren Verfas
sungsrang missachten, dies wegen fehlender klarer und taxativer
I<.onkretisierung in der Verfassung im sogenannten Ermessen der
Richter."
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2. Weder Art140 B-VG noch eine andere Vorschrift räumt dem
Verfassungsgerichtshof die Befugnis ein, den Anliegen des
Einschreiters nachzugehen. Der Antrag ist daher wegen offenbarer
Nichtzuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes zurückzuweisen.

3. Dies konnte gemäß § 19 Abs. 3 Z2 lit. a VfGG ohne weiteres
Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen werden.

Somit haben die Verfassungsrichter in Österreich in Wahrheit fest
gestellt, dass sich die radikalfeministischen Richter in Familienge
richten austoben und die Gesetz weiterbrechen können, weil es der
politisch motivierten I<'aste der Parteibuchbesitzer in Roter Robe
am VfGH an Zivilcourage fehlt., den psychischen I<.indermord zu
beenden.

Über den wahren Charakter und die Motive solcher Typen mag die
Geschichte einmal berichten.

9.3.2 Wahlbetrug

Die Nationalratswahl 2008 war ungültig.

Beweis

Der Wahlwerber lebte im Ausland. Mit Bescheid der Wahlbehörde
NRW 2008, 1080 Wien, Lerchenfelder Str. 4 vom 25.8.2008 zur
Zahl MA 62-sine, am 25.8.2008 zugestellt, wurde auf Antrag des
Beschwerdeführers die Ausstellung einer Wahlkarte genehmigt,
jedoch die Annahme der Unterstützungserklärung (OE) für die
Gruppierung "EhRe" zur NR-Wahl 2008 hinsichtlich der UE für
den Wahlwerber selbst als Listenmitglied verweigert.

Das geltende Recht zu NRWO (Nationalratswahl) et.al. wurde no
velliert. Im Zusammenhang mit der Novellierung wurde die Anpas
sung der NRWO et.al. absichtlich und parteipolitisch bedingt unter-
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lassen, um dem aktuellen ParteienfJlz die Möglichkeit zu erhalten,
des offensichtliche Risiko einer Parteineugründung durch wahlwer
bende neue Gruppen von Auslandsösterreichern abzuwehren und
weiter den verflochtenen Parteienf.tlz bis in den VfGH aufrecht zu
erhalten.

Neu in der NRWO 2008 - nach Novellierung

• Persönliches Erscheinen bei Gemeinde zur Eintragung ins
Wahlregister entfällt

• Passkopie und Antrag reichen, denn laut Artikel 7 B-VG
wären Auslandsösterreicher sonst benachteiligt.

• Ebenso gilt dies beim Antrag auf Ausstellung der Wahlkarte

• Ebenso gilt dies bei der Wahl selbst - IZuvert mit eigener,
eidesstattlicher Erklärung auf dem Kuvert reicht aus

• Niemals mehr ist persönliches Erscheinen vor der Gemein
de nötig.

Die Verletzung des Artikel 7 B-VG ist wesentlich hinsichtlich der
materiellen Rechtseinheit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung,
welche - auch - dem VfGH obliegt.

Vermutlich wurde die offenkundige Verletzung des Art. 7 B-VG
durch das nicht Anpassen der Bestimmungen an die Neuerungen
aus wahltaktischen Überlegungen ihrer parteipolitisch agierenden
Beschicker des VfGH bewusst nicht vor der Wahl, dem Auftrag des
VfGH gemäß, gerügt, was eine Verletzung der verfassungsrechtli
chen Pflichten des VfGH darstellt und daher noch gesondert gerügt
wird.

Unterstützungs-Erklärung und Wahlrecht selbst (per Wahlkarte)
sind daher iSd Art. 7 B-VG nicht gleichbehandelt - weshalb die
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Verletzung des Artikel 7 B-VG wegen Unterlassung der konformen
Anpassung des NRWO im Verdacht der Begünstigung der etablier
ten Parteien durch deren gewählte Vertreter im VfGH - also wirt
schaftlich und in ihrem besonderen Image als VfGH-Richter Ab
hängigen der Parteien selbst ohne, insbesondere aber mit Parteibuch
besonders hervorsticht.

Daher sind die Unterstützungserklärungen (OE) als

- reine Antrittsvoraussetzung

und die Wahlkartenwahl selbst, sowie das Recht

- das Wahlrecht aktiv und passiv ausüben

unterschiedlich iSd Artikel 7 B-VG und stellt dies eine Verletzung
der Gleichberechtigung der Auslands- zu den Inlandsösterreicher
bei der Abgabe von UE dar.

Dies erfolgte in diesem Fall noch dazu gegenüber der wahlwerben
den Gruppierung, somit eine zusätzliche Diskriminierung der Väter
und deren Ziele "Saubere Justiz" laut Programm EhRe und in per
sonam dem Beschwerdeführer gegenüber als passiv zur National
ratswahl 2008 legitimiertes Mitglied der Bundesliste EhRe, somit in
parteipolitisch fragwÜrdigster Weise.

Eine Liste der Wahlwerber war mangels gesetzlicher Vorschrift
noch nicht aufgestellt und ist ein passiv legitimiertes Listenmitglied
aktiv benachteiligt worden zugunsten der den VfGH beschickenden
Parteien und damit in persönlicher Befangenheit aller Parteibuchbe
sitzer oder von der Partei aufgrund der Gewohnheitsrechts "vorge
schlagenen I<.andidaten der Partei" im VfGH.

Selbstverständlich haben die ihrer sie entsendenden Partei hörigen
VfGH-Richter nicht rechtskonform entschieden, um diese Regie
rung und ihren MORD an unseren I<.indern zu decken.
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9.3.3 Nichtraucher

Dem Pressebericht Standard Online am 30. Jänner 2009 ist zu ent
nehmen: schon 400 Anzeigen wurden erstattet und daraus wurden
zehn Strafen gegen Wirte wegen der Nichteinhaltung des Rau
chergesetzes ausgesprochen.

Inzwischen sind bis dato an die 400 Strafen ausgesprochen und
rechtskräftig geworden.

Der VfGH darf gleichzeitig in der dort anhängigen Beschwerde mit
GZ: B 2147/07 entscheiden, ob ein ehemaliger Leistungssportler
und "militanter Nichtraucher" als Insasse täglich 23 Stunden für 27
Monate in einer Raucherzelle verbringen müsse, dies verfassungs
widrig war und die Justizanstalt dadurch vorsätzliche Folter an die
sem die Straftat gemäß § 312 StGB ,.,Quälen eines Gefangenen"
monatelang begangen hat.

Referenz-Entscheidungen des EGMR wiegen dazu vor. In der
Antwort auf die Parlamentarische Anfrage durch die Justizministe
rin zur Zahl 1922/J-NR/2009, eingelangt am 03.07.2009, heißt es

Bei der Unterbringung in Mehrpersonenhaftrciumen werden folgende
Kriterien berücksichtigt: Nationalitci"0 Religion) Altefj Delik"0 5trq/
dauefj SuiiJdpriivention) Raucher/Nichtraucher und (nach
Möglichkeit) a/!ftillige Wünsche des Insassen.

Bis heute hat der VfGH noch nicht entscheiden, obwohl sogar im
medizinisch-pharmazeutischen Tierversuch solche Verfahren nur in
Ausnahmefällen die Genehmigung erhalten.

Die justiz- und parteipolitische Hörigkeit der VfGH-Richter ist
offensichtlich, müssen dies ja nicht einmal die Richterprüfung abge
legt haben, weshalb am 19.2.2009 zu B 90/09 erstellt wurde zur
GZ: 20 Jv 3119-33/08i LG ZRS Innsbruck der nachstehende
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9.3.4 Befangenheit

Als "Offener Brief an Dr. Gerhard Holzinger" mit

Ablehnungserklärung und Beschwerde / Rekurs

Liebster Gerhard,

nachdem nun auch du dich mit deinen kleinkarierten Brüdern und
Schwestern im allerbesten und armseligen Parteibuchgeiste zusam
mengerafft hast, die Rechtsfrage nach der Geltung speziell von Ar
tikel 6 EMRI<., Rechtliches Gehör in Hinblick auf Ordnungsstrafen,
durch deine grenzintelligenten Kollegen der Richterschaft abzu
wimmeln, muss ich dir mein Leid klagen.

Du und dein Team mit Dr. Brigitte Bierlein, Dr. Rudolf Müller und
Dr. Willibald Liehr, die Mit-Richter des VfGH zu B 1554/08-4 / W
1-2/08-4 sind von mir bereits wegen Eurer Beihilfe zum Wahlbetrug
strafangezeigt worden, weil Ihr wohl zu glauben scheint, das Partei
buch in Eurer Rosette bewahre Euch davon, das geltende Gesetz
durchgängig kennen zu müssen.

Die vorgelegten, umfassenden Rechtsausführungen in der Qualität
eines wissenschaftlichen Rechtsgutachtens zur Problemstellung des
Rechtlichen Gehörs auch bei Willkürakten eines Richters, wollt Ihr
in Begünstigung täglich erlaubter Willkür subalterner Entschei
dungsorgane zu bearbeiten verweigern, dies am Beispiel des ggst.
Falles

"der Gosch hat mich beschissen"

Das Wesen der Befangenheit besteht in der Hemmung einer unpar
teiischen Entscheidung durch unsachliche psychologische Motive
(EFSlg 111.712 = 44 R 357/05h des LG für ZRS Wien vom
23.08.2005 (EFSlg 52.062)). Bekanntlicherweise haben eine Vielzahl
von VfGH-"Richtern" wie du keine Richterprüfung und sind daher
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mangels ausgebildetem Sachkenntnis als willige Subjekte der SIe
bestellenden Politiker wie Dr. Alfred Gusenbauer zu betrachten.

Aus den inzwischen offengelegten Quellen Eurer intellektuellen
Herkunft ist wohl anzunehmen, dass Eure Sachkenntnis nicht aus
gereicht haben könnte oder Ihr wart einfach nur befangen. Befan
gen ist ein Richter, der nicht unparteiisch entscheidet, sondern sich
von unsachlichen psychologischen Motiven (Gründen, Erwägun
gen) leiten lässt.

Befangenheit liegt vor, wenn die Fähigkeit zu einer sachlichen Beur
teilung fehlt oder irgendwie behindert ist oder eine solche Behinde
rung mit Grund befürchtet werden kann. Entscheidend ist dabei
nicht, ob eine Befangenheit der abgelehnten Richter geradezu evi
dent ist. Es genügt, dass die Partei begründeterweise besorgen
muss, dass sich die genannten Richter im Verfahren auch von un
sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen könnten, wie von Gustiz
oder partei-)politischen Aspekten.

Da eine Ablehnung auch nach Schluss der Verhandlung und nach
Urteilsfällung zulässig ist (RIS-Justiz RS0041933 = RS0046032 (Tl)
= 1 Ob 116/70 mwN = SZ43/104 =JB11971 ,480), lehne ich hier
mit rechtskonform gemäß JN 19 dich und deine I<ollegen ab.

Zu diesem hehren Zweck darf noch herangegangen werden an die
I<.lärung einer nicht ganz uninteressanten Rechtsfrage.

Gemäß § 355 Abs. 1 ZPO können gemäß § 355 Abs. 1 ZPO Sach
verständige aus denselben Gründen abgelehnt werden, welche zur
Ablehnung von Richtern berechtigen. Schon auf Grund des in Art.
7 B-VG verankerten Gleichheitsgrundsatzes und der Tatsache dass
von einem Entscheidungsorgan im Verfassungsgericht wohl zu
Recht angenommen werden können sollte, dass es quasi als ein
"Sachverständiger auf dem Gebiet des Rechts" zu gelten habe, ist
der Umkehrschluss wohl auch zulässig.
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Daraus ergibt sich, dass zwischen der Gründe hinsichtlich eines
Richters und der hinsichtlich eines Sachverständigen kein Unter
schied bestehen kann. Der OGH hat ausgesprochen, dass ein Sach
verständiger auch wegen mangelnder Sachkenntnis abgelehnt wer
den kann, hiebei sind lediglich auf den Anschein der Befangenheit
gestützte Einwendungen von solchen zu scheiden, die mit mangeln
der Sachkenntnis der als Sachverständiger abzuhörenden Person
begründet werden (vgl. RIS-Justiz RSOl15712).

Demzufolge kann auch ein VfGH-Richter
wegen mangelnder Sachkenntnis abgelehnt werden.

Gerade im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem bisherigen Vorge
hen von Euch nunmehr abgelehnten Entscheidungsorgane, dass
Eure Sachkenntnis im Bereich der Einhaltung der Menschenrechte
(insbesondere Artikel 6 und 13 EMRI() sowie des Grundsatzes
eines fairen Verfahrens und darin des rechtlichen Gehörs sowie der
geltenden Verfahrensbestimmungen derart mangelhaft sind, dass
dieser Mangel an Fachkenntnis auch zu Eurer Ablehnung aus die
sem Grund berechtigt. Aus diesem Grunde wird daher gestellt der
Antrag, die Entscheidungsorgane

• Dr. Gerhard Holzinger,

• Dr. Brigitte Bierlein,

• Dr. Rudolf Müller,

• Dr. Willibald Liehr,

• Dr. Lisbeth Lass und

• DDr. Hans Georg Ruppe
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wegen mangelnder Sachkenntnis von allen weiteren Verfahren aus
zuschließen.

Bis heute hat sich der Rest der VfGH-Richter aus politischen Moti
ven noch nicht mit der Befangenheitsfrage bei ihren IZollegen aus
einander gesetzt. Es wird vermutlich durch die rein parteipolitisch
ausgewäWten Figuren vorausgesetzt, dass ein rechtsuchender Bürger
mit solchen parteipolitischen Machenschaften zufrieden sein müsse,
und dessen Verfassungsrechte dem Mutwillen der Regierung unter
liegen.

Es darf weiter gewartet werden.

9.4 Verwaltungsgerichtshof

Nach eigener Darstellung sei der VwGH zuständig für die IZontrolle
der IZorrektheit der Verwaltung, daher auch der Justizverwaltung,
also der Beschwerden zugänglich für normierte Verhaltensweisen
der Justizorgane , welche festgehalten sind in der

Geo - Geschäftsordnung für die Gerichte 1. und H. Instanz und
GOG - Gerichtsorganisationsgesetz.

Wichtig vor allem ist, dass der Beschwerdeführer einen Verfahrens
hilfeantrag als erste Verfahrenshandlung stellt, sonst kassiert der
VwGH ohne jede Leistung flockig Gebühren fürs Nichtstun, wie es
schon der OGH munter vormachte.

Jedoch zeigt sich, dass der VwGH sich ziert, Solches zu entschei
den, wenn beispielsweise die Rechtfrage aufkommt, ob denn die
Bestimmungen des § 110 Geo, welcher die Erledigungsfristen auch
eine Rekurses beim OGH regelt, wenn dieser als zweite Instanz in
einem bestimmten Verfahren zu richten hat.

194



Ende August 2009 musste der Autor erfahren, seine Beschwerde
mit der Geschäftszahl S 2006/00/0160 gegen die 6 Monate lange
Verfahrens-Verschleppung durch den OGH ende dann plötzlich in
einem absolut unbekannten, unerklärten

9.4.1 Sonderregister

Die URGE Z zur Beschwerde S 2006/00/0160:

InijVischen - siehe Anlage der SVA CW- bin ich durch die Rich
teifolter zum unbefristet berufsunfcihigen Rentner gefoltert worden und
werde iSd Artikel3 EMRK weiterp.rychisch gemartert.

Seit bis Zu 12 Monaten liegen inijVischen mehifache Ablehnungen
sowie bis dato neun unbearbeitete Revisionsrekurse beim OCH) sowie
Strafanzeigen gegen mehr als 20 Vorsatz-Betrüger in Robe in diesem
korrupten Parteibuch-Verbrechersta// namens OCH.

Päaerasten-Richter im Obersten Cerichtshifunter den mehifach straf
angezeigten Betrügern und Päaerasten im Präsidium handeln de facto
im Sinne des Verbotsgesetzes) hebeln die Rechte meiner vier minder-
jährigen Kinder aus) treten ihre Menschenrechte und Verfassungsrech
te als Kinder des Signatarstaates Frankreich mit Füßen.

Wurde die Methode Roland Freisler im Volks-/Reichsgerichtshif
"OCH(( wieder eingejüh~ dies mit Zustimmung mehifach straJange
zeigten Betrüger in VwCH und VJCH) damit Kinderschänder und
Betrüger weiter dort ihre faktische WiederbetäJigung mit Zustimmung
der Hö·chstgerichte ausüben kö·nnen?

Es ist bezeichnend, wie der Staat sich in solchen Verfahren mit
juristisch wehrhaften Bürgern so verhält, als wäre die Behandlung
von Beschwerden über den OGH ein Sakrileg.
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9.4.2 Ignoranz

Faszinierend ist, wie der VwGH auch in anderen Fällen reagiert, wo
es angesagt ist, sofort auch die Vorlage beim VfGH zu beantragen.
Manchmal wechseln dann die Zuständigkeiten und der VfGH ent
scheidet, nachdem er den Fall überwiesen erhalten hat, dass doch
der VwGH zuständig sei, der dann knurrend etwas entscheidet, was
nie in Frage stand, aber er nur nicht wahrhaben wollte, beispielweise
zum nachher sowieso geänderten SPG-Gesetz, G Z: 2007/ 07/ 0266

Nach knapp 4 Jahren hat sich der Univ. Prof. Dr. Clemens Jabloner
Clan wieder in die juristischen Nesseln gesetzt. Wo das parteipoliti
sche Quotengesindel seine Finger drin hat, wird Recht gebrochen.
Das SPG hat jedoch dadurch eine Referenzentscheidung erhalten.

9.4.3 Genderwahn

Das Forum zu Genderwahn unter www.Genderwahn.comist sei
Beginn an der größtmögliche Dorn im Auge der Justiz.

Das Forum ohne Maulkorb wird permanent angegriffen, jedoch lebt
und gedeiht das weggelegte I<ind der Justitia prächtigst, mit immer
neuen und ermunternden Rekorden im Juli 2009.

Täglich mehr als 1.000 unterschiedliche Besucher ergötzen sich am
Justiz-I(abarett, monatlich sind mehr als 6.500 Leute da, weltweit
rangiert Genderwahn auf Platz 198.817, an manchen Tagen "testet"
Genderwahn die 1aa.aaa-er Grenze.

Der geschätzte Markenwert betrug schon mal 13.278.7 US-Dollar,
461.884 Seiten wurden angesehen, 4,86 Gigabyte Daten, Berichte,
Bilder heruntergeladen, mehr als monatlich 153.000 einzelne Seite
besuche zählte der Server mit.
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Unterforen existieren zu Verurteilungen der Republik Österreich,
Entscheidungen, Scheidungsverfahren, Pflegschaftsverfahren /
Jugendamt, Strafverfahren / Falschanschuldigungen / Wegweisun
gen, Gerichtliche Gutachter, Anwälte, Richter, Verhandlungstermi
ne, Staatsanwälte, Feministische Propaganda und Volksverhetzung,
Gender Mainstreaming, Opferschutz, Political Correctness vs. Mei
nungsfreiheit, GewalttäterInnen, Partnerschaft / Liebesbeziehun
gen/Mediation, Familienpolitik / Erziehung, Psychologie, Miss
brauch mit dem Missbrauch, I<indestötung / Gewalt / Missbrauch,
I<inderschutzvereine, Frauenhäuser, Jugendamt / I<inder- u. Ju
gendanwaltschaft, Interventionsstelle.

Zusätzlich der Pranger für Justiz und Beteiligte

Gutachter, Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Öffentliche Personen,
Lila Pudel, Literatur und I<inderschutz-Organisationen

Genderwahn sitzt tief im Fleisch dieser korrupten Justiz und hat
bereits zu eitern begonnen. Die ersten Drainagen sind gelegt. Wie
der Falter nunmehr berichtet, wanderten diverse I<:'opien geheimer
Akten der "Weisungssektion" IV in die Hände jener Medien, welche
noch nicht gekauft werden konnten.

Diese Site abzuschalten, weil der Herr VwGH-Präsident feststellen
musste, dass die Bürger erfahren könnten, welche Schweinereien in
der Österreichischen Justiz auch durch ihn gedeckt werden, ging
kläglich schief:

Ein Bericht darüber mokierte sich mit dem Slogan:

Abschaltprofis treffen auf Einschaltprofis.

Der Schriftverkehr im Original mag erheitern, jedoch sollte der
werte Präsident Univ. Prof. Dr. Clemens Jabloner der Bevölkerung
beizeiten mitteilen, warum er die Wahrheit scheut und keine Anstal
ten trifft, diese korrupte Justiz zu säubern.
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10 Justizministerium

Schrieb nicht bereits 1834 Georg Büchner im hessischen Landbo
ten: "Die Justiz ist ... seit Jahrhunderten die Hure ... der Fürsten."

Vielleicht werden im Laufe der Geschichte unsere Nachkommen
einmal erfahren:

"Im 21. Jahrhundert ist die JustiZ zur Hure der Emanzenlesben ver
kommen) welche nur mehr tuntenhaft weichgespülten Paktoten mit elu
ßeren miinnlichen Geschlechtsorganen das marginale Recht auf ein halb
wegs menschenwürdiges Dasein zugestehen wollten) damit diese als
"samen- und Geldspender" zur Veifügung stehen. "

So stellen sich jedenfalls die sichtbaren Aktivitäten des Justizminis
teriums dar, weshalb auch nicht wirklich überrascht at, dass offen
sichtlich seit Monaten die Wahrheit verbreitet wird, er selbst, Dr.
Erich Michael Stormann würde als Familienrechts-Sektionsleiter seit
Langem behandelt in der klinischen

10.1 Psychiatrie

Der maligne Soziopath hat offensichtlich nicht verkraftet, dass seine
Echse Univ. Prof. Dr. Bea Verschraegen K.arriere gemacht hat und
er selbst mit seiner Mittelmäßigkeit trotz perfekter Darmwandlecke
rei ein ebenso wissenschaftlicher Niemand bleiben wird, wie es auch
der sein "Heim erster Ordnung" vertretende Dr. Max Friedrich nur
zur landesweit belächelten Schießbudenfigur gebracht hat.

Beide abgelegt von erfolgreichen und korrekten Frauen, Minderwer
tigkeits-I<.omplexler reinsten Wassers, welche sich - nun psychi
atriert: Dr. Erich Michael Stormann - an unschuldigen Kindern
rächen oder Päderasten schützen, Natascha I<.ampuschs' Arschkrie
cher Dr. Max Friedrich. Und nun das Ende vom Lied:
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Der Psycho Dr. Erich Michal Stormann zuckt seine Schizo-Ticks
durchs Büro und Max, der Fritzl vom Dienst steht mit den nächsten
Strafanzeigen woW bald wieder vor Gericht. Die beiden größten
Kinderschänder der letzten 20 Jahre werden bald enttrohnt sein,
denn es geht weiter mit dem Psychoschupfen, analog dem alten
Brauchtum, dem Bäckerschupfen.

Bald wird es in Wien ein Museum geben, wo Psycho's ausgestellt
werden, das Wachsfigurenkabinett der Psychopathen, angeführt von
Dr. Erich Michal Stormann, begleitet Arm in Arm vom Psycherl
Mag. Dr. Gabriele Fürst-Pfeifer - vielleicht singen deren permanent
gehörte Stimmen zusammen Duett?

Darum gepaart in holder Eintracht, Werner Brosch, Gerhard Reisz,
Eva Mückstein, Rotraud Erhart, Marion Waldenmair, Hermine Widl
und Sigrun Roßmanith - sie betreuen Harald Ecker und Ludwig
Haberl, die Wirtschaftstrottel der Republik, welche jedem die Fähig
keit als Nachtwächter zuerkennen, weil sie selbst nichts Anderes
schaffen würden.

Das hohe Lied vom täglichen Amtmissbrauch dazu singen die kor
rupten Gerichtsvorsteher bis zu den Präsidialschwuchteln im OGH.

10.1.1 AuskunftspDicht

Gänzlich verweigert das Justizministerium seine Auskunftspflicht,
besonders seitdem Richter, nämlich die designierte EuGH-Richterin
Dr. Maria Berger und Strafrichterin Mag. Claudia Bandion-Ortner
dem BMJ als Ministerinnen vorstehen.

Diese Rechtsverweigerung zeugt bestens von der K.orruption, der
jeweiligen Lobby, der beide woW zu dienen scheinen, die eine sei
der roten SPÖ-Riege um Dr. Franz Vranitzky entsprungen, die An
dere dem Gummi-Stiefler-Raiffeisen-Clan um dessen Generaldin~k

tor Dr. Christian !(onrad und seinen Schwarzen.
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10.1.2 Geschäftszahlen

Mit 2009 wurden Pflegschaftsverfahren in u.a. Hernals und Döbling
umgetauft und erhielten neue Nummern, selbstverständlich jene mit
der Endzahl 09, also lautend für 2009, um somit darzulegen, alle
Verfahren wären zeitnah geführt. Bereits das Pflegschaftsverfahren
des Autors mit 2 P 181/01k aus 2001 hatte diese Metamorphose
schon zwiefach durchlebt, ohne dass sie der Kokon öffnete oder
eine wie immer geartete Puppe oder Larve schlüpfte, zuletzt mit der
nunmehrigen Zahl 2 P 88/07t.

10.1.3 VerJiebt- Verlobt- Verprügelt

Mit diesem Verhetzungsslogan aus der untersten Feministen
Schublade versuchte die Frauenministerin Doris Bures, als ehemali
ge Zahnarzthelferin Geschichte zu schreiben und die Frauenhäuser
wieder parteipolitik-konform zu füllen.

Welch herbe Enttäuschung, sieh an, sieh an, sogar während der
Europameisterschaft im Fußball konnten die Frauenhäuser nur eine
einzige neue Bewohnerin zum Umzug motivieren. Eine Parlamenta
rische Anfrage entlarvte die Budgetquellen dafür.

Dummerweise verlief diese Millionen-I<.ampagne ungewollt beim
Staatsanwalt, der die Anzeige wegen Verhetzung einstellte, aber
zuletzt seine Nerven verlor, weil Väter strafrechtlich konterten:

Fortführung des Verfahrens

Die Voraussetzung für die Beendigung des Verfahrens haben nie
mals bestanden, sondern hat in korrupter Weise eine Hand die an
dere gewaschen und werden jedoch auch neue Tatsachen und Be
weismittel beigebracht.
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Selbst der I<:'oalitionspartner hat in augenscheinlicher Weise die
diskriminierende Natur der I<:'ampagne zur Verhetzung seiner Wäh
ler in der Parlamentarischen Anfrage XXIII GP NR 3444 / J der
Abgeordneten um Silvia Fuhrmann gerügt. Dabei ist offenkundig,
dass den schwarzen Gewerkschaftlerdamen ihre Männer zu Hause
"das Gsims kehrt" haben, weil eine rote Möchte-gerne-Politikerin
ohne Beißhemmung solches von sich gegeben hat.

Die Angst vor Wählerstimmenverlust schreit aus diesem Papier,
wenn auch der I<:'oalitionspartner einer Strafanzeigen - noch - nicht
nähertreten wollte. Außerdem hat Dr. Klackl I<:.EINE einzige der
OPFERERI<LÄRUNGEN bearbeitet, welche nachweislich im BG
Tulln und BG Innere Stadt etc. eingebracht wurden.

Wie aus der anliegenden Beispielentscheidung 17 St 48/08m zu
erkennen ist, fehlt in der Einstellung zu 501 St 7/08s sogar die
Rechtsmittelbelehrung als Opfer UND Beteiligter, obwohl die Op
fererklärungen sogar im Text (21.01, 29.01., und 30.01.2008) refe
renziert sind.

Die parteipolitische Hinwendung des Dr. I<:.lackl als selbsternannter
Nazijäger (Fälle Irving, Fröhlich und Dr. Gross vom "Spiegel
grund'') zeugt auch diesmal von unterschiedlicher Behandlung der
Materie. Hat schon der berüchtigte Dr. Gross jahrelang neben den
Staatsanwälten am LG Strafsachen noch als Gutachter gearbeitet,
wurde das Verfahren mit zuletzt Dr. I<:.lackl so lange verschleppt,
dass er - angeblich - haft-und verhandlungsunfähig wurde.

Die Ungleichbehandlung zeigt sich auch in der Verfolgung der Frau
Susanne Winter und der Einstellung zu Doris Bures, beide Male
zum § 283 StGB: während das Foto des Jahres der Unicef das
Naheliegende dieses "Sagers" offenbart, verhetzt Doris Bures
grundlos, öffentlich, andauernd und global vor allem alle VÄTER
aus den allerniedersten Motiven ihrer offensichtlich
radikalfeministischen Beißzange.
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Dieser Sachverhalt in Erfüllung der Tatbestände des § 283 in sogar
Vorsatz und Faktenmehrheit über 2 Monaten hinweg, in mehreren
Medien, sei laut Dr. Michael I<lackl nicht mit gerichtlicher Strafe
bedroht, dies verdachtsweise nur bei SPÖ-Frauen, nicht aber bei
Partei-Mitgliedern, welche gerade NICHT der Regierung angehören.

Offenkundig ist der Staatsanwalt entweder einer Weisung gefolgt,
welche dem Opfer zu offenbaren ist (siehe StPO 2008 I!), oder er
hat auch vorauseilendem Gehorsam in Verletzung seiner Amts
pfli<;:hten iSd § 57 RDG parteipolitisch gehandelt, was den dringen
den Verdacht des Missbrauchs der Amtsgewalt in sich birgt, die
Einstellung in diesem Falle die versuchte Begünstigung von Straftä
tern darstellt.

Offenkundig ist der Anschein der Parteijustiz und allein schon der
Verdacht einer solchen bedingt die Ablöse dieses Staatsanwalts von
Verfahren im Zusammenhang mit Wiederbetätigung, denn es ist
offensichtlich, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Das Ver
fahren möge an eine Staatsanwalt aus Linz abgetreten werden, woll
te sich nicht die Justiz des Vorwurfs der Hörigkeit von Politikern
aussetzen lassen.

Während die SPÖ und insbesondere Doris Bures immer wieder auf
die ach so schwer verletzten Gleichbehandlungsdefizite hinweist,
hier verletzt sie selbst in Vorsatz ihre eigene Lieblingsbestimmung.
Auch daraus ist der erklärte Wille zum Rechtsbruch, der Volksver
hetzung zu Lasten der Väter und insbesondere der Scheidungsväter
nachweisbar.

Die Volksverhetzung durch Frauenministerin Doris Bures zeugt
von der perfiden Art, Männer, vor allen zu entsorgende Schei
dungsopfer zu diskriminieren, sie strafrechtlich zu brandmarken und
sind die Parallelen zu der faschistischen Verhetzung gegen "Unter
menschen" frappierend.
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11 Analyse

Aus all diesen Unterlagen kann sich jeder ein Bild der wahren Zu
sammenhänge in dieser kriminell agierenden Justiz sowie zwischen
ihr und ihren Lobbyisten bilden.

11.1 Zusammenhänge

Die inzwischen zur selbständigen und autarken Organisation außer
halb des Rechtsstaates empor gewachsene Justiz hat rein systembe
dingt unkontrollierbare Macht erlangt, welche bis zum unverfolgten
MORD gehen kann, wie man am Fall LUCA ELIAS beweisen kann.

Die Regierung und mit ihr das Parlament mit meinungslosen Club
mitgliedern, Hinterbänklern und Parteigängern verließ sich ohne
jedwede effiziente und valide IZontrollen auf die immer stark beton
te "Selbstreinigung" der Justiz und vergaß dabei die Lehren aus
selbst der jüngsten Geschichte, dass jede

Macht ohne IZontrolle

früher oder später dadurch selbständig wird. Die Vernetzung der
Justiz in sich selbst erlaubt dazu noch auf einfachste Weise, dass
solche Machtstrukturen wachsen und bestens gedeihen. Die vorlie
genden Beweise sind unwiderlegbar. Es bedarf einer drastischen
Form der Generalprävention das aktuelle Fiasko sofort zu beenden.

11.1.1 Grafik

Mit nachstehender Grafik werden die Zusammenhänge in den dar
gestellten Abhängigkeiten und Verzweigungen verdeutlicht, welche
sich aus der Erfahrungen der letzten zehn Jahre erarbeiten ließen.
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11.1.2 Zustand

• In vielen Fällen wird I<indern in Not Hilfe verwehrt. Ärzte
schicken sexuell missbrauchte I<inder mit einer Wundsalbe
nach Hause, da das Jugendamt wegen Ressourcenmangel
entscheidet, dass vertuscht werden soll.

• Jugendämter fallen sehr oft völlig willkürlich Entscheidun
gen ohne vorherige Überprüfung der Sachlage. Oft wird
unqualifiziert und in weltfremder Weise Verdachtsmomen
ten nachgegangen.

• K.onstruierten Aussagen von Müttern wird blind Glauben
geschenkt; sehr oft wird entschieden, dass die missbrauch
ten/ misshandelten I{inder vor Ort belassen werden. Zu
Alibizwecken werden K.ontrollen gemacht, geschönte Ak
tenvermerke angelegt und Therapien verordnet.

• Gerichtlich beeidete Sachverständige erstellen oftmals Ge
falligkeitsgutachten im Sinne der Jugendämter und Justiz
behörden welche beim Vertuschen von Straftaten mitwir
ken.

• Justiz und Behörden wissen von den manipulierten Gutach
ten und von den vorsätzlichen Bruch des SV-Eides der
Sachverständigen.

• Staatsanwaltschaften und Gerichte begehen wissentlich
Rechtsbeugungen und Amtsmissbrauch, indem sie im Be
reich I{inderschutz und Familienrecht Gesetze missachten.

• Verfahren werden trotz ausreichenden Verdachtsmomen
ten einfach nicht eröffnet oder willkürlich verschleppt und
oder eingestellt.
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• Anträge zur Beweiswürdigung (zB. gynäkologisch Untersu
chung) werden einfach abgelehnt.

• Die Justiz beteiligt sich somit an unterlassen von Hilfeleis
tung.

• Die Politik, insbesondere die Bundesregierung gibt mit der
Gesetzgebung die Rahmenbedingungen für Jugendämter,
Justiz, Ärzteschaft, Gutachterwesen, I<.inder
Jugendanwaltschaften,Opferrechte usw. vor.

• Das neue Gewaltschutzpaket war nur punktuell eine kleine
Verbesserung der Situation.

• Das Abwürgen der erweiterten Anzeigepflicht ist ein Zei
chen an die Gesellschaft, dass I<.indesmisshandlung/ Kin
desmissbrauch als ein Art K~avaliersdeliktangesehen wird.

• Die Opferrechte wurden massiv beschnitten. Zugesagte
Verbesserungen wurden wieder zurückgenommen, da dafür
kein Geld da sein soll.

• Die Politik ist für alle Missstände verantwortlich, da diese
so gesteuert und gewollt sind.

• Das Gerede von Einzelfällen ist unglaubwürdig.

• Zur Zeit sind Elternrechte höher bewertet als I<.inderrechte.

• Viele klare und zwingende Regeln der UN Menschen
rechtscharta und der Europäischen Menschenrechtskon
vention werden im Bereich I<.inderschutz/ Familienrecht in
der Rechtssprechung in der Praxis nicht eingehalten.

Quelle: N GO - Resistance for Peace
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Im Namen des Volkes
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12 Volkstribunal

Die ScWussplädoyers von Ankläger und Opfervertreter sollen sich
auf die wesentlichen Fakten stützen und die Geschworenen veran
lassen, das gerechte Urteil zu fällen.

Schwere psychische und aus physische K.örperverletzung, Nötigung,
Entfremdung, Erpressung und alle anderen Straftatbestände werden
unter dem Straftatbestand MORD subsummiert.

Es geht um nichts Minderes als um MORD an unseren Kindern
und Enkeln durch eine selbstherrlich agierende, parlamentarisch
derzeit nicht kontrollierbare Gruppe in Robe, diese mit und ohne
Hermelinbesatz.

12.1 ScWussplädoyers

Die Plädoyers bieten der jeweiligen Parteienvertretung die Möglich
keit, den Richter auf etwaig neue Aspekte zielgerichtet aufmerksam
zu machen, im Trubel von Diskussionen untergegangene Fakten
erneut zu beleuchten und zu versuchen, die Entscheidung in ihrem
Sinne zu beeinflussen.

Eher emotionale denn fachlich-juristische Aspekte stehen im Vor
dergrund, wenn auch die StPO in teleologischer Hinsicht dies an
ders zu spezifizieren gedachte.

12.1.1 Staatsanwaltschaft

Es ist zweifels frei durch die beispielhaften Darlegungen in den mehr
als 150 Seiten bewiesen, dass diese Regierung, wie auch die vorigen,
es durch Jahre hinweg unterlassen haben, das Menschenrecht auf
Schutz des Lebens und das Menschenrecht auf Schutz vor psychi-
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scher Folter wirksam zu gewährleisten, wirksame Beschwerde
Möglichkeiten gegen juristisches Unrecht zu etablieren.

Außerdem hat diese Regierungen, vertreten durch ihre obersten
Mitglieder, zugelassen, dass Organe der Justiz rechtswidrige
Handlungen in ihrem eigenen Wirkungskreis nicht ahnden und
aktive Rechtsbeugung zur Tagesordnung werden lassen. Als Folge
sind mehrere I<inder wie

MELVIN, LUCA, AMANDA, SOPHIE, LEA, DARIUS, IRIS
MARIA, I<EVIN, ALEXANDER, NICO, I<EMAL, DANIEL,
JACQUELINE und andere

mit durch das Jugendamt durch Unterlassung der Amtspflichten der
Behörde ermordet worden.

Der scWagenden Beweis für diese Schuld der Behörden wurde
erstmals in Innsbruck im Fall LUCA erbracht, alle weiteren Fälle
sind entsprechend wieder aufzurollen und die Mitschuld von heute
führenden Personen und Leiter dieser Behörden, wie insbesondere
Mag. Renate Balic-Benzing, DSA Brigitte Zinner und DSA I<'JA
Monika Pinterits festzustellen.

Sollte in diesen allen Fällen ein Verfahren bereits abgehandelt wor
den sein, kann gemäß § 352 Abs. (3) die Staatsanwaltschaft,

• da sich andere neue Tatsachen oder Beweismittel ergeben,
die geeignet scheinen, die Verurteilung des Beschuldigten
nahe zu legen (§ 210 Abs. 1)

• eine (Wieder-)Aufnahme fordern, weil in all diesen Fällen
die Strafbarkeit der Tat noch nicht durch Verjährung erlo
schen ist.

Diese (Wieder-)Aufnahmen werden in allen Fällen beantragt.
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12.1.2 Opfervertreter

Der Opfervertreter stellt klar, dass keines der Opfer allein steht.,
sondern alle seine nahen Verwandten im Sinne des & 65f StPO
betroffen sind, stellt als Referenz das Verfahren um die Tragödie
mit der Gletscherbahn in I<:'aprun dar, wo alle Verwandten als be
troffene zugelassen wurden, weil internationaler Druck die Justiz
dazu zwang, rechtskonform zu aßieren.

In Vorsatz zum schweren Betrug werden in Österreich durch die
Organe des Monopolanklägers Staatsanwaltschaft in nahezu allen
Fällen die betroffenen Staatsbürger betrogen, damit die Justiz wei
terhin ihr Schindluder treiben und ihren systematischen MORD an
unseren Kindern und Enkeln aus niedersten und verabscheuungs
würdigen Motiven ungestört durchführen kann.

Die Geschworenen mögen über Höchststrafen nachdenken, da das
ganze Vorgehen der Justiz an eine Art ethnische Säuberung erinnert,
die leiblichen Väter aus Willkür der I<:.indesmütter allein von I<:.in
dern fernzuhalten. Zu bewert~n sei, ob dies geschehen könne, um
eine neue "Elite" Alleinerzogener zu schaffen.

12.1.3 Privatbeteiligung

Die Privatbeteiligten schließen sich pro Fall mit einer Schadensum
me von einer Million Euro pro entrechteten, entfremdeten I<:.ind
sowie einer relativer Reduktion dieser Summe gemäß dem Scha
densverlauf im jeweiligen Einzelfall dem Verfahren an.

Sollten die Privatbeteiligten hinsichtlich ihrer Forderungen auf den
Zivilrechtsweg verwiesen werden, wird aus prozess-ökonomischen
Gründen um die generelle Feststellung auf Anspruchs auf Scha
densersatz und Schmerzensgeld ersucht.
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13 MORD an LUCA ELIAS

Bereits mit seinem Buch

Herwig Baumgartner

MORD an L'UC.A
LIAS

Die AnnalfH1 des Horrors

Dokumentation

zum Fall des LUCA ELIAS hat der Autor einen der grausamsten
"Erfolge" der Unterlassungen der Justiz zu Lasten unserer I<inder
aufgezeigt und angeprangert.

Copyright © 2009 - Herwig Baumgartner

Herstellung und Verlag
Books on Demand GmbH, Norderstedt

ISBN 978-3-8370-8810-6
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13.1 Quellenverweise

Einen Anhang als gesonderter Bereich des Buches zu erstellen, wo
die Unterlagen aus den Gerichtsakten, säuberlich, rechtskonform
anonymisiert aufgelistet und dem Buch angescWossen sind, hat der
Autor absichtlich aus folgendem und triftigen Grund unterlassen,
denn alle Schriftsätze, Dokumente und I<.ommentare in Medien
zum Thema finden Sie im Forum von

www.Genderwahn.com

unter dem Thema LUCA in der Forenübersicht.

Der Fall LUCA ELIAS wird nach der persönlichen Meinung des
Autors noch sehr lange in irgendeiner Weise Gerichte und Men
schen beschäftigen.

Insbesondere die nunmehr heftig zum Leben erwachte Väterbewe
gung mit allen sozialen, politischen und rechtlichen Facetten hat
durch LUCA ELIAS ein unantastbares Mahnmal erhalten.

Väter haben heute bei den absolut realitätsblinden Jugendämtern die
Stellung eines Parias, eines sehr unwillkommenen, rechtlosen Ein
dringlings.

Bernhard Haaser hat es hautnah am eigenen Leib erlebt, dass und
wie ein Jugendamt dem Mord an seinem Sohn in aller Ruhe zusieht
und gilt es inzwischen erwiesen, dass die Behörden bei den internen
Abläufen bis heute trotz der eindeutigen Verurteilung noch immer
keine Lehren aus dem Drama LUCAS ELIAS ziehen.

Das wird sich ändern - das Buch ist ein erster Schritt dorthin.
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14 Autor

Herwig Baumgartner, geboren 1952

Foto - alle Rechte: Alfred Nechvatal

14.1 Justizrebell

Der Autor ist in den letzten Jahren bekannt geworden als

"Justi~ebel!' .

Seit nunmehr ACHT Jahren kämpft der absolut willkürlich durch
die Österreichische Justiz entrechtete Vater um I<:'ontakt zu seinen
vier noch minderjährigen I<.indern aus erster Ehe, welche noch im
mer nicht geschieden ist.
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Laut den Gerichten führt er einen unerbitterlichen IZrieg gegen die
von ihm medial gebrandmarkten Mitglieder der Justiz unter seinem
Motto,

dem Zitat des
Mohandas K.aramchand (Mahatma) Ghandi

Stärke entspringt nicht aus physischer Kraft,
sondern aus einem unbeugsamen Willen

Seine bisherigen Gerichts-Verfahren hat Herwig Baumgartner samt
allen den Aktenkopien und Eingaben komplett öffentlich transpa
rent gemacht im Forum zu www.Genderwahn.com der justizkri
tischsten Seite im Deutschen Sprachraum.

Genderwahn Forum

Rechts- und Gesellschaftsfragen
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15 Initiative

.~..1::

Der Autor ist ein Gründungs-Mitglied der Initiative

www.humanesRecht.com

Die etablierten I<räfte in unserem Land haben offensichtlich
weder Ideen umfassende und zukunftsorientierte Rahmenbedin
gungen für die Institution Familie zu gestalten.

In Österreich werden nachweislich sogar international anerkann
ten Menschenrechte und in der Österreichischen Verfassung
verankerten Rechte ignoriert. Das THEMA FAMILIE betrifft
jeden Einzelnen.

Das Grundsätzliche für "humanesRecht" beschreiben:

• die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte CUniversal
Declaration of Human Rights), Resolution 217 A (III) der
Generalversammlung vom.1 O. Dezember 1948 der Verein
ten Nationen,

• die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK),

• die Österreichische Bundesverfassung
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15.1 Website

Der "Unterstützungsverein für www.humanesRecht.com.. will spe
ziell von der Sinnhaftigkeit von freiwilligen Spenden und Subventi
onen an den Verein zum schrittweisen und schnellen Erreichen der
festgelegten Ziele überzeugen.

Alle Spenden werden nur zur Weiterentwicklung der Website
www.humanesRecht.com verwendet.

Diese Website ist die Einzige dem Autor bekannte Möglichkeit,
Musterschriftsätze zu erhalten. Links zu den besten Seiten im Fami
lienrecht und Hilfe bei psychischen Gesundheitsfragen werden von
den etwa 240 Lesern pro Tag verwendet.

Freiwillige Spenden zur Unterstützung der Initiative werden jeden
falls erbeten an den Verein unter der

15.2 Bankverbindung

Raiffeisen-Bezirkskasse Schwaz - RBI<. Schwaz
Empfanger: . Unterstützungsverein für
www.humanesRecht.com
I<.onto-Nr.: 131763
Bankleitzahl: 36322

Für internationale Überweisungen - EU-Binnenüberweisung (nicht
innerhalb Österreich):
Empfänger: Unterstützungsverein für
www.humanesRecht.com
IBAN: AT08 3632 2000 0013 1763
BIC (SWIFT-Code): RZTIAT22322
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15.2.1 Mehr

Die Website www.humanesRecht.com beinhaltet weitere Werke des
international bekannten Projekt- und Qualitätsmanagers mit Spezi
algebiet Global & Investment Banking.

Seine praxisbezogene juristische Qualifikation stammt aus vielen
Jahren der internationalen Tätigkeit in vielen Ländern der Europäi
schen Union und aus den Schlachten um sein Recht gegen die Ös
terreichischen Gerichte und Richter.

15.2.2 Konzept

Es wurde ein umfassendes Generations-I<.onzept erarbeitet und als
Grundlage zum Thema humanes Recht mit dem Co-Autor Robert
Böck geschaffen.

Im Zuge der intensiven Projektarbeiten mit dem Ziel der Quali
tätssicherung der Österreichischen Justiz wurde die Website

www.humanesRecht.com

erstellt, Musterschriftsätze zum kostenfreien Download und

das Konzept "humanes RECHT"

eine Drehscheibe der gesamten Gesellschaft und Lösung im Gene
rationenkonflikt

Dort finden Sie zum kostenlosen Download 1m pdf-Format das
Werk unter dem Link:

http://www.humanesrecht.com/index
Dateien/humanes Recht/Das I<.onzept.html
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Das K.onzept zielt im Rahmen der aktuell geltenden Gesetz'e
darauf hin, unter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften
lZindern sowie ihrer zentralen Bedeutung für die menschliche
Gemeinschaft Geltung zu verschaffen.

Österreich ist eine demokratische Republik.
Ihr Recht geht vom Volk aus. Die Kontrolle darüber ob

liegt auch dem Volk selbst.

Das Ziel dieses Dokuments ist. ein generelles, umfassendes
K..onzept mit Vorstellungen zu schaffen, welche den Status des
lZindes im Mittelpunkt des Humanen Rechts als Träger auch des
Generationenvertrages darstellen und erläutern.

Im Mittelpunkt aller Darstellungen und Ideen steht das I<.ind als
das allerwichtigste Gut einer humanen Gesellschaft, welches in
Folge die Gesellschaft erhalten und weiter entwickeln soll. Dafür
benötigt das lZind entsprechende Hilfestellungen, welche das
Gesetz ihm zwar theoretisch schon heute garantiert, die Politik
und Rechtssprechung ihm jedoch bis dato verweigern.

15.2.3 Vorgabe

Auch für Richteramts-K:.andidaten ist festzulegen, dass jeder
Richter - ebenso wie jeder Pilot oder auch jeder Po~zist fachli
che und psychische Anforderungen zwingend erfüllen muss.

Das Umsetzungskonzept zielt auf eine Kontrolle der Arbeits
Fähigkeit im Laufe der Zeit hin. Auf Basis wissenschaftlicher
Grundlagen wird die bestehende Qualität der Richter analysiert,
neue Richteramtsanwärter sollen schon vor Beginn der Ausbil
dung getestet, dazu erstmals zertifiziert, bereits aktive Richter
anschließend regelmäßig re- / zertifiziert werden.
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15.3 Familienrecht

Ziel des I<onzeptes

Das Ziel dieses Dokuments ist es, ein generelles, umfassendes
I<onzept mit Vorstellungen zu schaffen, welche den Status des Kin
des im Mittelpunkt des Humanen Rechts als Träger auch des Gene
rationenvertrages darstellen und erläutern und gleichzeitig auch im
Sinne des Generationenvertrages die Alten ebenso mit einzubezie
hen, wie Hilflose.

Dogma

Zuerst hat das Kind alle Rechte, welche im Laufe des Alterns lang
sam sich mit Pflichten mischen. Später, als Erwachsener hat dersel
be Mensch dann wesentlich mehr der Pflichten, während er im Alter
wieder mehr Rechte erwirbt, die seinen Lebensabend mit gestalten.

Grundsatz

Das Hauptaugenmerk ist es, das I<ind und dessen "I<indeswohl" in
den Mittelpunkt aller Betrachtungen zu stellen.

Wesentliche Strategien

Das I<ind wird zum absoluten Mittelpunkt des Familienrechts. Die
Rechte des I<indes werden allen anderen Rechten vorrangig gesetzt.

Das Pflegschaftsverfahren wird unter dem Grundsatz der absoluten
Vorrangigkeit des I<indeswohls gestellt. Die gemeinsame Obsorge
wird zum Regelfall.
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Anwalt des Kindes

Alle Rechte des Obsorgenden gehen während der Laufzeit des Ver
fahrens auf den Anwalt des Kindes über. Die Rolle des Anwalts des
I<.indes ist die eines I<ollisionskurators, da er den Willen des I<.indes
gegen seine Eltern zu vertreten hat

Generationenvertrag

Der Generationenvertrag wird wieder zum Angelpunkt des Pensi
onssystems. Die Geburt und Erziehung von I<.indern werden von
Staat in der Pensionsbemessung mit berücksichtigt. Als Wertbasen
werden Pensionszuschuss und Erziehungszuschuss geschaffen.

Total Quality Management (TQM)

Quality Function Deployment "QFD"- wird als QM-Methode aus
gewählt. Die 4W-Methode als Weg zum Ziel mit einer Balanced
Score Card als Ziel w~rden genutzt.

Wertansatz - Schadenschätzung durch Qualitätsmängel

Eine Schadensschätzung aus den Folgen der gegebenen Qualitäts
mängeln ergibt sich aus den dargestellten Überlegungen.

Anwendbarkeit des I<onzeptes auf andere Hilflose sowie Alte

Hilflose und Alte sind in ihrer Schutzbedürftigkeit I<leinkindern
gleich zu stellen sind. Daher ist dieses I<onzept in seiner globalen
Sichtweise für alle Hilfsbedürftigen anzuwenden

Status

Die ersten Ansätze zum TQM sind festgehalten und ausgearbeitet.
Es wird ein komplett anderer Zugang zum Recht absehbar.
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15.4 Re-/Zertifizierung

Ziel

Für Richteramts-K.andidaten ist festzulegen, dass jeder Richter 
ebenso wie jeder Pilot oder auch jeder Polizist fachliche und psychi
sche Anforderungen zwingend erfüllen muss.

Wissenschaftliche Grundlagen

Auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen wird die bestehende Quali
tät der Richter analysiert, neue Richteramtsanwärter werden erstmals
zertifiziert, bestehende Richter regelmäßig re-/ zertifiziert.

Messung der intellektuellen Fähigkeiten

Der Ansatz führt zu einer zielorientierten Testbatterie, um genau
jene speziellen Fähigkeiten zu testen, welche einen Richter charakte
nSleren.

Wissenschaftlich basiertes Vorgehen

Die Forschungen über die Theorien über Intelligenz erlauben die
Aussage, dass psychodiagnostische Tests eine wirklich qualitativ
wissenschaftlich belegte Aussage über die Richtereignung ermögli
chen.

Zertifizierung

Um Qualität in der Berufgruppe zu erhalten, benötigt jeder für den
Beruf eine spezielle Zertifizierung / Re-/ Zertifizierung
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Ist-Situation

Die Voraussetzungen zur heute gültigen Richteramtsanwartschaft
sind strikt geregelt. In "Öffentliche Sicherheit 7-8/2005", Seite 25ff,
wird der Auswahlprozess dargestellt.

Lösungsansatz bei Nutzung der gegebenen Auswahlprozesse

Es bedarf der zielgerichteten Qualitätsverbesserung der bereits an
gewandten Testierung, um den Zweck der Erst-Zertifizierung für
neue Richter zu erreichen.

Entwurf einer Testbatterie

Zur Entwicklung einer spezifischen Testbatterie für diese Aufga
benstellung werden die entsprechenden I<:'omponenten ermittelt
und die einzelnen Testkomponenten zusammen gebaut. Die Aufga
bentypen werden ermittelt und für eine standardisierte Normierung
vorgeschlagen.

Auswertung der Materialien zum K.onzept "Familienrecht"

Diese Materialien dienten und dienen zur Erst- und Weiterentwick
lung des I<:'onzeptes. Die einzelnen Gedankenschritte zum I<.onzept
werden in speziellen Aufgabentypen getestet.

224



" oHt die

ir en

nn Frank

Jahr, di .... , un den i g h nk n?

http:// .ann frank.org/ ont nt.a p?pid= 156&lid=3

Books on Demand

WW\ .bod.d


	agö-00_1-12.pdf
	agö-01_13-22
	agö-02_23-43
	agö-03_44-80
	agö-03_61 !
	agö-04_81-95
	agö-05_96-104
	agö-06_105-134
	agö-07_135-153
	agö-08_154-175
	agö-09_176-199
	agö-10_200-204
	agö-11_205-208
	agö-12_209-212
	agö-13_213-214
	agö-14_215-216
	agö-15_217-224
	agö-16_225



